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das Verbältniß der Eisenbahnen zu dem Staate, welchem sie ange—
hören, in keiner Weise geändert wird, und daß dieses Verhältniß
auch in Zukunft durch die Gesetzgebung jedes einzelnen Staates ge—
regelt werden wird, sowie daß insbesondere durch das Uebereinkom—
men die in jedem Staate in Geltung stehenden Bestimmungen über

die staatliche Genehmigung der Tarife und Transportbedingungen

nicht berührt werden.
IV. Es wird anerkannt, daß das Reglement, betreffend die Er—

richtung eines Centralamtes, sowie die Ausführungsbestimmungen zu
dein internationalen Uebereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr

und die Anlagen 1, 2, 3 und4 dieselbe Kraft und Dauer haben
sollen, wie das Uebereinkommen selbst.

V.1 Hinsichtlich des Artikel 60 ist allseitig anerkannt, daß das
internationale Uebereinkommen für jeden betheiligten Staat auf drei

Jahre von dem Tage des Inkrafttretens desselben und weiter an

je drei Jahre insolange verbindlich ist, als nicht einer der betheiligten
Staaten spätestens ein Jahr vor Ablauf eines Trienniums den

übrigen Staaten die Absicht erklärt hat, von dem Uebereinkommen

zurückzutreten.
Das gegenwärtige Protokoll, welches zugleich mit dem am

heutigen Tage abgeschlossenen Uebereinkommen ratifizirt werden soll,
ist als ein integrirender Bestandtheil dieses Uebereinkommens zu be—
trachten und hat dieselbe Kraft und Dauer wie dieses letztere selbst.

XVII

Gesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen.

Vom 12. Mai 1901. (RG#l 139.)

I. Einleitende Vorschriften.

8 1. Privatunternehmungen, welche den Betrieb von Versiche-
rungsgeschäften zum Gegenstande haben, unterliegen, vorbehaltlich
der in den 88 116, 117, 122 gegebenen Vorschriften, der Beausfsichti-

gung nach Maßgabe dieses Gesetzes. —

1 Hinzugefügt durch das ang. Zusatzübereinkommen. ·

2 ang. Zusatzübereinkommen Art. 4. Das gegenwärtige Zusatzüberein“

kommen hat dieselbe Dauer und Wirksamkeit wie das Uebereinkommen vom
14. Oktober 1890, von dem es einen integrirenden Bestandtheil bildet. Die

Ratifikation wird vorbehalten. Die Niederlegung der Ratifikations-Urkunden
soll sobald als möglich stattfinden, und zwar in derselben Form wie bei dem
Uebereinkommen selbst und den Zusatzvereinbarungen. Es tritt drei Monate

nach der Niederlegung der Ratifikationen in Kraft.
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Als Versicherungsunternehmungen im Sinne dieses Gesetzes sind
solche Personenvereinigungen nicht anzusehen, die ihren Mitgliedern

interstützung gewähren, ohne ihnen einen Rechtsanspruch darauf
einzuräumen.
§2. Die Beaussichtigung der Versicherungsunternehmungen

wird, sofern ihr Geschäftsbetrieb durch die Satzung oder die sonstigen
. eschäftsunterlagen auf das Gebiet eines Bundesstaats beschränkt

ist, durch Landesbehörden, anderenfalls durch die hierzu bestellte
Reichsbehörde ausgeübt.
d 8 3. Die Beaufsichtigung von Versicherungsunternehmungen,
deren Geschäftsbetrieb auf das Gebiet eines Bundesstaats beschränkt
ist, kann auf Antrag dieses Bundesstaats mit Zustimmung des

undesraths durch Kaiserliche Verordnung der Reichsbehörde über—
ragen werden.

d Im Einvernehmen mit den betheiligten Landesregierungen kann
er Reichskanzler bestimmen, daß Unternehmungen, deren Geschäfts—

erkrieb sich zwar über das Gebiet eines Bundesstaats hinaus
ertreck, aber sachlich, örtlich oder hinsichtlich des Personenkreises

begrenzt ist, durch die Landesbehörde desjenigen Bundesstaats
"aufsichtigt werden, in dessen Gebiete sie ihren Sitz haben.

II. Zulassung zum Geschäftsbetriebe.

tei 2— 4. Versicherungsunternehmungen bedürfen zum Geschäftsbe-
-de der Erlaubniß der Aussichtsbehörde.

pla Mit dem Antrag auf Ertheilung der Erlaubniß ist der Geschäfts-
üne. einzureichen, welcher den Zweck und die Einrichtung des

etriknehmens, das räumliche Gebiet des beabsichtigten Geschäfts-
“ lebs sowie namentlich auch diejenigen Verhältnisse klarzulegen
gft- aus denen sich die dauernde Erfüllbarkeit der künftigen Ver-

tungen des Unternehmens ergeben soll.
zu Als Bestandtheile des Geschäftsplans sind insbesondere ein-

keichen:
l. der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung, sofern die Unter-

2 nehmung auf solchen beruht,
die allgemeinen Versicherungsbedingungen und die technischen
Geschäftsunterlagen, soweit solche nach der Art der zu betreiben-

en Versicherungen erforderlich sind.
5. Die Ertheilung der Erlaubniß erfolgt unabhängig von

ngen betr. die Beaufsichtigung hessischer und bremischer privater Versiche-

n anb wolmungen 3./2. 02 (RGBl 48). V betr. die Beaufsichtigung
04 Rog udcher u. lippischer privater Versicherungsunternehmungen 13./12.10/
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dem Nachweis eines Bedürfnisses und, sofern nicht der Wirkungs-

kreis des Unternehmens nach dem Geschäftsplan auf eine bestimmte
Zeit oder auf ein kleineres Gebiet beschränkt ist, ohne Zeitbeschrän-
kung beziehungsweise für den Umfang des Reichs. "

§ 6. Die Erlaubniß darf Personenvereinigungen, welche die
Versicherung ihrer Mitglieder nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit
betreiben wollen, nur ertheilt werden, wenn diese Vereinigungen in
der Form von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (88 15 bi

53) errichtet werden.
Zum Betriebe der verschiedenen Arten der Lebensversicherung

sowie zum Betriebe der Unfall-, Haftpflicht-, Feuer= oder Hagelver-
sicherung darf die Erlaubniß außer Versicherungsvereinen au
Gegenseitigkeit nur an Aktiengesellschaften ertheilt werden.

Als Lebensversicherung im Sinne dieses Gesetzes gilt auch die
Invaliditäts-, Alters-, Wittwen-, Waisen-, Aussteuer und Militär=
dienstversicherung, gleichviel ob auf Kapital oder Renten.

8 7. Die Erlaubniß zum Geschäftsbetriebe darf nur versagt

werden, wenn

1. der Geschäftsplan gesetzlichen Vorschriften zuwiderläuft; "
2. nach dem Geschäftsplane die Interessen der Versicherten nicht

hinreichend gewahrt sind oder die dauernde Erfüllbarkeit bet
aus den Versicherungen sich ergebenden Verpflichtungen nich

genügend dargethan ist;
3. Thatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß

ein den Gesetzen oder den guten Sitten entsprechender Geschäfts-

betrieb nicht stattfinden wird.
Die Erlaubniß kann von der Stellung einer angemessenen Sicher

heit abhängig gemacht werden, wobei deren Zweck und die Be

dingungen für die Rückgabe festzustellen sind. „
§ 8. Der Gesellschaftsvertrag einer Aktiengesellschaft soll de

einzelnen Versicherungszweige, auf welche sich der Geschäftsbetrit
erstreckt, sowie die Grundsätze für die Anlegung des Vermögen“
festsetzen und ersichtlich machen, ob das Versicherungsgeschäft ledig
lich unmittelbar oder zugleich auch mittelbar (durch Rückversicherung

betrieben werden soll. 2
Bei Unternehmungen, die durch eine Satzung geregelt sint,

Fien die im Abs. 1 bezeichneten Angaben in der Satzung enthalten
ein.

§ 9. In den allgemeinen Versicherungsbedingungen sollen die-

jenigen Bestimmungen enthalten sein, welche getroffen werden
1. über die Ereignisse, bei deren Eintritte der Versicherer zu ein“!

Leistung verpflichtet ist, und über die Fälle, in denen aus be



—

Vom 12. Mai 1901. 795

— —

sonderen Gründen diese Verpflichtung ausgeschlossen oder auf—
gehoben sein soll (wegen unrichtiger Angaben im Antrage, wegen
Aenderungen während der Vertragsdauer u. s. w.);

2. über die Ärt, den Umfang und die Fälligkeit der dem Versicherer

obliegenden Leistungen;
3, über die Feststellung und Leistung des vom Versicherten an

den Versicherer zu entrichtenden Entgelts und über die Rechts-
folgen eines Verzugs in der Entrichtung des Entgelts;

4 über die Dauer, insbesondere eine stillschweigende Verlänge-

rung, über die Kündigung, sowie über die sonstige gänzliche
oder theilweise Aufhebung des Versicherungsvertrags und die
Verpflichtungen des Versicherers in den Fällen der letzteren
Art (Storni, Rückkauf, Umwandlung der Versicherung, Reduktion

Und dergleichen);
2. über den Verlust des Anspruchs aus dem Versicherungsvertrag

in Folge der Versäumung von Fristen;
über das Verfahren im Falle von Streitigkeiten aus dem Ver-

sicherungsvertrag, über das zuständige Gericht und die Be-
stellung eines Schiedsgerichts;

7. über die Grundsätze und Maßstäbe, nach denen die Versicherten

an den Ueberschüssen Theil nehmen;
bei Lebensversicherungen über die Voraussetzungen und den Um-
fang von Vorausbezahlungen oder Darlehen auf Versicherungs-
scheine (Policen).

A ei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit können die im
bs. 1 bezeichneten Gegenstände statt in den allgemeinen Versiche—

edingungen in der Satzung geregelt werden.
Abweichungen von den allgemeinen Versicherungsbedingungen

n Ungunsten des Versicherten sind nur aus besonderen Gründen
wie unter der Bedingung statthaft, daß der Versicherungsnehmer

* dem Abschlusse des Vertrags auf diese Abweichungen ausdrück—
d hingewiesen worden ist und sich hiernach schriftlich damit ein—

erstanden erklärt hat.
v 8 10. Vor dem Abschlusse des Versicherungsvertrags ist dem

ersicherungsnehmer ein Exemplar der maßgebenden allgemeinen
icherungsbedingungen gegen eine besonders auszufertigende Em—

unngsbescheinigung auszuhändigen. Das Gleiche gilt, soweit es sich
5 Versicherung auf Gegenseitigkeit handelt, auch von der Satzung

es Vereins.

ve „Auf solche Feuerversicherungen, deren Abschluß im Börsen-
Kehr oder nach Börsenusance erfolgt, findet die Vorschrift des

Abs. 1 keine Anwendung.

kungsb
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Die Aufsichtsbehörde kann weitere Ausnahmen von den Vor—

schriften des Abs. 1 zulassen.

8 11. Der Geschäftsplan einer Lebensversicherungsunterneh-
mung hat die von ihr angenommenen Tarife sowie die Grundsätze

für die Berechnung der Prämien und Prämienreserven vollständig
darzustellen, namentlich auch den anzuwendenden Zinsfuß und die
Höhe des Zuschlags zur Nettoprämie anzugeben. Auch ist anzugeben,
ob und in welchem Maße bei der Berechnung der Prämienreserbe
eine Methode angewandt werden soll, nach welcher anfänglich nich
die volle Prämienreserve zurückgestellt wird, wobei jedoch der Sab

von zwölfeinhalb per Mille der Versicherungssumme nicht über—
schritten werden darf. Die als Grundlage der Berechnungen dienenden
Wahrscheinlichkeitstafeln, insbesondere über die Sterblichkeit und die

Invaliditäts- und Krankheitsgefahr, sind beizufügen.
Fuür jede Versicherungsart (Versicherung auf den Lebensfall —

auf den Todesfall, Kapitalversicherung — Rentenversicherung u. s. w.

sind die zur Berechnung der Prämien und der Prämienreserven
dienenden Formeln vorzulegen und durch ein Zahlenbeispiel zu er—
läutern.

Sollen auch Versicherungen mit erhöhter Prämie übernommen
werden, so ist in dem Geschäftsplane ferner anzugeben, ob un
nach welchen Grundsätzen hierfür eine besondere Prämienreserve 97
bildet werden soll.

§ 12. Soweit Kranken= oder Unfallversicherungsunternehmun
gen Versicherungen nach Art der Lebensversicherung unter Zugrunde-

legung bestimmter Wahrscheinlichkeitstafeln betreiben, insbesonder
die Versicherung von Renten, Versicherungen mit Prämienrückgewähr
oder sonstige die Ansammlung von Prämienreserven erfordernde
Versicherungen übernehmen, finden die Vorschriften des § 11 ent-

sprechende Anwendung.
8 13. Jede Aenderung des Geschäftsplans ist der Aufsichtsbe-

hörde anzuzeigen und bedarf, bevor sie in Kraft gesetzt wird, ihrer
Genehmigung. Die Genehmigung darf nur aus den Gründen des

8 7 versagt werden.

§ 14. Jedes Uebereinkommen, wodurch der Versicherungsbe-
stand eines Unternehmens in seiner Gesammtheit oder in einzelnen
Zweigen mit den darauf bezüglichen Reserven und Prämienüber“
trägen auf ein anderes Unternehmen übertragen werden soll, be-

darf der Genehmigung der für die betheiligten Unternehmungen zu-
ständigen Aufsichtsbehörden. Die Genehmigung darf nur aus den

Gründen des § 7 versagt werden.



— —

— — Vom 12. Mai 1901. 797

III. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit.

§ 15. Ein Verein, welcher die Versicherung seiner Mitglieder
nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit betreiben will, erlangt durch

ie von der Aufsichtsbehörde ertheilte Erlaubniß zum Geschäfts—
etrieb als „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“ die Rechts—

fähigkeit.
d § 16. Die in Betreff der Kaufleute im ersten und dritten Buche
es Handelsgesetzbuchs gegebenen Vorschriften, mit Ausnahme der

1 bis 7 finden auf die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit

düsprchhende Anwendung, soweit dieses Gesetz nicht ein Anderes be-

seit § 17. Die Verfassung eines Versicherungsvereines auf Gegen-
itigkeit wird durch die Satzung bestimmt, soweit sie nicht auf den
achfolgenden Vorschriften beruht.

dung oie Satzung bedarf der gerichtlichen oder notariellen Beurkun—

des 8 18. Die Satzung hat den Namen (die Firma) und den Sitz
* Vereins zu bestimmen.

it; Die Firma soll den Sitz des Vereins erkennen lassen. Auch
an der Firma oder in einem Zusatz auszudrücken, daß Versicherung

vn Gegenseitigkeit betrieben wird.
gläu 19. Für alle Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Vereins-
e übie ern nur das Vereinsvermögen. Eine Haftung der Mitglieder

genüber den Gläubigern des Vereins findet nicht statt.

Mit 8 20. Die Satzung soll Bestimmungen über den Beginn der
Be gliedschaft enthalten. Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt die
d Vründung eines Versicherungsverhältnisses mit dem Vereine

us. Die Mitgliedschaft endigt, soweit nicht die Satzung ein
eres bestimmt, mit Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

Vere 21. Die Beiträge der Mitglieder und die Leistungen des
na n an die Mitglieder dürfen bei gleichen Voraussetzungen nur

gleichen Grundsätzen bemessen sein.
in deder Verein darf Versicherungsgeschäfte gegen feste Prämien
werd Art, daß die Versicherungsnehmer nicht Mitglieder des Vereins

n, nur betreiben, soweit die Satzung dies ausdrücklich gestattet.

vor 8.22. In der Satzung ist die Bildung eines Gründungsfonds
so zusehen, der zur Deckung der Kosten der Errichtung des Vereins
soll üals Garantie= und Betriebsfonds zu dienen hat. Die Satzung

ersün Bedingungen, unter denen der Fonds dem Vereine zur
eis gung steht, enthalten und insbesondere bestimmen, in welcher

eine Tilgung des Gründungsfonds erfolgen und ob und inwe
lchem Umfange den Personen, welche den Gründungsfonds zur
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Verfügung gestellt haben, ein Recht zur Theilnahme an der Ver-

waltung des Vereins eingeräumt sein soll. #
Der Gründungsfonds ist baar einzuzahlen, soweit nicht die

Satzung an Stelle der Baarzahlung die Hingabe eigener Wechsel

gestattet; als Baarzahlung gilt nur die Zahlung in deutschem
Gelde, in Reichskassenscheinen sowie in gesetzlich zugelassenen Noten

deutscher Banken.
Denjenigen, welche den Gründungsfonds zur Verfügung 9

stellt haben, darf ein Kündigungsrecht nicht eingeräumt werdei-
In der Satzung kann ihnen außer einer Verzinsung aus den Jahres-
einnahmen eine Betheiligung an dem aus der Jahresbilanz sich

ergebenden Ueberschusse zugesichert werden; die Verzinsung darf viel
die gesammten Bezüge dürfen sechs vom Hundert des baar eingé“
zahlten Betrags nicht übersteigen. Der Gründungsfonds darf im
Antheile zerlegt werden, über welche Antheilscheine ausgegeben
werden können. „

Eine Tilgung des Gründungsfonds darf nur aus den Jahre“
einnahmen erfolgen und nur in dem Maße, als die Bildung des

im § 37 vorgesehenen Reservefonds fortgeschritten ist; sie muß be-
ginnen, nachdem die Kosten der Errichtung und die im ersten Ge-
schäftsjahr entstandenen Kosten der Einrichtung getilgt worden sind.

§ 23. Die Aufsichtsbehörde kann gestatten, von der Bildung
eines Gründungsfonds Abstand zu nehmen, wenn nach der Natur

der zu betreibenden Geschäfte oder durch besondere Einrichtungen
eines Unternehmens anderweitige Sicherheit gegeben ist. ,

§24.DieSatzunghatdarüberBestimmungzutreffen,ob die
Deckung der Ausgaben erfolgen soll

1. durch einmalige oder wiederkehrende Beiträge im voraus, un
zwar mit Vorbehalt von Nachschüssen oder unter Ausschluß

von Nachschüssen mit oder ohne Vorbehalt der Kürzung de

Versicherungsansprüche,
2. durch Beiträge, die nach Maßgabe des eingetretenen Bedarf

umgelegt werden. 4

Die Satzung kann einen Hocchstbetrag festsetzen, auf welche
die Pflicht zur Zahlung von Nachschüssen oder Umlagen beschrän!
ist. Eine Beschränkung, wonach die Ausschreibung von Nachschüsse
oder Umlagen nur zum Zwecke der Deckung von Versicherungsan

sprüchen der Mitglieder stattfinden darf, ist unzulässig. iä
§ 25. Zu den Nachschüssen oder Umlagen haben auch die r

Laufe des Geschäftsjahrs ausgeschiedenen Mitglieder beizutragen
Die Beitragspflicht dieser Mitglieder sowie der im Laufe des ,
schäftsjahrs eingetretenen Mitglieder bemißt sich nach dem Ver



löltusse der Zeitdauer der Mitgliedschaft innerhalb des Geschäfts-
ahres.

Bemißt sich die Höhe des von dem einzelnen Mitgliede zu
leistenden Nachschuß= oder Umlagebetrags nach der Höhe des im
voraus erhobenen Beitrags oder der Versicherungssumme, so ist bei

er Berechnung, wenn im Laufe des Geschäftsjahrs eine Erhöhung

dder Herabsetzung des Beitrags oder der Versicherungssumme ein-
zetreten ist, der höhere Betrag zu Grunde zu legen.

Die Vorschriften der Abs. 1, 2 finden nur insoweit Anwendung,

als nicht die Satzung ein Anderes bestimmt.
„8 26. Gegen eine Forderung des Vereins aus der Beitrags-

bflicht kann das Mitglied eine Aufrechnung nicht geltend machen.

23 § 27. Die Satzung soll über die Voraussetzungen, unter denen
u Ausschreibung von Nachschüssen oder Umlagen zu erfolgen hat,
msbesondere darüber Bestimmung treffen, inwieweit zuvor die sonst

örhandenen Deckungsmittel (Gründungsfonds, Rücklagen) zu ver-
enden sind.
Die Satzung soll ferner bestimmen, in welcher Weise die Nach-

schüsse oder Umlagen ausgeschrieben oder eingezogen werden.

§ 28. Die Satzung hat über die Form Bestimmung zu treffen,
er die Bekanntmachungen des Vereins zu erfolgen haben.

s Bekanntmachungen, die durch öffentliche Blätter erfolgen sollen,
und, wenn der Geschäftsbetrieb des Vereins sich über das Gebiet
eines Bundesstaats hinaus erstreckt, in den Reichsanzeiger einzu-
bicken. Ist der Geschäftsbetrieb auf das Gebiet eines Bundesstaats
esschränkt, so kann die Landes-Zentralbehörde an Stelle des Reichs-

dibeeigers ein anderes Blatt bestimmen. Weitere Blätter bestimmt

Satzung.
— §29. Die Satzung hat über die Bildung eines Vorstandes,
mes Aufsichtsraths und eines obersten Organs (Versammlung von

itgliedern oder Vertretern der Mitglieder) Bestimmung zu treffen.

Die durch das oberste Organ auszuübenden Obliegenheiten
eonnen auf mehrere dem Vorstand und dem Aufsichtsrath über-

geordnete Organe vertheilt sein. . "

Si 8 30. Der Verein ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk er seinen
s hat, von sämmtlichen Mitgliedern des Vorstandes und des Auf-
htsraths zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

hat Von jeder Ertheilung der Erlaubniß zum Geschäftsbetriebe (8 15)
die Aufsichtsbehörde dem Registergerichte Mittheilung zu machen.

1 **“# Der Anmeldung sind beizufügen:
die Urkunde über die Erlaubniß zum Geschäftsbetriebe;

die Satzung;

Vom 12. Mat 1901. 799
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3. die Urkunden über die Bestellung des Vorstandes und des

Aufsichtsraths;
4. die Urkunden über die Bestellung des Gründungsfonds nebst

einer Erklärung des Vorstandes und des Aufsichtsraths darüber,
inwieweit der Gründungsfonds durch Baarzahlung gedeckt und
in ihrem Besitz ist. »

Die Mitglieder des Vorstandes haben ihre Namensunterschrift

zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen.
Die der Anmeldung beigefügten Schriftstücke werden bei dem

Gericht in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift aufbewahrt.
§ 32. Bei der Eintragung in das Handelsregister sind die

Firma und der Sitz des Vereins, die Versicherungszweige, auf welche
sich der Betrieb erstrecken soll, die Höhe des Gründungsfonds, der

Tag, an dem die Erlaubniß zum Geschäftsbetrieb ertheilt ist, un

die Mitglieder des Vorstandes anzugeben.
Enthält die Satzung besondere Bestimmungen über die Dauer

des Vereins oder über die Befugniß der Mitglieder des Vorstandes

oder der Liquidatoren zur Vertretung des Vereins, so sind au

diese Bestimmungen einzutragen.
§ 33. In die Veröffentlichung, durch welche die Eintragung

bekannt gemacht wird, sind außer dem Inhalte der Eintragung
aufzunehmen: „

1. eine Angabe darüber, ob die Deckung der Ausgaben durch Bei-

träge im voraus oder im Umlageverfahren erfolgen soll, un
im ersteren Falle, ob mit Ausschluß oder mit Vorbehalt von
Nachschüssen, ob die Beitragspflicht beschränkt ist oder nicht
und ob eine Kürzung der Versicherungsansprüche vorbehalten

ist (24);
2. die im § 28 bezeichneten Festsetzungen; "
3. die Art der Bestellung und Zusammensetzung der Vereins-

organe;
4. Name, Stand und Wohnort der Mitglieder des ersten Aussichts-

raths;
5. die Form, in der die Berufung des obersten Organs erfolgt.

§ 34. Auf den Vorstand finden die Vorschriften der 88 231 bi-

239, 241, 242 des Handelsgesetzbuchs mit der Maßgabe entsprechende

Anwendung, daß das von Beschlüssen der Generalversammlung 6
sagte von den Beschlüssen des obersten Organs gilt und daß an d
Stelle des § 236 Abs. 1 und des § 241 Abs. 3 des Handelsgesetzbuch

folgende Vorschriften treten: at
1. die Mitglieder des Vorstandes dürfen, sofern die Satzung nich

ein Anderes bestimmt, ohne Einwilligung des Aussichtsrath
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weder ein Handelsgewerbe betreiben, noch dem Vorstand oder

gssichterath einer gleichartigen Versicherungsunternehmungan-
gehören;

2. die Mitglieder des Vorstandes sind insbesondere zum Schadens-

ersatze verpflichtet, wenn entgegen den Vorschriften des Gesetzes
eine Verzinsung oder Tilgung des Gründungssonds oder eine
Vertheilung des Vereinsvermögens erfolgt oder wenn Zah-
lungen geleistet werden, nachdem die Zahlungsunfähigkeit des
Vereins eingetreten ist oder seine Ueberschuldung sich ergeben hat.

bi 8 35. Aufden Aufsichtsrath finden die Vorschriften der 88 243
249 des Handelsgesetzbuchs mit der Maßgabe entsprechende An-

endung, daß die der Generalversammlung übertragenen Aufgaben

Sn dem obersten Organe wahrgenommen werden, und daß an die
telle des § 243 Abs. 4 Satz 2, des § 245 Abs. 1 und des § 249

. 3 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs folgende Vorschriften treten:
die Satzung hat zu bestimmen, ob für einen Beschluß des

obersten Organs, durch den die Bestellung zum Mitgliede des
Aufsichtsraths widerrufen wird, eine besondere Mehrheit er-

forderlich sein soll
eine nach dem Jahresüberschusse bemessene Vergütung für die
Mitglieder des Aufsichtsraths darf nur von dem Betrage ge-

währt werden, welcher verbleibt, nachdem sämmtliche Abschrei-
bungen und Rücklagen bewirkt worden sind und nachdem für
diejenigen Personen, welche gegen Zusicherung einer Betheili-
gung am Ueberschusse den Gründungsfonds zur Verfügung ge-
stellt haben, der nach §§ 22 Abs. 3 bedungene Antheil am Ueber-

3 schuß in Abzug gebracht worden ist;
die Mitglieder des Aufsichtsraths sind insbesondere zum
Schadensersatze verpflichtet, wenn mit ihrem Wissen und ohne
ihr Einschreiten die im § 34 Nr. 2 bezeichneten Handlungen
vorgenommen werden.

bersa 36. Auf das oberste Organ finden die für die General-
des ammlung der Aktionäre gegebenen Vorschriften der 88 250, 251,

"ssS 252 Abs. 3, 4, der 88 253, 256 bis 261, 264, 265, des 8 266
und- 1, des § 267 Abs. 1, 2, der 88 268 bis 273 des Handelsgesetzbuchs

bestellvenn als oberstes Organ die Versammlung der Mitglieder
26 "r ist, auch die Vorschriften des§252Abs.2undder88254,255,
Ar#des Handelsgesetzbuchs mit folgenden Maßgaben entsprechende

nwendung:
soweit nach diesen Vorschriften einer Minderheit von Aktio-

Heren, deren Antheile den zehnten oder den zwanzigsten Theil
es Grundkapitals erreichen, gewisse Rechte gewährt sind, hat die

ortebberg. Handelsgesgbg. 9. Aufl. 51
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Satzung die erforderliche Minderheit der Mitglieder des obersten

Organs zu bestimmen;
2. die bezeichneten Vorschriften bleiben insoweit außer Anwen-

dung, als sie eine Hinterlegung von Aktien oder die Angabe des

Betrags der vertretenen Aktien vorschreiben;
3. die Aufsichtsbehörde kann bei der Erlaubniß zum Geschäfts-

betriebe gestatten, daß die Kosten der Errichtung und die im

ersten Geschäftsjahr entstehenden Kosten der Einrichtung, so-
weit sie weder die Hälfte des gesammten Gründungsfonds no
den baar eingezahlten Theil übersteigen, auf mehrere, höchstens
jedoch auf die ersten fünf Geschäftsjahre vertheilt werden und
der jedesmal verbleibende Rest als Aktivum in die Bilanz ein-

gestellt wird. .

Die Satzung hat die Form, und soweit nicht nach Abs. 1 die
§§ 254, 255 des Handelsgesetzbuchs zur entsprechenden Anwendung
gelangen, auch die Voraussetzungen und die Frist für die Berufung

des obersten Organs zu bestimmen.

§ 37. Die Satzung hat die Bildung einer Rücklage, die zur

Deckung eines aus dem Geschäftsbetriebe sich ergebenden außergé“
wöhnlichen Verlustes zu dienen hat (Reservefonds), insbesondere
die Beträge zu bestimmen, welche hierzu jährlich zurückzulegen sind,
und den Mindestbetrag, bis zu dessen Erreichung die Zurücklegung

zu erfolgen hat.
Aus den Gründen, aus denen von der Bildung eines Grün-

dungsfonds Abstand genommen werden darf (8 23), kann die

Aufsichtsbehörde auch gestatten, von der Bildung eines Reserve“

fonds abzusehen.
§ 38. Ein nach der Bilanz sich ergebender Ueberschuß kommt,

soweit er nicht nach der Satzung dem Reserbefonds oder anderen
Rücklagen zuzuführen oder zur Vertheilung von Tantiemen zu
verwenden oder auf das nächste Geschäftsjahr zu übertragen ist,

zur Vertheilung unter die in der Satzung bestimmten Mitglieder.

Die Satzung hat über den Maßstab der Vertheilung sowie
darüber zu bestimmen, ob die Vertheilung nur unter die am Schlusse

des Geschäftsjahres vorhandenen oder auch unter ausgeschiedene Mit-

glieder erfolgen soll.
Die Vertheilung darf erst erfolgen, nachdem die Kosten der

Errichtung und ersten Einrichtung (8 36 Abs. 1 Nr. 3) getilgt sind.

§ 39. Die Satzung kann nur durch Beschluß des obersten

Organs geändert werden.
Die Vornahme von Aenderungen, die nur die Fassung betreffen,
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kann durch Beschluß des obersten Organs dem Aufsichtsrath über—
tragen werden.

Der Aufsichtsrath kann durch Beschluß des obersten Organs
ermächtigt werden, den Aenderungsbeschluß für den Fall, daß die

ufsichtsbehörde vor der Genehmigung die Vornahme von Aende—

rungen verlangt, diesen Aenderungen zu unterziehen.
Der Beschluß des obersten Organs bedarf, wenn durch ihn ein

Versicherungszweig aufgegeben oder ein neuer eingeführt werden soll,
einer Mehrheit von drei Viertheilen der abgegebenen Stimmen; die

atzung kaun noch andere Erfordernisse aufstellen. Zu sonstigen
Beschlüssen der im Abs. 1 bis 3 bezeichneten Art bedarf es einer

olchen Mehrheit nur dann, wenn die Satzung nicht andere Erforder—
nisse aufstellt.

ß 8 40. Die Aenderung der Satzung ist zur Eintragung in das
dandelsregister anzumelden. Der Anmeldung ist die Genehmigungs-
irkunde beizufügen.

D Bei der Eintragung genügt, soweit nicht die Aenderung die
der §8 32 bezeichneten Angaben betrifft, die Bezugnahme auf die bei
n Gericht eingereichten Urkunden über die Aenderung. Die öffent—

ache Bekanntmachung findet in Betreff aller Bestimmungen statt,
gihwelhe sich die im § 33 vorgeschriebenen Veröffentlichungen be-

in drde Aenderung hat keine Wirkung, bevor sie bei dem Gericht,
i essen Bezirke der Verein seinen Sitz hat, in das Handelsregister

sgetragen worden ist.

Ae 41. Die Vorschriften des 8 39 Abs. 1 bis 3 finden auf

* erungen der nach 89 festgesetzten allgemeinen Versicherungs—
ingungen entsprechende Anwendung.

des Der Aufsichtsrath kann durch die Satzung oder durch Beschluß
al obersten Organs ermächtigt werden, dringliche Aenderungen der
t semeinen Versicherungsbedingungen mit Genehmigung der Auf-
ö0. behörde vorläufig vorzunehmen. Diese Aenderungen sind dem
. sten Organe bei seinem nächsten Zusammentritte vorzulegen.

sind außer Kraft zu setzen, wenn das oberste Organ dies verlangt.

siheldurch eine Aenderung der Satzung oder der allgemeinen Ver-
ur oungsbedingungen wird ein bestehendes Versicherungsverhältniß

stim erührt, wenn der Versicherte der Aenderung ausdrücklich zu-
für ulßs Dies gilt nicht von der Aenderung solcher Bestimmungen,
au elche die Satzung ausdrücklich vorsieht, daß ihre Aenderung
* mit Wirkung für die bestehenden Versicherungsverhältnisse ge-

ehen kann.

iN—

517



.

804 Anhang XVI 1. Gesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen. 8 42—51.

§ 42. Durch den Ablauf der in der Satzung bestimmten Zeit

wird der Verein aufgelöst.
§ 43. Die Auflösung des Vereins kann nur durch das oberste

Organ beschlossen werden.
Zu dem Beschlusse bedarf es einer Mehrheit von drei Viertheilen

der abgegebenen Stimmen, sofern nicht die Satzung andere Erforder-
nisse aufstellt. Mitglieder des obersten Organs, welche gegen die
Auflösung gestimmt haben, sind berechtigt, gegen den Auflösungs-
beschluß Widerspruch zum Protokolle zu erklären (8 74).

Der Beschluß bedarf der Genehmigung der Aussichtsbehörde.
Von der Genehmigung hat die Aufsichtsbehörde dem Registergerichte

Mittheilung zu machen.
Die zwischen den Mitgliedern und dem Vereine bestehenden

Versicherungsverhältnisse erlöschen mit dem in dem Beschlusse be-
stimmten Zeitpunkte, frühestens jedoch mit dem Ablaufe von vier
Wochen, mit der Wirkung, daß die bis zu diesem Zeitpunkt ent-
standenen Versicherungsansprüche geltend gemacht, im Uebrigen aber
nur die für künftige Versicherungsperioden vorausbezahlten Beiträge,
abzüglich der hierfür aufgewandten Kosten, zurückgefordert werden
können.

Auf die Versicherungsverhältnisse aus der Lebensversicherung
finden die Vorschriften des Abs. 4 keine Anwendung. Diese Ver-
sicherungsverhältnisse bleiben unberührt, soweit die Satzung nicht
ein Anderes bestimmt.

8 44. Die Vorschriften des 8 43 Abs. 1, 2 Satz 1 finden auf

Beschlüsse, die ein Uebereinkommen der im 8 14 bezeichneten Art zum

Gegenstande haben, entsprechende Anwendung.
§ 45. Die Auflösung des Vereins ist außer dem Falle des

Konkurses durch den Vorstand zur Eintragung in das Handels-
register anzumelden. «

8 46. Nach der Auflösung des Vereins findet die Liquidation

statt, sofern nicht über sein Vermögen der Konkurs eröffnet ist.
Bis zur Beendigung der Liquidation gilt der Verein als fort-

bestehend, soweit nicht aus den folgenden Vorschriften oder dem
Zwecke der LiquidationeinAnderessichergiebt; insbesondere kann
die Ausschreibung und Einziehung von Nachschüssen oder Umlagen

(8§ 24 ff.) erfolgen.
Neue Versicherungen dürfen nicht mehr übernommen, die be-

stehenden nicht erhöht oder verlängert werden. 5
§ 47. Auf die Liquidation finden die Vorschriften des § 29

Abs. 1, Abs. 3 Satz 2, der 89 296 bis 299 und des § 302 des Handels-
gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Auf Antrag des Aussichts-
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raths oder einer in der Satzung zu bestimmenden Minderheit von
titgliedern kann aus wichtigen Gründen die Ernennung von

Liquidatoren durch das Gericht erfolgen, in dessen Bezirk der Verein
seinen Sitz hat. Die Abberufung von Liquidatoren kann durch das

Gericht unter denselben Voraussetzungen wie die Bestellung stattfinden.
Die Vorschriften der 8§8§ 145, 146 des Gesetzes über die Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit finden entsprechende An-

wendung.
Eine Tilgung des Gründungsfonds darf erst erfolgen, nach-

dem die Ansprüche sämmtlicher übrigen Gläubiger, insbesondere die
Ansprüche der Mitglieder aus dem Versicherungsverhältnisse, be-
friedigt oder sichergestellt worden sind. Zum Zwecke der Tilgung

Urfen Nachschüsse oder Umlagen nicht erhoben werden.

§ 48. Das nach der Berichtigung der Schulden verbleibende
Vermögen des Vereins wird, sofern nicht in der Satzung andere An-

allberechtigte bestimmt sind, an die zur Zeit der Auflösung vor-

anden gewesenen Mitglieder und zwar, sofern die Satzung nicht ein
Anderes bestimmt, nach demselben Maßstabe vertheilt, nach welchem

während des Bestehens des Vereins die Vertheilung des Ueber-

schusses stattfindet.
Die Satzung kann vorschreiben, daß die Anfallberechtigten durch

Beschluß des obersten Organs bestimmt werden.

d Auf die Ausführung der Vertheilung finden die Vorschriften
es § 301 des Handelsgesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§ 49. Durch die Eröffnung des Konkurses wird der Verein
aufgelöst. Die Vorschriften des § 307 Abs. 2, 3 des Handelsgesetz-

uchs finden entsprechende Anwendung.

n 8 50. Soweit den Mitgliedern oder ausgeschiedenen Mitgliedern

dem Gesetz oder der Satzung eine Beitragspflicht obliegt
8 24 bis 26), haften sie im Falle des Konkurses dem Vereine gegen—

er für dessen Schulden.
Ausgeschiedene Mitglieder gelten, wenn ihr Ausscheiden inner—

hat des letzten Jahres vor der Konkurseröffnung stattgefunden
als in Ansehung der Haftung für die Schulden des Vereins noch
 dessen Mitglieder.

all § 51. Die Ansprüche auf Tilgung des Gründungsfonds stehen
een übrigen Konkursforderungen nach. Unter den letzteren werden

zur Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnisse, soweit sie den

inneeit der Konkurseröffnung dem Verein angehörenden oder den
— Jalb des letzten Jahres vor der Konkurseröffnung ausge-

E

1 Sie oben S. 40.
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schiedenen Mitgliedern zustehen, im Range nach den Ansprüchen
der sonstigen Konkursgläubiger befriedigt.

Zur Tilgung des Gründungsfonds dürfen Nachschüsse oder Um-

lagen nicht erhoben werden.
§ 52. Die Feststellung und Ausschreibung der im Falle des

Konkurses erforderlichen Nachschüsse oder Umlagen erfolgt durch den
Konkursverwalter. Dieser hat sofort, nachdem die Bilanz auf der
Gerichtsschreiberei niedergelegt worden ist (Konkursordnung 8 124)
zu berechnen, wieviel die Mitglieder zur Deckung des in der Bilanz
bezeichneten Fehlbetrags auf Grund ihrer Beitragspflicht vorschuß-
weise beizutragen haben. Auf diese Vorschußberechnung und die
erforderlich werdenden Zusatzberechnungen finden die Vorschriften
des § 106 Abs. 2, 3 und der §§ 107 bis 113 des Gesetzes, betreffend

die Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften," entsprechende An-

wendung.
Sobald mit dem Vollzuge der Schlußvertheilung (Konkurs-

ordnung 8 161) begonnen ist, hat der Konkursverwalter in Er-
gänzung oder Berichtigung der Vorschußberechnung und der etwa
ergangenen Zusätze die von den Mitgliedern zu leistenden Beiträge

zu berechnen. Auf diese Berechnung und das weitere Verfahren finden
die Vorschriften des § 114 Abs. 2 und der §8 115 bis 118 des

Gesetzes, betreffend die Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften,
entsprechende Anwendung. .

§ 53. Auf Vereine, die bestimmungsgemäß einen sachlich, örtlich
oder hinsichtlich des Personenkreises engbegrenzten Wirkungskreis
haben, finden von den im Abschnitte III gegebenen Vorschriften nur

der § 15, der 8 17 Abs. 1, der § 18 Abs. 1, die §8 19, 20, der
8 21 Abs. 1, die 88 22 bis 27, der § 28 Abs. 1, der § 37, der 8 3°,
Abs. 1, 2, der 8 39 Abs. 1 bis 3, die 88 41 bis 44, der 8 47 Abs.“
und die 88 50 bis 52 Anwendung. Die Uebernahme von Versiche-

rungen gegen feste Prämie ohne Erwerb der Mitgliedschaft dur

den Versicherungsnehmer ist ausgeschlossen. »

Soweit sich nach Abs. 1 nicht ein Anderes ergiebt, hat es für
die daselbst bezeichneten Vereine bei den für Vereine gegebenen
allgemeinen Vorschriften der §88 24 bis 53 des Bürgerlichen Geseb-

buchs? mit den Maßgaben sein Bewenden, daß
.

1 S. oben S. 616ff. "

2 BGB 8 24. Als Sitz eines Vereins gilt, wenn nicht ein Andert=

bestimmt ist, der Ort, an welchem die Verwaltung geführt wird. "

 8§ 25. Die Verfassung eines rechtsfähigen Vereins wird, soweit sie nicht
auf den nachfolgenden Vorschriften beruht, durch die Vereinssatzung bestimmt.
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I. in den Fällen des § 29 und des § 37 Abs. 2 des Bürgerlichen

Gesetzbuchs an die Stelle des Amtsgerichts die Aufsichtsbehörde

tritt.
..

§ 26. Der Verein muß einen Vorstand haben. Der Vorstand kann aus

mehreren Personen bestehen.
Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; er hat

die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Umfang seiner Vertretungsmacht
kann durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.

 8§ 27. Die Bestellung des Vorstandes erfolgt durch Beschluß der Mit-

gliederversammlung.
Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des Anspruchs auf

die vertragsmäßige Vergütung. Die Widerruflichkeit kann durch die Satzung

auf den Fall beschränkt werden, daß ein wichtiger Grund für den Widerruf

borliegt z ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Un-

ähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.
Auf die Geschäftsführung des Vorstandes finden die für den Auftrag

geltenden Vorschriften der 88 o64 bis 670 entsprechende Anwendung. (S. oben

S. 87f.160.)
§ 28. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so erfolgt die Be-

schlußfassung nach den für die Beschlüsse der Mitglieder des Vereins geltenden
Vorschriften der 88 32, 34.

 JIcst eine Willenserklärung dem Verein gegenüber abzugeben, so genügt
die Abgabe gegenüber einem Mitgliede des Vorstandes.

 8§ 29. Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vorstandes fehlen, sind

. in dringenden Fällen für die Zeit bis zur Hebung des Mangels auf An-
rag eines Betheiligten von dem Amtsgerichte zu bestellen, in dessen Bezirke

er Verein seinen Sitz hat.
§ 30. Durch die Satzung kann bestimmt werden, daß neben dem Vor-

lande für gewisse Geschäfte besondere Vertreter zu bestellen sind. Die Ver-
retungsmacht eines solchen Vertreters erstreckt sich im Zweifel auf alle Rechts-

geschäfte, die der ihm zugewiesene Geschäftskreis gewöhnlich mit sich bringt.
§ 31 s. oben S. 59.

de § 32. Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von

* Vorstand oder einem anderen Vereinsorgane zu besorgen sind, durch
eschlußfassung in einer Versammlung der Mitglieder geordnet. Zur Gültig-

des Beschlusses ist erforderlich, daß der Gegenstand bei der Berufung
jeichnet wird. Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der er-

lenenen Mitglieder.

all Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluß gültig, wenn
e Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschlusse schriftlich erklären.

ist 8 33. Zu einem Beschlusse, der eine Aenderung der Satzung enthält,
eine Mehrheit von drei Viertheilen der erschienenen Mitglieder erforder-

glerd Zur Aenderung des Zweckes des Vereins ist die Zustimmung aller Mit-
ver erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muß

chriftlich erfolgen.
Beruht die Rechtsfähigkeit des Vereins auf Verleihung, so ist zu jeder

sie
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2. im Falle des § 45 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs das

Vermögen an die Mitglieder nach dem im § 48 Abs. 1dieses

Gesetzes bestimmten Maßstabe zu vertheilen ist. —

Aenderung der Satzung staatliche Genehmigung oder, falls die Verleihung
durch den Bundesrath erfolgt ist, die Genehmigung des Bundesraths er-

forderlich.
§ 34. Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlußfassung

die Vornahme eines Rechtsgeschäftsmitihmoder die Einleitung oder Er-

ledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem Vereine betrifft.

§ 35. Sonderrechte eines Mitglieds könnennicht ohne dessen Zustim-
mung durch Beschluß der Mitgliederversammlung beeinträchtigt werden.

§ 36. Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten
Fällen sowie dann zu berufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert-

§ 37. Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der durch die

Satzung bestimmte Theil oder in Ermangelung einer Bestimmung der zehnte
Theil der Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe des Zweckes und

der Gründe verlangt. »

Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Amtsgericht, in

dessen Bezirke der Verein seinen Sitz hat, die Mitglieder, welche das Ver-
langen gestellt haben, zur Berufung der Versammlung ermächtigen und über
die Führung des Vorsitzes in der Versammlung Bestimmung treffen. Auf die

Ermächtigung muß bei der Berufung der Versammlung Bezug genommen werden-
§ 38. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die

Ausübung der Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem Anderen überlassen

werden.

§ 39. Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Vereine berechtigt.

Durch die Satzung kann bestimmt werden, daß der Austritt nur am

Schlusse eines Geschäftsjahres oder erst nach dem Ablauf einer Kündigungsfei

zulässig ist; die Kündigungsfrist kann höchstens zwei Jahre betragen.
8 40. Die Vorschriften des § 27 Abs. 1, 3, des § 28 Abs. 1 und der

88 32, 33, 38 finden insoweit keine Anwendung, als die Satzung ein

Anderes bestimmt.
§ 41. Der Verein kann durch Beschluß der Mitgliederversammlung auf-

gelöst werden. Zu dem Beschluß ist eine Mehrheit von drei Viertheilen der

erschienenen Mitglieder erforderlich, wenn nicht die Satzung ein Andert

bestimmt.
§ 42. Der Verein verliert die Rechtsfähigkeit durch die Eröffnung des

Konkurses.
Der Vorstand hat im Falle der Ueberschuldung die Eröffnung des

Konkurses zu beantragen. Wird die Stellung des Antrags verzögert, so fin
die Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläu-

bigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; sie haften a
Gesammtschuldner.

§ 43. Dem Vereine kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn e

durch einen gesetzwidrigen Beschluß der Mitgliederversammlung oder dur

gesetzwidriges Verhalten des Vorstandes das Gemeinwohl gefährdet.
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Soll nach der Satzung ein Aufsichtsrath bestellt werden, so
finden die Vorschriften des § 36 Abs. 2, 3, der §8§ 37 bis 40 und des
0 *

Einem Vereine, dessen Zweck nach der Satzung nicht auf einen wirthschaft-
n Geschäftsbetrieb gerichtet ist, kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden,

enn er einen solchen Zweck verfolgt.

Einem Vereine, der nach der Satzung einen politischen, sozialpolitischen
oder religiösen Zweck nicht hat, kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden,

enn er einen anderen als den in der Satzung bestimmten Zweck verfolgt.

§ 44. Die Zuständigkeit und das Verfahren bestimmen sich in den
Fällen des § 43 nach den für streitige Verwaltungssachen geltenden Vor-
cchriften der Landesgesetze. Wo ein Verwaltungsstreitverfahren nicht besteht,
finden die Vorschriften der § 20, 21 der Gewerbeordnung I. S. O00r

nwendung; die Entscheidung erfolgt in erster Instanz durch die höhere Ver-
waltungsbehörde, in deren Bezirke der Verein seinen Sitz hat.

2 Beruht die Rechtsfähigkeit auf Verleihung durch den Bundesrath, so erfolgt
e Entziehung durch Beschluß des Bundesraths.
 45. Mit der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechts-

fähigkeit fällt das Vermögen andie in der Satzung bestimmten Personen.

d Durch die Satzung kann vorgeschrieben werden, daß die Anfallberechtigten
uutth Beschluß der Mitgliederversammlung oder eines anderen Vereinsorgans
estimmt werden. Ist der Zweck des Vereins nicht auf einen wirthschaftlichen

norcchäftsbetrieb gerichtet, so kann die Mitgliederversammlung auch ohne eine
olche Vorschrift das Vermögen einer öffentlichen Stiftung oder Anstalt zuweisen.

ms Fehlt es an einer Bestimmung der Anfallberechtigten, so fällt das Ver-
ögen, wenn der Verein nach der Satzung ausschließlich den Interessen seiner
itglieder diente, an die zur Zeit der Auflösung oder der Entziehung der

dcchtsfähigreit vorhandenen Mitglieder zu gleichen Theilen, anderenfalls an
en Fiskus des Bundesstaats, in dessen Gebiete der Verein seinen Sitz hatte.

# § 46. Fällt das Vereinsvermögen an den Fiskus, so finden die Vor-
cristen über eine dem Fiskus als gesetzlichem Erben anfallende Erbschaft ent-

* Anwendung. Der Fiskus hat das Vermögen thunlichst in einer den
cken des Vereins entsprechenden Weise zu verwenden.

§ 47. Fällt das Vereinsvermögen nicht an den Fiskus, so muß eine

idation stattfinden.
kön 8§ 48. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. Zu Liquidatoren
i nen auch andere Personen bestellt werden; für die Bestellung sind die für

Bestellung des Vorstandes geltenden Vorschriften maßgebend.
si Die Liquidatoren haben die rechtliche Stellung des Vorstandes, soweit

nI nicht aus dem Zwecke der Liquidation ein Anderes ergiebt.

einßiind mehrere Liquidatoren vorhanden, so ist für ihre Beschlüsse Ueber-
immung aller erforderlich, sofern nicht ein Anderes bestimmt ist.

Fors 49. Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die
 !| erungen einzuziehen, das übrige Vermögen in Geld umzusetzen, die Gläu-
- r zu befriedigen und den Ueberschuß den Anfallberechtigten auszuantworten.

r Beendigung schwebender Geschäfte können die Liquidatoren auch neue Ge-

liche

Liqu
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§ 41 Abs. 1, 2, 4 des Gesetzes, betreffend die Erwerbs= und Wirth-

schaftsgenossenschaften,! entsprechende Anwendung.
Darüber, ob ein Verein im Sinne des Abs. 1 als kleinerer

Verein anzusehen ist, entscheidet die Aufsichtsbehörde.

IV. Geschäftsführung der Versicherungsunternehmungen.

1. Allgemeine Vorschriften. Rechnungslegung.

§ 54. Zum Erwerbe von Grundstücken bedürfen Versicherungs-
aktiengesellschaften und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde, soweit es sich nicht um den
Erwerb von ihnen beliehener Grundstücke im Zwangsversteigerung“,
verfahren handelt. Die Genehmigung ist zu ertheilen, wenn

sich außerhalb des Zwangsversteigerungsverfahrens um dieSiche-

schäfte eingehen. Die Einziehung der Forderungen sowie die Umsetzung des
übrigen Vermögens in Geld darf unterbleiben, soweit diese Maßregeln nicht
zur Befriedigung der Gläubiger oder zur Vertheilung des Ueberschusses untet

die Anfallberechtigten erforderlich sind.
Der Verein gilt bis zur Beendigung der Liquidation als fortbeste

soweit der Zweck der Liquidation es erfordert. 5t
8 50. Die Auflösung des Vereins oder die Entziehung der Rechtsfähigket

ist durch die Liquidatoren öffentlich bekannt zu machen. In der Bekann
machung sind die Gläubiger zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern. Die
Bekanntmachung erfolgt durch das in der Satzung für Veröffentlichungen
stimmte Blatt, in Ermangelung eines solchen durch dasjenige Blatt, welche-
für Bekanntmachungen des Amtsgerichts bestimmt ist, in dessen Bezirke der
Verein seinen Sitz hatte. Die Bekanntmachung gilt mit dem Ablaufe des

zweiten Tages nach der Einrückung oder der ersten Einrückung als bewirkt.
Bekannte Gläubiger sind durch besondere Mittheilung zur Anmeldung

aufzufordern.
§ 51. Das Vermögen darf den Anfallberechtigten nicht vor dem Abl

eines Jahres nach der Bekanntmachung der Auflösung des Vereins oder

Entziehung der Rechtsfähigkeit ausgeantwortet werden. te
8 52. Meldet sich ein bekannter Gläubiger nicht, so ist der geschulde“

Betrag, wenn die Berechtigung zur Hinterlegung vorhanden ist, für den Gläu

biger zu hinterlegen. r

Ist die Berichtigung einer Verbindlichkeit zur Zeit nicht ausführbar *
ist eine Verbindlichkeit streitig, so darf das Vermögen den Anfallberechtigte
nur ausgeantwortet werden, wenn dem Gläubiger Sicherheit geleistet ist.

§ 53. Liquidatoren, welche die ihnen nach dem § 42 Abs. 2 und de!
88 50 bis 52 obliegenden Verpflichtungen verletzen oder vor der Befriediguny

der Gläubiger Vermögen den Anfallberechtigten ausantworten, sind, wen
ihnen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern für den daraus entstehen

den Schaden verantwortlich; sie haften als Gesammtschuldner.
1 S. oben S. 599f.

hend,

auf
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rung eingetragener Forderungen, oder wenn es sich um den Erwerb

von Grundstücken handelt, die für die Zwecke des Geschäftsbetriebs
bestimmt sind.

In den Fällen des Abs. 1, auch soweit die Genehmigung der
Aufsichtsbehörde nicht erforderlich ist, bedarf es der landesgesetzlich
vorgeschriebenen staatlichen Genehmigung (Artikel 86 des Einfüh—
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche) nicht.
 8§855. Die Bücher einer Versicherungsunternehmung sind jähr—

lich abzuschließen; auf Grund der Bücher ist für das verflossene Ge—
schäftsjahr ein Rechnungsabschluß und ein die Verhältnisse sowie

le Entwickelung des Unternehmens darstellender Jahresbericht an-

zufertigen und der Aussichtsbehörde einzureichen.
Soweit nicht in diesem Gesetz oder in sonstigen Reichsgesetzen

oder durch den Bundesrath Vorschriften über die Buchführung und

kechnungslegung der Versicherungsunternehmungen getroffen sind,
onnen nähere Vorschriften über die Fristen sowie die Art und

orm des Rechnungsabschlusses und des Jahresberichts von der
Aufsichtsbehörde erlassen werden.

Versicherungsaktiengesellschaften und Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit sind verpflichtet, innerhalb des auf das Berichtsjahr
folgenden Geschäftsjahres jedem Versicherten auf Verlangen ein

tkemplar des Rechnungsabschlusses und des Jahresberichts mitzu-
eilen. Im übrigen kann die Aufsichtsbehörde darüber Bestimmung

treffen, inwieweit und auf welche Weise alljährlich der Rechnungs-
abschluß und der Jahresbericht den Versicherten zugänglich zu
machen oder zu veröffentlichen sind.

Vor Erlassung von Vorschriften der in den Abs. 2, 3 bezeichneten

zn-. hat die aufsichtführende Reichsbehörde den Versicherungsbeirath
hören.

2. Besondere Vorschriften über die Prämienreserve bei der

Lebensversicherung.

si § 56. Die Prämienreserve für Lebensversicherungen ist hin-
chtlih der in Kraft stehenden Versicherungsverträge für den Schluß
mes jeden Geschäftsjahrs, unter Anwendung der nach § 11 ange-

siahmenen Rechnungsgrundlagen, getrennt nach den einzelnen Ver-
cherungsarten zu berechnen und zu buchen.

bei Durch mindestens einen mit der Berechnung der Prämienreserve
ebens-, Kranken= oder Unfallversicherungsunternehmungen

12) beauftragten Sachverständigen ist, unbeschadet der eigenen
r kantwortlichkeit der Vertreter des Unternehmens, unter der Bilanz
u bestätigen, daß die eingestellte Prämienreserve gemäß Abs. 1
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berechnet ist. Auf kleinere Vereine im Sinne des § 53 findet diese

Vorschrift keine Anwendung.

§ 57. Der Vorstand des Unternehmens hat dafür Sorge öu
tragen, daß unverzüglich die der Berechnung gemäß8§ 56 entsprechen-
den Beträge dem Prämienreservefonds zugeführt und vorschrifts-
mäßig angelegt werden. Diese Zuführung darf nur insoweit unter-
bleiben, als im Auslande zu Gunsten bestimmter Versicherungen
besondere Sicherheit aus der Prämieneinnahme gestellt werden muß.

Der Prämienreservefonds (Gelder, Werthpapiere, Urkunden
u. s. w.) ist gesondert von jedem anderen Vermögen zu verwalten
und am Sitze des Unternehmens in einer der Aufsichtsbehörde bekannt

zu gebenden Weise aufzubewahren; die Aufsichtsbehörde kann auch
die Genehmigung zur Aufbewahrung an einem anderen Orte des

Inlandes ertheilen. .

Die den Prämienreservefonds bildenden Bestände sind einzeln
in ein Register einzutragen. Jedoch brauchen darin die Forderungen
aus Vorauszahlungen oder Darlehen auf die eigenen Versicherung“
scheine des Unternehmens (Policenbeleihungen), soweit sie zu den
Beständen des Prämienreservefonds gehören, nur in einer Gesammt'
summe nachgewiesen zu werden. Am Schlusse eines jeden Geschäfts-
jahres ist der Aufsichtsbehörde eine bezüglich ihrer Uebereinstimmung
mit dem Originale gerichtlich oder notariell beglaubigte Abschritt
der im Laufe des Geschäftsjahrs bewirkten Eintragungen vorzu-

legen. Die Abschrift ist von der Aufsichtsbehörde aufzubewahren-

§ 58. Bei Rückversicherungen hat das rückversicherte Untet“

nehmen die Prämienreserve auch für die in Rückversicherunggegebenen
Summen nach den Vorschriften der 88 56, 57 zu berechnen sowieselbß

aufzubewahren und zu verwalten.

§ 50. Die Anlegung der den Prämienreservefonds bilden“

den Bestände (§ 57) kann erfolgen:
1. in der im § 1807 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs für die Anlegung von Mündelgeld vorgeschriebenenWeise.
Außerdem dürfen die Bestände bis höchstens zum zehnten Theile
des Prämienreservefonds in Werthpapieren, welche nach landes-
gesetzlichen Vorschriften zur Anlegung von Mündelgeld zuge
lafsen sind, sowie in solchen auf den Inhaber lautenden Pfan
briefen deutscher Hypotheken-Aktien-Banken angelegt werden,
welche die Reichsbank in Klasse J beleiht; J

2. gegen Verpfändung solcher Hypotheken oder Werthpapiere, in

denen eine Anlegung nach Nr. 1 gestattet ist, bis "n
fünfundsiebzig vom Hundert ihres Nennwerths, sofern aber de
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Kurswerth niedriger ist, bis zu fünfundsiebzig vom Hundert
des Kurswerths;

in der Weise, daß Vorauszahlungen oder Darlehen auf die
eigenen Versicherungsscheine des Unternehmens (Policenbe-
leihung) nach Maßgabe der allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen (8§ 9 Nr. 8) gewährt werden;

4. mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in Schuldverschreibungen

inländischer kommunaler Körperschaften, Schulgemeinden und
Kirchengemeinden, wofern diese Schuldverschreibungen entweder
von Seiten des Gläubigers kündbar sind oder einer regelmäßigen
Tilgung unterliegen.
Kann die Anlegung den Umständen nach nicht in einer dem

Abs. entsprechenden Weise erfolgen, so ist eine vorübergehende
nlegung bei der Reichsbank, bei einer Staatsbank oder bei einer

lürch die Aufsichtsbehörde dazu für geeignet erklärten anderen in-
aendischen Bank oder öffentlichen Sparkasse gestattet.

§ 60. Bei der Anlegung der Bestände des Prämienreserve-

unds nach der Vorschrift des § 59 Abs. 1 Nr. 1 darf die Sicherheit
rirer Hypothek, einer Grundschuld oder einer Rentenschuld ange-
V#men werden, wenn die Beleihung die ersten drei Fünftheile des

erthes des Grundstücks nicht übersteigt. Soweit jedoch die Zentral-
ehörde eines Bundesstaats gemäß 8 11 Abs. 2 des Hypotheken-

sünkgesetzes soben S. 417] die Beleihung landwirthschaftlicher Grund-
icke big zu zwei Drittheilen des Werthes gestattet hat, darf die
icherheit auch bei einer solchen Beleihung angenommen werden.

Die Beleihungen dürfen der Regel nach nur zur ersten Stelle
erfolgen.

Beleihungen von Bauplätzen und solchen Neubauten, welche
ch nicht fertiggestellt und ertragsfähig sind, sowie von Grundstücken,
Ceinen dauernden Ertrag nicht gewähren, insbesondere von Gruben,
rüchen und Bergwerken, sind ausgeschlossen.

da Der bei der Beleihung angenommene Werth des Grundstücks

den durch sorgfältige Ermittelung festgestellten Verkaufswerth
*h übersteigen. Bei der Feststellung dieses Werthes sind nur die

ihternden Eigenschaften des Grundstücks und der Ertrag zu berück-
jenhigen, welchen das Grundstück bei ordnungsmäßiger Wirthschaft

em Besitzer nachhaltig gewähren kann.

über uf Verlangen der Aufsichtsbehörde haben die Unternehmungen
ie Werthsermittelung eine Anweisung zu erlassen, welche der

(nehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf.
§ 61. Dem Prämienreservefonds dürfen, abgesehen von den

 Vornahme und Aenderung der Kapitalanlagen erforderlichen
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Mitteln, nur diejenigen Beträge entnommen werden, welche durch
Eintritt des Versicherungsfalls, durch Rückkauf oder andere Fälle

der Beendigung von Versicherungsverhältnissen frei werden.

Durch die Eröffnung des Konkurses erlöschen die Lebensver—
sicherungsverhältnisse; die Versicherten können, unbeschadet ihrer
weitergehenden Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnisse, den—

jenigen Betrag fordern, der als rechnungsmäßige Prämienreserve
zur Zeit der Konkurseröffnung auf sie entfällt.

In Ansehung der Befriedigung aus den in das Register der

Bestände des Prämienreservefonds (8 57 Abs. 3) eingetragenen Ge-
genständen gehen die Forderungen auf die rechnungsmäßige Prämien-
reserve insoweit, als für sie die Zuführung zu diesem Fonds vorgé-
schrieben ist (§ 57 Abs. 1), den Forderungen aller übrigen Konkurs-
gläubiger vor. Unter einander haben sie gleichen Rang. In Betre
des Anspruchs der Versicherten auf Befriedigung aus dem sonstigen
Vermögen der Unternehmung finden die für die Absonderungsberech-
tigten geltenden Vorschriften der 88§ 64,1 153, 155, 156,2 und des

§ 168 Nr. 33 der Konkursordnung entsprechende Anwendung.

§ 62. Das Konkursgericht hat den Versicherten zur Wahrung
der ihnen nach § 61 zustehenden Rechte einen Pfleger zu bestellen.
Für die Pflegschaft tritt an die Stelle des Vormundschaftsgerichts

das Konkursgericht.

Dem Pfleger liegt ob, den Umfang des vorhandenen Prämien-
reservefonds festzustellen sowie die den Versicherten zustehenden An-

sprüche zu ermitteln und anzumelden.

Der Pfleger hat die Versicherten soweit thunlich vor der An-
meldung zu hören und von der erfolgten Anmeldung zu benachrich-

tigen, ihnen auf Verlangen auch sonst über die für ihre Ansprüche
erheblichen Thatsachen Auskunft zu ertheilen. Das Recht des ein-
zelnen Versicherten zur Anmeldung bleibt unberührt. Soweit mit
der Anmeldung des Versicherten eine Anmeldung des Pflegers in
Widerspruch steht, gilt bis zur Beseitigung des Widerspruchs die

dem Versicherten günstigere Anmeldung.
Der Konkursverwalter hat dem Pfleger die Einsichtnahme aller

Bücher und Schriften des Gemeinschuldners zu gestatten und ihm
auf Verlangen den Bestand des Prämienreservefonds nachzuweisen.

Der Pfleger kann für die Führung seines Amtes eine angemessene
..

1 S. oben S. 91.

2 S. oben z. Anh. II S. 426ff.

3 S. oben z. Anh. XI1S. 620.
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Vergütung zu verlangen. Die ihm zu erstattenden Auslagen und die

ergütung fallen dem Prämienreservefonds zur Last.

8 Vor der Bestellung des Pflegers und vor der Festsetzung der
ergütung ist die Aufsichtsbehörde zu hören.
„8 63. Auf Kranken- oder Unfallversicherungen der im § 12 be-

zeichneten Art finden die Vorschriften der §8 56 bis 62 entsprechende

nwendung.

V. Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmungen.

1. Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden.

b 8 64. Der Aufsichtsbehörde liegt es ob, den ganzen Geschäfts—
etrieb der Versicherungsunternehmungen, insbesondere die Befolgung
er gesetzlichen Vorschriften und die Einhaltung des Geschäftsplans,
u überwachen.

Sie ist befugt, diejenigen Anordnungen zu treffen, welche ge—
det sind, den Geschäftsbetrieb mit den gesetzlichen Vorschriften

dem Geschäftsplan im Einklange zu erhalten oder Mißstände zu
eitigen, durch welche die Interessen der Versicherten gefährdet werden

er der Geschäftsbetrieb mit den guten Sitten in Widerspruch geräth.

die Zur Befolgung ihrer nach Abs. 2 erlassenen Anordnungen kann
ne Aufsichtsbehörde die Inhaber und Geschäftsleiter der Unter-

S#mungen durch Geldstrafen bis zu eintausend Mark anhalten.
1 aiche Geldstrafen werden in derselben Weise beigetrieben wie Ge-

seindeabgaben.
run § 65. Die Aufsichtsbehörde ist befugt, jederzeit die Geschäftsfüh-
zu 9 und Vermögenslage eines Unternehmens auch nach der Richtung
bePprüfen, ob die veröffentlichten Rechnungsabschlüsse und die Jahres-

inchte mit den Thatsachen und dem Inhalte der Bücher überein-
70 men und ob die vorschriftsmäßigen Reserven vorhanden und

tschriftsmäßig angelegt und verwaltet sind.

einesDie Inhaber, Geschäftsleiter, Bevollmächtigten und Agenten
sihte Unternehmens haben innerhalb ihrer Geschäftsräume der Auf-
Sch behörde auf Erfordern alle Bücher, Belege und diejenigen

betersten vorzulegen, welche für die Beurtheilung des Geschäfts-
on ebs und der Vermögenslage von Bedeutung sind, sowie jede

#r ihnen erforderte Auskunft über den Geschäftsbetrieb und die
ent mögenslage zu ertheilen. Die Vorschriften des § 64 Abs. 3 finden

sprechende Anwendung.
it lrei Versicherungsunternehmungen, die einen Aufsichtsrath, eine

die güederversammlung oder ähnliche Gesellschaftsorgane haben, ist
Sit ufsichtsbehörde befugt, Vertreter in die Versammlungen und

ungen dieser Organe zu entsenden; die Vertreter sind jederzeit
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zu hören. Die Aufsichtsbehörde ist ferner befugt, die Berufung
von Versammlungen und Sitzungen sowie die Ankündigung von
Gegenständen zur Berathung und Beschlußfassung zu verlangen und,
wenn dem Verlangen nicht entsprochen wird, die Berufung oder

Ankündigung auf Kosten der Unternehmung selbst vorzunehmen.
In den Versammlungen und Sitzungen, welche von der Aussichtsbe-
hörde berufen sind, führt ein Vertreter der letzteren den Vorsitz.
Als Vertreter der Aufsichtsbehörde sind Leiter und Beamte von

öffentlichen Versicherungsanstalten ausgeschlossen.
§ 66. Die Aussicht hat sich auch auf die Liquidation eines

Unternehmens und auf die Abwickelung der bestehenden Versiche-
rungen im Falle einer Untersagung oder einer freiwilligen Ein-

stellung des Geschäftsbetriebs sowie im Falle des Widerrufs der Zu-

lassung eines Unternehmens zu erstrecken.

8 67. Handelt eine Unternehmung fortgesetzt den ihr nach Maß-
gabe der Gesetze oder des genehmigten Geschäftsplans obliegenden
Pflichten zuwider, oder ergeben sich bei Prüfung ihrer Geschäfts-
führung oder ihrer Vermögenslage so schwere Mißstände, daß bei
Fortsetzung des Geschäftsbetriebs die Interessen der Versicherten
gefährdet sind, oder befindet sich der Geschäftsbetrieb mit den guten
Sitten in Widerspruch, so ist die Aufsichtsbehörde befugt, den Ge-
schäftsbetrieb mit der Wirkung zu untersagen, daß neue Versiche-
rungen nicht abgeschlossen, früher abgeschlossene nicht erhöht oder
verlängert werden können.

Im Falle der Untersagung des Geschäftsbetriebs ist die Auf-
sichtsbehörde berechtigt, alle diejenigen Anordnungen zu treffen,
welche zur einstweiligen Sicherstellung des Vermögens der Unter-
nehmung im Interesse der Versicherten nöthig sind, insbesondere die
Vermögensverwaltung geeigneten Personen zu übertragen. Die Vol-
schriften des § 64 Abs. 3 finden entsprechende Anwendung.

Bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit hat die Unter“
sagung des Geschäftsbetriebs die Wirkung eines Auflösungsbeschlusses.
Die Eintragung der Untersagung in das Handelsregister erfolgt

auf Anzeige der Aufsichtsbehörde.
8 68. Das Konkursgericht hat, unbeschadet der Vorschrift im

§ 107 Abs. 1 der Konkursordnung, auf Antrag der Auffichtsbe—

1 KO 107, [99] Abs. 1: Die Abweisung des Eröffnungsantrages kann
erfolgen, wenn nach dem Ermessen des Gerichts eine den Kosten des Verfahren-
entsprechende Konkursmasse nicht vorhanden ist. Die Abweisung unterbleibt—-
wenn ein zur Deckung der im § 58 Nr. 1, 2

1. die gerichtlichen Kosten für das gemeinschaftliche Verfahren,
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hörde den Konkurs über das Vermögen einer Versicherungsgesellschaft

auf Aktien oder eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit zu
eröffnen. Der Antrag auf Eröffnung des Konkurses kann nur von
der Aufsichtsbehörde gestellt werden. Eine Anfechtung des Er—
öffnungsbeschlusses findet nicht statt.

Sobald die Zahlungsunfähigkeit eintritt, hat der Vorstand der
Aufsichtsbehörde Anzeige zu machen. Das Gleiche gilt, sobald sich
bei der Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz Ueber-
schuldung ergiebt. Diese Anzeigepflicht tritt an die Stelle der dem

Vorstande durch andere gesetzliche Vorschriften auferlegten Pflicht,
im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder der Ueberschuldung die
Eröffnung des Konkurses zu beantragen. Gehen bei Versicherungs-
vereinen auf Gegenseitigkeit mit Nachschuß= oder Umlagenpflicht aus-
geschriebene Nachschüsse oder Umlagen innerhalb fünf Monaten nach

er Fälligkeit nicht ein, so hat der Vorstand zu prüfen, ob sich, wenn
le nicht baar eingegangenen Nachschuß- oder Umlagebeträge außer

Berücksichtigung bleiben, Ueberschuldung ergiebt; liegt eine solche
leberschuldung vor, so ist innerhalb eines Monats nach dem Ablaufe

er bezeichneten Frist der Aufsichtsbehörde Anzeige zu machen. Die
hleichen Pflichten liegen den Liquidatoren ob.

d 8 69. Ergiebt sich bei der Prüfung der Geschäftsführung und
er Vermögenslage eines Unternehmers, daß dieses zur Erfüllung

seiner Verpflichtungen für die Dauer nicht mehr im Stande ist, die

ermeidung des Konkurses aber im Interesse der Versicherten ge—
ten erscheint, so kann die Aufsichtsbehörde die zu diesem Zwecke

erforderlichen Anordnungen treffen sowie auch die Vertreter des
nternehmens auffordern, binnen bestimmter Frist eine Aenderung

er Geschäftsgrundlagen oder die sonstige Beseitigung der Mängel
herbeizuführen. Bestimmte Arten von Zahlungen, insbesondere Ge-

innbertheilungen, und bei Lebensversicherungen der Rückkauf oder
ie Beleihung des Versicherungsscheins sowie Vorauszahlungen da-

önnen zeitweilig verboten werden.

9 Unter der im Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Voraussetzung ist die
Küussichtsbehörde berechtigt, nöthigenfalls die Verpflichtungen einer

cbensversicherungsunternehmung aus ihren laufenden Versiche-
agen, dem Stande ihres Vermögens entsprechend, jedoch um

höchstens dreiunddreißigeindrittel Prozent, zu ermäßigen.
—

2. die Ausgaben für die Verwaltung, Verwerthung und Vertheilung der

Masseb O

eichneten Massekosten ausreichender Geldbetrag vorgeschossen wird.
Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 52
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2. Verfassung und Verfahren der Aufsichtsbehörden.

§ 70. Als aufsichtführende Reichsbehörde wird ein Kaiserliches
Aufsichtsamt für Privatversicherung mit dem Sitze in Berlin er-
richtet. Es besteht aus einem Vorsitzenden und der erforderlichen

Zahl von ständigen und nichtständigen Mitgliedern.
Der Vorsitzende und die ständigen Mitglieder werden auf Vor-

schlag des Bundesraths vom Kaiser ernannt, die nichtständigen Mit-

glieder vom Bundesrathe gewählt. Die Ernennung der ständigen
Mitglieder erfolgt, soweit nicht einzelne Mitglieder, die im Reichs-
oder Staatsdienst ein anderes Amt bekleiden, für die Dauer dieses

Amtes berufen werden, auf Lebenszeit.
Die übrigen Beamten werden vom Reichskanzler ernannt.
Die Mitglieder des Aufsichtsamts dürfen nicht gleichzeitig Leiter

oder Beamte von öffentlichen Versicherungsanstalten sein.
§ 71. Zur Erleichterung des Geschäftsverkehrs des Aussichts-

amts für Privatversicherung mit den seiner Aufsicht unterstehenden
Unternehmungen können nach Bedarf vom Reichskanzler im Ein-

vernehmen mit der betheiligten Landesregierung aus der Mitte der
Landesbeamten besondere Kommissare bestellt werden, welche im

Auftrag und nach näherer Anordnung des Amtes bestimmten Unter-
nehmungen gegenüber mit der Ausübung der unmittelbaren Aufsi t
betraut werden.

Die Bestimmung des 8 70 Abs. 4 findet entsprechende An—

wendung.
§ 72. Zur Mitwirkung bei der Aufsicht wird bei dem Amte

ein aus Sachverständigen des Versicherungswesens bestehender Bei-
rath gebildet, dessen Mitglieder auf Vorschlag des Bundesraths

vom Kaiser auf fünf Jahre ernannt werden. 9
Die Mitglieder des Versicherungsbeiraths sind berufen, das

Amt auf Erfordern bei Vorbereitung wichtigerer Beschlüsse gut-
achtlich zu berathen und bei den in den §§ 73 bis 76 bezeichneten Ent-

scheidungen mit Stimmrecht mitzuwirken. Z„
Sie verwalten ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt; für ihre

Theilnahme an Sitzungen erhalten sie Tagegelder und Vergütung der
Reisekosten nach festen, von dem Reichskanzler bestimmten Sätzen-
Die Vorschriften des § 16 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhält-
nisse der Reichsbeamten, vom 31. März 1873 (REl S. 6

finden auf sie keine Anwendung.
Die Bestimmung des § 70 Abs. 4 findet auch hier entsprechende

Anwendung. —

1 S. oben zu Anh. X2S. 551.
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§ 73. Das Aufsichtsamt für Privatversicherung entscheidet auf
Grund mündlicher Berathung in der Besetzung von drei Mitgliedern
einschließlich des Vorsitzenden unter Zuziehung von zwei Mitgliedern

es Versicherungsbeiraths,
1, über die Ertheilung der Erlaubniß zum Geschäftsbetriebe

88 4 bis 7),
2, über die Genehmigung einer Aenderung des Geschäftsplans

(§ 13), sofern bei dem Aufsichtsamte Bedenken bestehen,
3. über die Genehmigung einer Bestandsveränderung (8 14),
4, über die Genehmigung der Auflösung eines Versicherungs-

vereins auf Gegenseitigkeit (8 43),
5. über die Anerkennung eines Vereins als eines kleineren (8 53),

G. über den Erlaß einer Anordnung der im 8 64 Abs. 2 bezeich-

neten Art, sofern damit eine Strafandrohung nach § 64 Abs. 3
verbunden werden soll,

7. über die Untersagung des Geschäftsbetriebs (8 67),

8. boer die Stellung des Antrags auf Eröffnung des Konkurses
6)

9. über den Erlaß einer Anordnung der im § 69 Abs. 1 Satz 2,

Abs. 2 bezeichneten Art.

Die Zuziehung der Mitglieder des Versicherungsbeiraths erfolgt
in der Regel nach einer im voraus (§ 80) aufgestellten Reihenfolge.

eicht der Vorsitzende des Amtes aus besonderen Gründen von der

eihenfolge ab, so sind diese aktenkundig zu machen.

u Die Bestimmungen der Civilprozeßordnung über Ausschließung
and Ablehnung der Gerichtspersonen finden auf alle zur Mitwir-
ung bei der Entscheidung berufenen Personen entsprechende An—

wendung
Vor der Ertheilung einer ablehnenden Entscheidung in den

Fauen der Nr. 1 bis 5 und vor der Ertheilung einer Entscheidung

n den Fällen der Nr. 6 bis 9 sind Vertreter der betheiligten Unter-
lehmungen zu hören und auf ihren Antrag zur mündlichen Verhand-
ung zu laden.

uns Die ablehnenden Entscheidungen in den Fällen der Nr. 1 bis 5
nd die Entscheidungen in den Fällen der Nr. 6 bis 9 sind mit Grün-
en zu versehen.

ein In den Fällen der Nr. 1 bis 3 kann der Vorsitzende des Amtes

zu en ablehnenden Vorbescheid ergehen lassen; gegen diesen ist bis
eim Ablaufe von zwei Wochen nach der Zustellung der Antrag auf
ne gemäß Abs. 1 bis 5 zu ertheilende Entscheidung statthaft.

Sämmtliche Entscheidungen sind den Betheiligten zuzustellen.
w rechtskräftig erfolgte Ertheilung der Erlaubniß zum Geschäfts-

52*
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betrieb und die Genehmigung einer Bestandsveränderung, sowie die
Untersagung des Geschäftsbetriebs ist vom Aufsichtsamt im Reichs—
anzeiger öffentlich bekannt zu machen.

8 74. Gegen die gemäß 8 73 Abs. 1 ertheilten Entscheidungen
steht den Betheiligten der Rekurs zu. Als Betheiligte gelten im
Falle des § 73 Abs. 1 Nr. 4, wenn die Genehmigung des Auf-

lösungsbeschlusses versagt ist, nur der Vereinsvorstand, wenn der

Auflösungsbeschluß genehmigt ist, nur diejenigen Mitglieder des
obersten Organs, welche gegen den Auflösungsbeschluß Widerspruch
zum Protokoll erklärt haben. Im Falle des § 73 Abs. 1 Nr. 5

gilt als Betheiligter nur der Vereinsvorstand, gegen dessen Antrag
die Anerkennung des Vereins alseines kleineren versagt worden ist.

Ueber den Rekurs entscheidet das Aufsichtsamt für Privatver=
sicherung in der Besetzung von drei Mitgliedern einschließlich des Vor-
sitzenden unter Zuziehung von zwei Mitgliedern des Versicherungs-
beiraths sowie eines richterlichen Beamten und eines Mitglieds eines

höchsten Verwaltungsgerichtshofs in einem deutschen Bundesstaate.
Die richterlichen Beamten sowie die Mitglieder höchster Ver-

waltungsgerichtshöfe werden für die Dauer ihres Hauptamts auf

Vorschlag des Bundesraths vom Kaiser ernannt. "

Bezüglich der Zuziehung der Mitglieder des Versicherungsbei-
raths gilt die Vorschrift des § 73 Abs. 2, bezüglich der Ausschließung
und Ablehnung der zur Mitwirkung bei der Entscheidung berufenen
Personen die Vorschrift des §8 73 Abs. 3.

§ 75. Der Rekurs ist innerhalb eines Monats nach der Zu-

stellung der Entscheidung bei dem Aufsichtsamte für Privatversiche-
rung schriftlich einzulegen und zu begründen. Der Rekurs gegen
die nach § 67 Abs. 2 oder nach § 69 Abs. 1 Satz 2 von der Auf-

sichtsbehörde getroffenen Anordnungen sowie gegen die Entschei-
dung auf Stellung des Konkursantrags hat keine aufschiebende Wir-
kung. Von der Aufhebung der Entscheidung auf Stellung des Kon-
kursantrags hat das Aufsichtsamt für Privatversicherung dem
Konkursgerichte Mittheilung zu machen. Das Konkursgericht hat
das Verfahren einzustellen.

An der Entscheidung über den Rekurs dürfen außer dem Vor-
sitzenden des Amtes Personen, die bei der angefochtenen Entschei-

dung mitgewirkt haben, nicht Theil nehmen. "
Der Vorsitzende des Amtes ernennt einen ersten und einen

zweiten Berichterstatter; ein Berichterstatter muß aus den richterlichen
Beamten oder aus den Mitgliedern höchster Verwaltungsgerichts-
höfe ernannt werden.

Die Entscheidung erfolgt nach Ladung der Betheiligten auf
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Grund mündlicher und öffentlicher Verhandlung. Die Oeffent-
lichkeit kann aus den Gründen des § 173 des Gerichtsverfassungs-

gesetzes ausgeschlossen werden.
§ 76. Gegen eine nach §8 65 Abs. 2, § 67 Abs. 2 oder § 98 von

dem Aufsichtsamte für Privatversicherung erlassene Strafandrohung
steht den Betheiligten bis zum Ablaufe von zwei Wochen nach der

Zustellung die Beschwerde zu; über die Beschwerde entscheidet das
Amt in der im § 73 bestimmten Besetzung.

 S§7. Soweit in diesem Gesetz ein Rechtsmittel nicht ausdrück-
lich zugelassen ist, steht den Betheiligten ein solches gegen Verfügun-

wütoer Entscheidungen des Aufsichtsamts für Privatversicherung
zu.

§ 78. Das Amt kann jeden ihm erforderlich erscheinenden
Beweis erheben, insbesondere Zeugen und Sachvperständige, auch

eidlich, vernehmen oder vernehmen lassen.

§ 79. Die Gerichte und sonstigen öffentlichen Behörden sind
berpflichtet, den im Vollzuge dieses Gesetzes an sie ergehenden Er-
uchen des Amtes zu entsprechen. Die Ersuchen um eidliche Ver-

nehmungen sind an die zur eidlichen Abhörung von Zeugen und

2n achverständigen zuständigen Landesbehörden zu richten. Als Kosten
* Rechtshülfe sind der ersuchten Behörde die im § 79 des Gerichts-
estengesetzes bezeichneten baaren Auslagen zu erstatten.

 8§80. Die Zahl und die Zuziehung der nichtständigen Mit-
glieder, die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang des Amtes

dwie die Zusammensetzung des Versicherungsbeiraths und die Zu-
diehung seiner Mitglieder werden, soweit dieses Gesetz keine Vor—

striften darüber enthält, durch Kaiserliche Verordnung unter Zu-
immung des Bundesraths geregelt. Die Verordnung ist dem

5 eichstage bei seinem nächsten Zusammentritte zur Kenntnißnahme
orzulegen.

und 8 81. Die Kosten des Aufsichtsamts für Privatversicherung
des Verfahrens vor dem Amte trägt das Reich.

v Als Gebühren für die Aufsichtsthätigkeit des Amtes werden
On den seiner Aufsicht unterstellten Versicherungsunternehmungen

Nahresbeträge erhoben, welche nach den einer jeden Unternehmung
si letzten Geschäftsjahr aus den im Inland abgeschlossenen Ver-
cherungen erwachsenen Bruttoprämien (Beiträgen, Vor= und Nach-

üssen, Umlagen), jedoch abzüglich der zurückgewährten Ueber-
Äüsse oder Gewinnantheile, mit der Maßgabe bemessen werden, daß
ins vom Tausend nicht überschritten werden darf. Nach Anhörung des

——„—

1 S. oben z. Anh. VI S. 490.
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Versicherungsbeiraths ist der Bundesrath befugt, einen anderweiten
Vertheilungsmaßstab zu bestimmen.

Der Gesammtbetrag der Gebühren soll annähernd die Hälfte

der im letzten Reichshaushalts-Etat für das Amt festgesetzten fort-
dauernden Ausgaben betragen. Die genaue Summe wird jährli
durch den Bundesrath bestimmt.

Die Vertheilung der Gebühren erfolgt durch das Amt, welches
die Unternehmungen unter Beifügung eines Vertheilungsplans auf-
fordert, die Gebühren an die Reichs-Hauptkasse innerhalb eines
Monats einzuzahlen. Nach dem Ablaufe dieser Frist können die
Gebühren nach den für die Betreibung öffentlicher Abgaben be-
stehenden Vorschriften eingezogen werden.

§ 82. Das Amt kann bei einem Beweisverfahren, das durch

unbegründete Anträge oder Beschwerden veranlaßt worden ist, so-
wie bei erfolgloser Einlegung eines Rechtsmittels die dadurch ver-
ursachten baaren Auslagen ganz oder theilweise den Antragstellern

auferlegen.
§ 83. Das Amt veröffentlicht jährlich Mittheilungen über den

Stand der seiner Aufsicht unterliegenden Versicherungsunternehmun-
gen, sowie über seine Wahrnehmungen auf dem Gebiete des Ver-

sicherungswesens.
Desgleichen veröffentlicht das Amt fortlaufend die Rechts- und

Verwaltungsgrundsätze aus dem Bereiche seiner Thätigkeit.
§ 84. Entscheidungen der aufsichtführenden Landesbehörden,

bei denen es sich um Gegenstände der im 8 73 Abs. 1 bezeichneten

Art handelt, können innerhalb eines Monats nach der Zustellung
im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens oder, wo ein solches nicht
besteht, im Wege des Rekurses nach den Vorschriften der 88 20, 21

der Gewerbeordnung! angefochten werden.
Im Uebrigen ist für das Verfahren der Landesbehörden bei

Ausübung der Beaufsichtigung das Landesrecht maßgebend

1 GOs 20. Gegen den Bescheid ist Rekurs an die nächstvorgesetzte Be-
hörde zulässig, welcher bei Verlust desselben binnen vierzehn Tagen, vom Tag

der Eröffnung des Bescheides an gerechnet, gerechtfertigt werden muß. 4
Der Rekursbescheid ist den Parteien schriftlich zu eröffnen und muß mi

Gründen versehen sein.
§ 21. Die näheren Bestimmungen über die Behörden und das Ver-

fahren, sowohl in der ersten als in der Rekurs-Instanz, bleiben den Landes

gesetzen vorbehalten. Es sind jedoch folgende Grundsätze einzuhalte:u „
1. In erster oder in zweiter Instanz muß die Entscheidung durch ein

kollegiale Behörde erfolgen. Diese Behörde ist befugt, Untersuchunge
an Ort und Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sachverständige zu la

er
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VI. Ausländische Versicherungsunternehmungen.

§ 85. Ausländische Versicherungsunternehmungen, die im In-
lande durch Vertreter, Bevollmächtigte, Agenten oder sonstige Ver-
mittler das Versicherungsgeschäft betreiben wollen, bedürfen hierzu
der Erlaubniß.

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf sie, soweit sich nicht
aus den §§ 86 bis 91 ein Anderes ergiebt, entsprechende Anwendung.

§ 86. Zur Entscheidung über den Antrag auf Ertheilung der
Erlaubniß ist ausschließlich der Reichskanzler zuständig.

Die Erlaubniß darf nur dann ertheilt werden, wenn

1. das Aufsichtsamt für Privatversicherung nach Anhörung
des Versicherungsbeiraths sich gutachtlich dahin äußert, daß
keiner der im §7 bezeichneten Gründe zur Versagung der

Erlaubniß vorliegt,
2. die Versicherungsunternehmung den Nachweis führt, daß

sie am Sitze des Unternehmens unter ihrem Namen Rechte
erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen
und verklagt werden kann,

3. die Unternehmung sich verpflichtet, innerhalb des Reichs-
gebiets eine Niederlassung zu unterhalten und für das In-
land einen Hauptbevollmächtigten zu bestellen, der inner-

halb des Reichsgebiets seinen Wohnsitz hat. Der Haupt-
bevollmächtigte gilt als ermächtigt, die Unternehmung zu
vertreten, insbesondere die Versicherungsverträge mit Ver-

— —

und eidlich zu vernehmen, überhaupt den angetretenen Beweis in vollem

Umfange zu erheben.
2. Bildet die kollegiale Behörde die erste Instanz, so ertheilt sie ihre Ent-

scheidung in öffentlicher Sitzung, nach erfolgter Ladung und Anhörung
der Parteien, auch in dem Falle, wenn zwar Einwendungen nicht an-

gebracht sind, die Behörde aber nicht ohne weiteres die Genehmigung
ertheilen will, und der Antragsteller innerhalb vierzehn Tagen nach
Empfang des, die Genehmigung versagenden oder nur unter Be-

dingungen ertheilenden Bescheides der Behörde auf mündliche Verhand-
lung anträgt.

3. Bildet die kollegiale Behörde die zweite Instanz, so ertheilt sie stets

ihre Entscheidung in öffentlicher Sitzung, nach erfolgter Ladung und
Anhörung der Parteien.

4. Als Parteien sind der Unternehmer (Antragsteller), sowie diejenigen

Personen zu betrachten, welche Einwendungen erhoben haben.
5. Die Oeffentlichkeit der Sitzungen kann unter entsprechender Anwendung

der 88 173 bis 176 des Gerichtsverfassungsgesetzes ausgeschlossen oder

beschränkt werden.
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sicherungsnehmern im Inland und über inländische Grund—

stücke mit verbindlicher Kraft abzuschließen, auch alle Ladun-
gen und Verfügungen für die Unternehmung in Empfang

zu nehmen.
Im Uebrigen entscheidet der Reichskanzler nach freiem Ermessen-
§ 87. Zum Geschäftsbetrieb im Inlande zugelassene aus-

ländische Versicherungsunternehmungen dürfen die Versicherungs-
verträge mit Versicherungsnehmern, die im Inland ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben, sowie Versicherungsverträge über inländische
Grundstücke nur durch Bevollmächtigte abschließen, die im Inland

ihren Wohnsitz haben.
§ 88. Die den Inhabern oder Vertretern einer inländischen

Unternehmung nach diesem Gesetz obliegenden Pflichten hat der
für das Reichsgebiet bestellte Hauptbevollmächtigte einer ausländi-

schen Unternehmung zu erfüllen.
§ 89. Für Klagen, die aus dem inländischen Versicherungs-

geschäfte gegen die Unternehmung erhoben werden, ist das Gericht
zuständig, wo die Niederlassung (§ 86 Abs. 2 Nr. 3) sich befindet.

Dieser Gerichtsstand darf nicht vertragsmäßig ausgeschlossen werden-
§ 90. Die Vorschriften des § 56, des § 57 Abs.1 Satz 1, Abs. 2,

3 und der §8 58 bis 63 finden auf ausländische Unternehmungen
nur hinsichtlich der im Inland abgeschlossenen Versicherungen An-
wendung.

Der Prämienreservefonds für diese Versicherungen ist nach
näherer Bestimmung des Aufsichtsamts für Privatversicherung in
der Weise sicherzustellen, daß nur mit Genehmigung des letzteren
darüber verfügt werden kann.

§ 91. Die Beausfsichtigung der zugelassenen ausländischen Ver-

sicherungsunternehmungen nach Maßgabe dieses Gesetzes wird dur
das Aufsichtsamt für Privatversicherung ausgeübt.

Auf Antrag des Reichskanzlers kann auch der Bundesrath
gegen zugelassene ausländische Unternehmungen die Untersagung
des Geschäftsbetriebs nach freiem Ermessen beschließen. Die Aus-
führung eines solchen Beschlusses liegt dem Aufsichtsamte für
Privatversicherung ob.

VII. Uebergangsvorschriften.

§ 92. Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes in einem oder
in mehreren Bundesstaaten landesgesetzlich zum Geschäftsbetriebe
befugten Versicherungsunternehmungen bedürfen zur Fortsetzung
ihres Geschäftsbetriebs in den von ihnen bisher eingehaltenen oder,
sofern ihre Befugniß zum Geschäftsbetrieb auf besonderer Zulassung
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beruht, in den bisher durch die Zulassung gestatteten Grenzen keiner
Erlaubniß nach Maßgabe dieses Gesetzes.

§ 93. Diejenigen beim Inkrafttreten des Gesetzes zum Ge-
säftsbetriebe befugten deutschen Unternehmungen, deren Geschäfts-

ctrieb sich über das Gebiet eines Bundesstaats hinaus erstreckt
oder welchen durch die Zulassung ein solcher Geschäftsbetrieb ge-
sattet ist, unterstehen der Aufsicht des Aufsichtsamts für Privat-

bersicherung; die Beaufsichtigung der übrigen deutschen Unter-
nehmungen wird durch Landesbehörden ausgeübt.

 8§ 9#4. Beim Ablauf einer landesgesetzlich auf eine bestimmte
zeit erfolgten Zulassung bedarf es der Ertheilung einer neuen

rlaubniß durch die Aufsichtsbehörde nach Maßgabe dieses Gesetzes.

Ab Wenn der Zeitraum vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum
al laufe der auf eine bestimmte Zeit erfolgten Zulassung nicht mehr
as sechs Monate beträgt, so gilt die Dauer der Zulassung als

m ein Jahr verlängert.

wi 8 95. Beruht die Zulassung einer Unternehmung auf einer
Aderruflichen Genehmigung, so unterliegt die Ausübung des Wider—

fs solange dem freien Ermessen der Aufsichtsbehörde, als die
nternehmung nicht die Erlaubniß zum Geschäftsbetriebe nach Maß-

gabe dieses Gesetzes erlangt hat.

tret 8 96. Versicherungsunternehmungen, die zur Zeit des Inkraft-
z ens dieses Gesetzes in einem oder in mehreren Bundesstaaten

nan Geschäftsbetriebe befugt sind, können jederzeit die Zulassung
aEch Maßgabe dieses Gesetzes beantragen. Zur Ausdehnung ihres
besshäftsbetriebs auf einen anderen Bundesstaat ist die Erlaubniß

Aufsichtsamts für Privatversicherung erforderlich.

auf 8 97. Soweit ein Uebergang der Aufsicht von Landesbehörden
bies das Aufsichtsamt für Privatversicherung stattfindet, gehen auf
dures kraft Gesetzes auch alle Rechte und Pflichten über, welche
* Kautionsbestellung, Hinterlegung, Eintragung von Schuld—
nahreibungen in ein Staatsschuldbuch oder in das Reichsschuld-

be oder durch sonstige Sicherungsmaßregeln für die Landesbehörden
gründet sind.

In den vorstehend bezeichneten Fällen ist auf Ersuchen des
tiones der Gewahrsam und die Verwaltung der vorhandenen Kau-
ui n durch die Landesbehörden einstweilen, jedoch auf höchstens

Jahre, weiterzuführen.

er 48. Die bereits zugelassenen Versicherungsunternehmen haben
stim ufsichtsbehörde auf Erfordern binnen einer von dieser zu be-

menden Frist die zur Klarlegung ihres Geschäftsplans erforder-
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lichen Angaben (88 4 bis 12) zu machen. Die Vorschriften des

8 64 Abs. 3 finden entsprechende Anwendung.

§ 99. Bei bereits zugelassenen Unternehmungen finden die
Vorschriften der §§ 56 bis 63 auf die Prämienreserve derjenigen

Lebensversicherungen, sowie derjenigen Kranken= oder Unfallver-
sicherungen der im § 12 bezeichneten Art Anwendung, welche nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen werden.

Die Prämienreserve für die früher abgeschlossenen Versicherun-
gen ist, dem rechnungsmäßigen Soll entsprechend, binnen drei Jahren
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aus dem übrigen Vermögen
einer Unternehmung auszusondern, dem nach Abs. 1 gebildeten
Prämienreservefonds zuzuführen und gemäß § 57, 8 61 Abs.
aufzubewahren, zu buchen und zu verwalten. Ausnahmsweise kann
für eine bestimmte Versicherungsunternehmung die bezeichnete Fmi
durch den Reichskanzler auf Antrag der Landesregierung desjenigen
Bundesstaats, in dessen Gebiete die Unternehmung ihren Sitz hab
verlängert werden; eine solche Verlängerung der Frist ist dur
den Reichskanzler im Reichsanzeiger bekannt zu machen.

Auf den gesammten Prämienreservefonds (Abs. 1, 2) finden
die Vorschriften des § 61 Abs. 2, 3 und des 8§ 62 mit dem Ab-

laufe von drei Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetze
oder mit dem Ablaufe der nach Abs. 2 Satz 2 durch den Reichs-

kanzler verlängerten Frist Anwendung, sofern sie nicht auf An-
trag einer Unternehmung durch die Aufsichtsbehörde schon zu einem
früheren von dieser festzusetzenden und im Reichsanzeiger bekann

zu machenden Zeitpunkt in Wirksamkeit gesetzt werden.
Die Anlegung der Prämienreserve in der durch die 88 59, 60

vorgeschriebenen Weise ist für die älteren Versicherungen binnen
einer Frist von fünf Jahren zu bewirken. Hinsichtlich bestimmter
Theile der Prämienreserve können Ausnahmen durch die Aussicht“

behörde gestattet werden.

§ 100. Erachtet die Aufsichtsbehörde die Prämienreserve zur
Sicherstellung einer dauernden Erfüllung der aus den Versicherung

verträgen sich ergebenden Verpflichtungen nicht für ausreichen",
so kann sie, vorbehaltlich ihrer Befugniß zum Eingreifen nach n„
§8 67 bis 69, zur Aenderung der Rechnungsgrundlagen oder sonsti

gen Beseitigung der Mängel eine angemessene Frist gewähren.
§ 101. Vereine, die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesebes

die Versicherung ihrer Mitglieder nach dem Grundsatze der Gegen

seitigkeit betreiben und die Rechtsfähigkeit besitzen, unterliegen aapf
den Vorschriften dieses Gesetzes über die Versicherungsvereine au
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Gegenseitigkeit (Abschnitt III) mit Ausnahme der Vorschriften über
le Bildung eines Gründungs= und eines Reservefonds.

Auf die Anmeldung und Eintragung dieser Vereine finden
die 88 30 bis 33 entsprechende Anwendung.

Die Aufsichtsbehörde hat nach dem Ablaufe der gemäß 8 98
bestimmten Frist diejenigen Vereine, welche der Eintragungspflicht
unterliegen, den für die Führung des Handelsregisters zuständigen

erichten mitzutheilen.
 8102. Den Vorschriften des Abschnitts III unterliegen nicht
solche eingetragene Genossenschaften und solche nach dem sächsischen
Gesetze vom 15. Juni 1868, betreffend die juristischen Personen,

bestehende eingetragene Vereine, welche die Versicherung ihrer Mit-
Slieder nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit betreiben.
AAuf die im Abs. 1 bezeichneten Genossenschaften und Vereine

finden die Vorschriften des 8 68 Abs. 1, 2 Satz 1 bis 3, 5, auf

ie bezeichneten Vereine auch die Vorschriften des § 16 und des
68 Abs. 2 Satz 4 entsprechende Anwendung.

§ 103. Auf Vereine, die, ohne die Rechtsfähigkeit zu besitzen,
zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes die Versicherung ihrer

Mitglieder nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit betreiben, finden
Ue Vorschriften des Abschnitts III keine Anwendung. Solche Ver-

eine können von der Aufsichtsbehörde aufgefordert werden, binnen
einer bestimmten Frist ihre Zulassung gemäß den Vorschriften dieses

esetzes nachzusuchen; die Frist soll wenigstens sechs Monate be-
tragen. Kommt ein Verein einer solchen Aufforderung nicht nach,

so ist die Aufsichtsbehörde befugt, ihm den weiteren Geschäftsbetrieb

e untersagen; auf die Untersagung des Geschäftsbetriebs finden
U## Vorschriften des § 73 Abs. 1 bis 5, der §8 74, 75 ent-

sprechende Anwendung.
§ 104. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine An-

wendung auf Versicherungsunternehmungen, die sich bei seinem
Unkrafttreten in Liquidation oder im Konkurse befinden.

VIII. Strafvorschriften.

A 8 105. Wer der Aufsichtsbehörde gegenüber wissentlich falsche
agaben macht, um die Zulassung einer Versicherungsunternehmung

zum Geschäftsbetriebe, die Verlängerung einer Zulassung oder die

enehmigung zu einer Aenderung der Geschäftsunterlagen oder des

unksicherungsbestandes (§ 14) zu erlangen, wird mit Gefängniß
1d zugleich mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Mark bestraft.

werdauch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
en.
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Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich
auf die Geldstrafe erkannt werden. "

§ 106. Mit Gefängniß bis zu sechs Monaten und zugleich
mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark oder mit einer dieser Strafen

werden die Mitglieder des Vorstandes, eines Aufsichtsraths oder

ähnlichen Organs, sowie die Liquidatoren einer Versicherungsgesell
schaft auf Aktien oder eines Versicherungsvereins auf Gegenseitig-
keit bestraft, wenn sie wissentlich »

1. den Vorschriften des Gesetzes oder der Satzung über die

Bildung von Reserven zuwider eine Gewinnvertheilung vot-

schlagen oder zulassen;
2. den gesetzlichen Vorschriften über die Berechnung und

Buchung, Verwaltung und Aufbewahrung der Prämien=
reserve (8§ 56 bis 61, 63, 99) zuwiderhandeln;

3. den satzungsmäßigen Vorschriften über die Anlegung von

Geldbeständen zuwiderhandeln. .

§ 107. Sachverständige, welche die Berechnung der Prämien
reserve bei Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherungsunternehmun-
gen zu prüfen haben, werden, wenn sie die nach § 56 Abs. 2 unter

der Vermögensübersicht abzugebende Erklärung wissentlich falsch ab-
geben, mit Gefängniß und zugleich mit Geldstrafe bis zu zwanzig
tausend Mark bestraft.

Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
werden. "

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich
auf die Geldstrafe erkannt werden. ,

§ 108. Wer im Inlande das Versicherungsgeschäft ohne die

vorgeschriebene Erlaubniß betreibt, wird mit Geldstrafe bis 3u
eintausend Mark oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu drei
Monaten bestraft. "

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher im Inlande für eine
daselbst zum Geschäftsbetriebe nicht befugte Unternehmung einen
Versicherungsvertrag als Vertreter oder Bevollmächtigter abschließt
oder den Abschluß von Versicherungsverträgen geschäftsmäßig ver-
mittelt. »

Die Vorschrift der Nr. 9 des § 360 des Strafgesetzbuchs ist
soweit sie sich auf Versicherungsunternehmungen im Sinne die es

Gesetzes bezieht, aufgehoben.
§ 109. Mit Gefängniß bis zu drei Monaten und zugleich

mit Geldstrafe bis zu fünftausend Mark werden die Mitglieder des
Vorstandes oder die Liquidatoren einer Versicherungsgesellschaft auf
Aktien, eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, einer ein-
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getragenen Genossenschaft oder eines Vereins der im 8 102 be—
zeichneten Art bestraft, wenn entgegen der Vorschrift des § 68 Abs. 2

er Aufsichtsbehörde eine der dort vorgeschriebenen Anzeigen nicht
gemacht worden ist.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt ausschließlich

die Geldstrafe ein.
Straflos bleibt derjenige, bezüglich dessen festgestellt wird, daß

die Anzeige ohne sein Verschulden unterblieben ist.
8 110. Die Mitglieder des Vorstandes, eines Aufsichtsraths

oder eines ähnlichen Organs, sowie die Liquidatoren eines Ver—
icherungsvereins auf Gegenseitigkeit werden, wenn sie absichtlich

äum Nachteile des Vereins handeln, mit Gefängniß und zugleich
mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Mark bestraft.

Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
en.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich
auf die Geldstrafe erkannt werden.

§ 111. Die Mitglieder des Vorstandes, eines Aufsichtsraths
* eines ähnlichen Organs, sowie die Liquidatoren eines Ver-
sicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, werden mit Gefängniß bis
 einem Jahre und zugleich mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend
ark bestraft, wenn sie wissentlich in ihren Darstellungen, in ihren

bbersichten über den Vermögensstand des Vereins oder in ihren

orträgen vor dem obersten Organe den Stand des Vereins un-

ahr darstellen oder verschleiern.

verh wugleich kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
rden.

1 Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich
uf die Geldstrafe erkannt werden.

8 112. Die Vorschriften der 88 239 bis 241 der Konkurs-

nung: finden gegen die Mitglieder des Vorstandes und die Liqui-
oren eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, welcher seine

r lungen eingestellt hat oder über dessen Vermögen das Konkurs-
chahren eröffnet worden ist, Anwendung, wenn sie in dieser Eigen-

die mit Strafe bedrohten Handlungen begangen haben.

auf 8 113. Die Vorschriften der 88 106, 109 bis 112 finden auch
v die Mitglieder des Vorstandes, eines Aufsichtsraths oder ähn-

ve rn Organs, sowie die Liquidatoren eines solchen Vereins An-
ein in eder nach § 101 als Versicherungsverein auf Gegenseitig-

inn ese

¶mSinne dieses Gesetzes gilt

werd

S. oben z. HGB8 47 S. 56. 56.
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IX. Schlußvorschriften.

§ 114. Zur Ausführung dieses Gesetzes kann der Bundes-
rath nach Anhörung des Versicherungsbeiraths Vorschriften erlassen.
Er kann insbesondere Art und Form der Rechnungslegung der Unter-

nehmungen regeln und die näheren Voraussetzungen bestimmen,
unter welchen ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit als kleinerer
Verein im Sinne des. § 53 anzusehen ist.

§ 115. Der Vorstand einer Versicherungsunternehmung, deren
Geschäftsbetrieb sich über das Gebiet eines Bundesstaats hinaus

erstreckt, hat den Landes-Zentralbehörden derjenigen Bundesstaaten,
in deren Gebieten sie Geschäfte betreiben will, bei der Eröffnung des

Geschäftsbetriebs hiervon Anzeige zu erstatten.

Jedes Versicherungsunternehmen hat in demjenigen Bundes-
staat, auf dessen Gebiet es seinen Betrieb erstreckt, ohne daß sein
Sitz in diesem Gebiete gelegen ist, auf Verlangen der Zentralbehörde
dieses Staates unter der Voraussetzung einen Hauptbevollmächtigten
zu bestellen, daß der Geschäftsbetrieb in diesem Staate von einem

solchen Umfang ist oder nach dem Geschäftsplane von einem solchen
Umfange werden soll, daß darnach die Bestellung eines Hauptbevoll-
mächtigten sich rechtfertigt. Bestreitet das Unternehmen das Vor-
handensein dieser Voraussetzung, so entscheidet darüber der Bundes-
rath auf Grund der ihm vorzulegenden Nachweise. Das Verlangen
kann von den Zentralbehörden mehrerer Bundesstaaten zusammen
auf Bestellung eines gemeinschaftlichen Hauptbevollmächtigten ge
richtet werden. Der Hauptbevollmächtigte muß seinen Wohnsib
innerhalb des betreffenden Bundesstaats beziehungsweise der 31#
sammengehenden Bundesstaaten haben; er gilt als ermächtigt, di
Unternehmung zu vertreten, insbesondere die Versicherungsverträge
mit Versicherungsnehmern des Bundesstaats beziehungsweise
zusammengehenden Bundesstaaten und über daselbst belegene Grund-
stücke mit verbindlicher Kraft abzuschließen, auch alle Ladungen un
Verfügungen für die Unternehmung in Empfang zu nehmen. Zum
Abschlusse der Lebensversicherungsverträge ist jedoch die voraus-
gegangene Genehmigung der Zentralleitung der Unternehmung er-
forderlich, die in dem Vertrage zum Ausdrucke gebracht werden muß.

Für Klagen, die aus dem Versicherungsgeschäft innerhalb des
Bundesstaats beziehungsweise der zusammengehenden Bundesstaaten
gegen die Unternehmung erhoben werden, ist das Gericht zuständig,
wo der Hauptbevollmächtigte seinen Wohnsitz hat. Dieser Gerichts-

stand darf nicht vertragsmäßig ausgeschlossen werden.
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§ 116.1 Unternehmungen, welche die Versicherung gegen Kurs-
berluste oder die Transportversicherung oder ausschließlich die Rück-

bersicherung zum Gegenstande haben, mit Ausnahme von Ver-
icherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, bedürfen keiner Zulassung.

ie unterliegen auch keiner behördlichen Beaufsichtigung ihres Ge-
schäftsbetriebs; der Bundesrath kann jedoch anordnen, daß bestimmte

orschriften dieses Gesetzes auch auf solche Unternehmungen An-
endung finden.

§ 117. Durch Beschluß des Bundesraths kann angeordnet
werden:

1. daß die Vorschrift des § 6 Abs. 2 auch für andere als die

dort bezeichneten Versicherungszweige gilt;

2. daß für Versicherungszweige, für welche die Vorschrift des
§ 6 Abs. 2 nicht gilt, die Vorschriften dieses Gesetzes ganz
oder theilweise außer Anwendung bleiben.

u § 118. Alle der Beaufsichtigung nach Maßgabe dieses Gesetzes
anterliegenden Unternehmungen sind verpflichtet, dem Aufsichts-

mte für Privatversicherung die von diesem erforderten statistischen

nachweise über ihren Geschäftsbetrieb einzureichen. Ueber die hier-
bach zu erfordernden statistischen Nachweise ist der Versicherungs-

krath zu hören.

ff § 119. Die auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften errichteten
entlichen Versicherungsanstalten unterliegen den Vorschriften dieses

Ssetzes nicht, sind jedoch verpflichtet, nach näherer Anordnung des

betndesraths bestimmte statistische Nachweise über ihren Geschäfts-
rieb an das Aufsichtsamt für Privatversicherung einzureichen.

na § 120. Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften,

Ach denen der Betrieb bestimmter Versicherungsgeschäfte öffentlichen
stalten vorbehalten ist.
— —

länd: Bekanntmachung, betreffend die Beaufsichtigung der in-
dischen privaten Rückversicherungsunternehmungen. Vom

Juni 1908. (RBl 409.)

unte Auf Grund des 8§ 116 des Gesetzes über die privaten Versicherungs-
nehmungen vom 12. Mai 1901 (Reichs-Gesetzbl. S. 139) hat der Bundes-

angeordnet:

Abs Vom 1. Januar 1909 ab finden die Vorschriften des § 55, des 8 65
über 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und der 88 81, 83, 118 des Gesetzes
* die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 auf

er inländischen privaten Versicherungsunternehmungen Anwendung, welche
Rückversicherung in gesetzlich aufsichtspflichtigen Versicherungszweigen

zum Gegenstande haben.
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8 121. Unberührt bleiben die landesrechtlichen Vorschriften
über die polizeiliche Ueberwachung der Feuerversicherungsverträge
nach ihrem Abschluß und der Auszahlung von Brandentschädigun-
gen; dagegen werden aufgehoben die landesrechtlichen Vorschriften,
welche den Abschluß von Feuerversicherungsgeschäften von einer
vorgängigen polizeilichen Genehmigung abhängig machen, sowie die
landesrechtlichen Vorschriften, durch welche der unmittelbare Ab-
schluß von Feuerversicherungsverträgen mit solchen Vertretungen

verboten wird, die sich nicht im Staatsgebiete befinden.
Unberührt bleiben ferner die landesrechtlichen Vorschriften und

die mit Landesbehörden getroffenen Vereinbarungen über die Ver-
pflichtungen der Feuerversicherungsunternehmungen in Bezug an
die Leistung von Abgaben für gemeinnützige Zwecke, insbesondere
zur Förderung des Feuerlöschwesens oder zur Unterstützung von
Mitgliedern von Feuerwehren und sonstigen bei Hülfeleistung im

Brandfällen verunglückten Personen oder ihrer Hinterbliebenen-.
Unberührt bleiben auch Verpflichtungen, welche nach demStande

vom 1. Januar 1901 Feuerversicherungsunternehmungen in einem

Bundesstaate nach Landesrecht oder auf Grund von Vereinbarungen

mit Landesbehörden hinsichtlich der Uebernahme gewisser Versicherun-
gen obliegen, wenn die Unternehmung ihren Geschäftsbetrieb in dem

Bundesstaate fortsetzt oder die Zulassung nach Maßgabe dieses Ge-
setzes erlangt. Die Erfüllung dieser Verpflichtungen wird von der

Aufsichtsbehörde nach Maßgabe dieses Gesetzes überwacht. .

§ 122. Den Vorschriften dieses Gesetzes unterliegen nicht die

auf Grund des Gesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen von
7. April 1876 (Reichs-Gesetzbl. S. 125) in der Fassung des Gesetzes
vom 1. Juni 1884 (Reichs-Gesetzbl. S. 54) errichteten Kassen, die
im 8§ 75 Abs. 4 des Krankenversicherungsgesetzes bezeichneten, auf
Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hülfskassen, die auf
Grund der Gewerbeordnung von Innungen oder Innungsverbänden
errichteten Unterstützungskassen sowie die auf Grund berggesetz-
licher Vorschriften errichteten Knappschaftskassen.

8 123. DieVorschrift des 8 39 Abs. 3 findet auf Versicherungs-

aktiengesellschaften entsprechende Anwendung. .

§ 124. Die Aussichtsbehörde kann für Vereine auf Gegenseitig
keit, die der Eintragungspflicht nicht unterliegen, hinsichtlich der
Zulassung, der Geschäftsführung und der Rechnungslegung Ab-
weichungen von den Vorschriften der 88 11, 12, 55 bis 57 gestatten-

Sovweit die Abweichungen sich auf die Geschäftsführung un
die Rechnungslegung beziehen, können sie insbesondere davon ab-
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hängig gemacht werden, daß in mehrjährigen Zeiträumen auf Kosten
es Vereins eine Prüfung des Geschäftsbetriebs und der Vermögens-

age durch einen Sachverständigen vorgenommen und der Prüfungs-
bericht der Aufsichtsbehörde eingereicht wird.

§ 125. Die Vorschriften des § 70, des § 98 Satz 1 und des
§ 101 Abs. 3 treten mit dem 1. Juli 1901 in Kraft.

Bis zu dem gleichen Zeitpunkte werden die zur Beaufsichtigung

don Versicherungsunternehmungen zuständigen Landesbehörden durch
le Landesregierungen bestimmt.

Im Uebrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem das Gesetz in
Kraft tritt, mit Zustimmung des Bundesraths durch Kaiserliche

erordnung bestimmt.
Im Königreiche Bayern tritt das Gesetz, soweit es sich um

das Immobiliar-Versicherungswesen handelt, nur mit Zustimmung
der Königlich bayerischen Regierung in Kraft.

XVI2

Verordnung, betreffend das Verfahren und den Geschäfts-
bang des Kaiserlichen Aufsichtsamts für Privatversicherung.

Vom 23. Dezember 1901 (0 Bl 498). Vom 15. August 1008

(RGBl 499).

I. Eintheilung und Bearbeitung der Dienstgeschäfte.

d § 1. Dem Präsidenten steht die Leitung und Beaufsichtigung

Vel gesammten Dienstes bei dem Kaiserlichen Aufsichtsamte für
TAvatversicherung zu.

9 Er vertheilt die Geschäfte und bestellt, soweit erforderlich, die
Kauftragten und Vertreter der Behörde.

i 8 2. Der Präsident erledigt die durch besondere Bestimmung
hm überwiesenen Angelegenheiten (§ 73 Abs. 6, § 75 Abs. 3 des

nessehees). Er ordnet die Einrichtung der Büreaus, der Akten
und der Geschäftsregister; er hat die Verfügung in allen die Ver—

altung des Amtes betreffenden Angelegenheiten, insbesondere in
ersonalsachen, sowie in denjenigen Angelegenheiten, welche das

riezushalts- und Kassenwesen, die Diensträume und deren Ein-
lichtung, die amtlichen Veröffentlichungen, die Bibliothek und ähn-
che Gegenstände betreffen (Präsidialsachen).

arb Der Präsident bezeichnet diejenigen sonstigen Sachen, deren Be—
deitung oder Revision er sich vorbehält. Er ist befugt, in jeder

ungung den Vorsitz zu übernehmen; er vollzieht die Ausfertigungen
id Reinschriften in den ihm vorbehaltenen Sachen.
Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 53
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8 3. Die ständige Vertretung des Präsidenten für dessen sämmt-
liche Dienstobliegenheiten steht dem Direktor und, sobald mehrere
Direktoren bestellt sind, demjenigen Direktor zu, welcher vom Reichs-
kanzler (Reichsamt des Innern) zur ständigen Vertretung des Präsi-
denten bestimmt wird.

Im Falle der Verhinderung des ständigen Vertreters erfolgt
die Vertretung durch die anderen Direktoren und, sofern nicht der
Reichskanzler, (Reichsamt des Innern) etwas Anderes bestimmt,
in der Reihenfolge des Dienstalters durch die übrigen ständigen

Mitglieder im Hauptamte.
8 4. Auf Vorschlag des Präsidenten kann der Reichskanzler

(Reichsamt des Innern) die Einrichtung von Abtheilungen an-
ordnen, sowie deren Geschäftskreis, Leitung und Geschäftsgang be-
stimmen, insbesondere auch Anordnung darüber treffen, wiewei
Abtheilungssitzungen an die Stelle der Gesammtsitzungen des Amtes

(88 13 ff.) treten. »

8 5. Die Zahl der vom Bundesrathe zu wählenden nichtstän—

digen Mitglieder des Aufsichtsamts wird auf vier festgesetzt. Durch Be-
schluß des Bundesraths kann die Zahl bis auf sechs erhöht werden-

Die nichtständigen Mitglieder werden durch den Staatssekretür
des Innern mittelst Handschlags an Eidesstatt auf ihre Obliegen“
heiten verpflichtet. 1

§ 6.1 Die richterlichen Beamten und Mitglieder höchster Ver-
waltungsgerichtshöfe (8 74 Abs. 2, 3 des Gesetzes) werden in gleicher

Weise durch den Präsidenten des Aufsichtsamts verpflichtet.
Der Präsident kann diesen Beamten einzelne Fragen vorwiegend

rechtlicher Art aus dem Geschäftskreise des Amtes zur Begutachtung über-

weisen, sie auch zu Berichterstattern für eine Gesamtsitzung bestellen.
§ 7. Die Geschäfte des Aufsichtsamts werden durch Ver-

fügung erledigt, sofern nicht ,
a) das Gesetz die Entscheidung in Spruchsenaten vorschreibt

(88 73 bis 76 des Gesetzes), oder
b) der Präsident in bestimmten Fällen, in denen Anordnun

gen oder Verfügungen zu erlassen sind, die Berathung un
Beschlußfassung in einer Gesammtsitzung (8 13) anordnet.

II. Versicherungsbeirath.

§ 8. Der Versicherungsbeirath (8 72 des Gesetzes) besteht

aus vierzig Mitgliedern.? Nach Bedarf kann der Bundesrath au

1 Fassung der V 15./8. 08. *-

*Bek. 20./5. 04 (RGl 215). Für die Zeit vom 1. Juli 1904 an .
die Zahl der Mitglieder des Versicherungsbeirates auf achtundvierzig erhöht.
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Antrag des Reichskanzlers die Erhöhung dieser Zahl bis auf sechzig
beschließen.
Die Mitglieder des Versicherungsbeiraths werden unter Berück-

sichtigung ihrer besonderen Sachkunde von dem Präsidenten auf
folgende Gruppen vertheilt:

1. auf das Gebiet der Lebensversicherung und der Krankenver-

sicherung;
2. auf die Unfall= und die Haftpflichtversicherung;
3. auf die Viehversicherung, die Hagelversicherung und die sonstige

landwirthschaftliche Versicherung;
4. auf die Feuerversicherung, sowie die Versicherung gegen Sturm-

schäden, Wasserschäden und Diebstahl;
5. auf die sonstigen verschiedenen Versicherungszweige.

w „die einzelnen Mitglieder können mehreren Gruppen zugetheilt
erden.

§ 9. Die Mitglieder des Versicherungsbeiraths werden durch
den Präsidenten des Aufsichtsamts mittelst Handschlags an Eides-

sat auf ihre Obliegenheiten, insbesondere auch auf die Wahrung
es Amtsgeheimnisses verpflichtet.

Im Falle der Wiederberufung genügt die Verweisung auf die
frühere Verpflichtung.

d 8 10. Zur gutachtlichen Berathung des Aufsichtsamts wird
er Versicherungsbeirath, fofern seine Änhörung gefetzlich vorge—

schrieben ist, entweder in seiner Gesammtheit oder in einzelnen

ruppen nach näherer Bestimmung des Präsidenten berufen.

d In sonstigen Fällen kann der Präsident einzelne Mitglieder
Versicherungsbeiraths für die Begutachtung in Anspruch nehmen.

s Sind nur einzelne Gruppen oder einzelne Mitglieder des Ver—
cherungsbeiraths zu hören, so kann der Präsident bestimmen, daß
att mündlicher Berathung eine schriftliche Begutachtung erfolgt.

4#t § 11. Zur Mitwirkung bei den verwaltungsgerichtlichen Ent-
Veidungen der §8 73 bis 76 des Gesetzes sollen in den einzelnen

Vüällen Mitglieder derjenigen Gruppen des Versicherungsbeiraths
zugezogen werden, welche für die betreffenden Versicherungszweige
zebildet sind. Dementsprechend bestimmt der Präsident nach Art

er zu entscheidenden Fälle die jedesmal zu betheiligenden Gruppen.

Innerhalb einer jeden Gruppe sind die Mitglieder zu den einzel-
er Sitzungen, gleichviel ob es sich um eine Entscheidung in der

4c an oder in der Rekursinstanz handelt, vorbehaltlich der Vor-
oriften im § 73 Abs. 2 des Gesetzes, in der alphabetischen Reihen-

ge ihrer Namen zuzuziehen.
53
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§ 12. Die Einladung der Mitglieder des Versicherungsbeiraths
erfolgt von Amtswegen oder im Auftrage des Reichskanzlers (Reichs-

amt des Innern) durch den Präsidenten des Aufsichtsamts.

Die Einladung darf von den Mitgliedern des Versicherungs-
beiraths nur aus zwingenden Gründen, die auf Erfordern glaub-

haft zu machen sind, abgelehnt werden. "

Dem Präsidenten oder einem von ihm hierzu beauftragten ständi-
gen Mitgliede des Aufsichtsamts steht die Leitung der mündlichen

Berathungen des Versicherungsbeiraths zu. "

Den nichtständigen Mitgliedern des Aufsichtsamts steht es frei,
den Gesammtsitzungen und den Gruppensitzungen des Versicherungs-
beiraths beizuwohnen. Sie sind von den Sitzungen unter Mittheilung
der Tagesordnung zu benachrichtigen, sofern sie am Sitzungstage
voraussichtlich in Berlin anwesend sein werden.

Der Präsident kann zu den Berathungen des Versicherungs-
beiraths die ständigen Mitglieder des Aufsichtsamts, die dem Amte

sonst beigegebenen Beamten, sowie besondere Sachverständige zu-
ziehen.

III. Gesammtsitzungen des Aufsichtsamts.

§ 13. Zur Berathung wichtigerer Angelegenheiten kann auf
Anordnung des Präsidenten (§ 7) und unter seinem Vorsisz

eine gemeinsame Berathung und Beschlußfassung in Gesammtsitzun-
gen stattfinden. .

Zur Theilnahme sind alle ständigen und nichtständigen Mit-
glieder des Aufsichtsamts, sowie die zur Bearbeitung von Ge-

schäften der Mitglieder herangezogenen Hülfsarbeiter einzuladen,
soweit sie am Sitzungstage voraussichtlich in Berlin anwesend sein
werden.

Der Präsident kann bestimmen, daß für einzelne Gegenstände
auch andere Beamte des Aufsichtsamts, sowie höchstens je zwei
richterliche Beamte, Mitglieder eines höchsten Verwaltungsgerichts-
hofs (§ 74 Abs. 2 des Gesetzes) und Mitglieder des Versicherungs-

beiraths zu den Sitzungen zugezogen werden.

Bei der Einladung ist die Tagesordnung mitzutheilen.

§ 14. Die Gesammtsitzungen sind nicht öffentlich.

Stimmberechtigt sind nur die eingeladenen und in der Sitzung
anwesenden ständigen und nichtständigen Mitglieder des Aufsichts-
amts, sowie die zugezogenen richterlichen Beamten, Mitglieder ho
ster Verwaltungsgerichtshöfe und Mitglieder des Versicherung“
beiraths.
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Die von dem Bundesrathe gewählten Mitglieder nehmen ihre
Stelle nach dem Vorsitzenden, also vor den übrigen Mitgliedern,

und zwar in der Reihenfolge der Bundesstaaten, ein, denen sie

angehören. Den nichtständigen Mitgliedern schließen sich unmittel-
bar die nebenamtlich berufenen ständigen Mitglieder an.

Der Vorsitzende leitet die Berathungen, er stellt die Fragen
und sammelt die Stimmen. Meinungsverschiedenheiten über den

Gegenstand, die Fassung und die Reihenfolge der Fragen oder über
das Ergebniß der Abstimmung werden gemäß 8 15 entschieden.

§ 15. Für den mündlichen Vortrag in den Sitzungen wird ein
Berichterstatter ernannt. Aus besonderen Gründen können Mit-
berichterstatter bestellt werden.

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt, bei
Stimmengleichheit giebt der Vorsitzende den Ausschlag.

Bilden sich in Beziehung auf Summen, über die zu entscheiden
ist, mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für sich
at, so werden die für die größte Summe abgegebenen Stimmen den
ur die zunächst geringere abgegebenen Stimmen solange hinzuge-

rechnet, bis sich eine Mehrheit ergiebt.

Die Stimmen werder bei namentlicher Abstimmung in folgender
Reihenfolge abgegeben:

1. von den Berichterstattern in der Reihenfolge ihrer Bestellung;
2. von den Mitgliedern des Versicherungsbeiraths;

3. von den richterlichen Beamten und Mitgliedern höchster Ver-

waltungsgerichtshöfe;
von den ständigen Mitgliedern im Hauptamte;
von den nebenamtlich berufenen ständigen Mitgliedern,
von den vom Bundesrathe gewählten Mitgliedern;

von dem Vorsitzenden.
Innerhalb der einzelnen Gruppen richtet sich die Reihenfolge

er Abstimmung nach dem Dienstalter im Aufsichtsamte, bei gleichem
lenstalter nach dem Lebensalter und zwar in allen Fällen dergestalt,

7 der Jüngste zuerst stimmt. Bei den vom Bundesrathe gewählten
ltgliedern ist die im 8 14 Abs. 3 bestimmte Reihenfolge umgekehrt

zur Anwendung zu bringen.

 2

IV. Geschäftsgang und Verfahren bei den Senaten.

be „§ 16. Die Entscheidung der in den 88 73 bis 76 des Gesetzes
kzeichneten Angelegenheiten erfolgt durch Spruchkollegien, welche
le Bezeichnung „Senate“ führen.

Den Vorsitz in den Senaten führen der Präsident, der Direktor
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oder die nach Bedürfniß vom Reichskanzler (Reichsamt des Innern)

mit dem Vorsitze zu betrauenden ständigen Mitglieder.

Die Vertretung im Vorsitze wird durch den Präsidenten be-

besonders geregelt.
§ 17. Die nichtständigen Mitglieder des Aufsichtsamts sollen

bei der Besetzung der Rekurssenate in den wichtigeren Angelegen-
heiten in der Regel betheiligt und zu dem Zwecke abwechselnd nach

der im § 14 Abs. 3 bestimmten Reihenfolge berufen werden.

§ 18. Die Einberufung zu den einzelnen Sitzungen soll in der

Regel mindestens zwei Wochen vor den Sitzungen erfolgen.
§ 19. Ueber Ablehnungsgesuche (8 73 Abs. 3, § 74 Abs. 4

des Gesetzes) entscheidet der betreffende Senat durch Beschluß.

§ 20. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und Berathun-
gen in den Sitzungen, er stellt die Fragen und sammelt die Stimmen-
Im Falle einer Meinungsverschiedenheit über die Stellung der

Fragen oder über das Ergebniß der Abstimmung entscheidet der
Senat.

Die Abstimmungen erfolgen nach Vorschrift des § 15.

§ 21. Bei den nach 88 73, 76 des Gesetzes zu erledigenden
Sachen wird in der Regel nur ein Berichterstatter ernannt. Dieser

hat ebenso wie der nach § 75 Abs. 3 des Gesetzes in Rekurs-
sachen zu ernennende erste Berichterstatter vor der mündlichen Be-

rathung einen schriftlichen Bericht nebst Gutachten vorzulegen; der
zweite Berichterstatter hat ein schriftliches Gutachten vorzulegen-

§ 22. Die Verhandlung beginnt mit der Darstellung des Sach-

verhalts durch den ersten Berichterstatter, demnächst sind die etwa

erschienenen Betheiligten zu hören.
Der Vorsitzende hat jedem Mitgliede des Senats auf Verlangen

zu gestatten, Fragen zu stellen.

§ 23. Die Verhandlung erfolgt unter Zuziehung eines ver—
eidigten Protokollführers. Von demselben ist ein Protokoll auf-
zunehmen, das den Gang der Verhandlung im Allgemeinen angieb "

Anträge und Erklärungen der Betheiligten, welche von den Schrift-

sätzen abweichen, sind in das Protokoll aufzunehmen.

§ 24. Das Aufsichtsamt kann Bevollmächtigte und Beistände,
welche das mündliche Verhandeln vor Gericht geschäftsmäßig be-
treiben, von der mündlichen Verhandlung zurückweisen. Diese Vok-

schrift findet keine Anwendung auf Rechtsanwälte und auf Personen,
denen das mündliche Verhandeln vor Gericht durch Anordnung der

Justizverwaltung gestattet ist.
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§ 25. Die Vorschriften der 88 176 bis 182, 184 des Gerichts-
verfassungsgesetzest über die Aufrechterhaltung der Ordnung finden
entsprechende Anwendung.

§ 26. Hinsichtlich der Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sach-
berständiger vernehmen zu lassen und die Aussagen eidlich zu er-

härten, finden die Bestimmungen der Civilprozeßordnung ent-
sprechende Anwendung. Insbesondere ist das Aufsichtsamt befugt,
gegen Zeugen und Sachverständige, welche sich nicht oder nicht
rechtzeitig zu den Sitzungen einfinden, oder ihre Aussage oder die

Eidesleistung ohne Angabe eines Grundes oder noch dann ver—

1 GV § 176. Der Zutritt zu öffentlichen Verhandlungen kann un-

erwachsenen und solchen Personen versagt werden, welche sich nicht im Besitze
er bürgerlichen Ehrenrechte befinden, oder welche in einer der Würde des

erichts nicht entsprechenden Weise erscheinen.
Zu nicht öffentlichen Verhandlungen kann der Zutritt einzelnen Personen

vom Gerichte gestattet werden. Einer Anhörung der Betheiligten bedarf es nicht.

Die Ausschließung der Oeffentlichkeit steht der Anwesenheit der die Dienst—
aufsicht führenden Beamten der Justizverwaltung bei den Verhandlungen vor

em erkennenden Gerichte nicht entgegen.

§ 177. Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung liegt dem
Vorsitzenden ob.

ha § 178. Parteien, Beschuldigte, Zeugen, Sachverständige oder bei der Ver-
4 ndlung nicht betheiligte Personen, welche den zur Aufrechthaltung der Ord-

aung erlassenen Befehlen nicht gehorchen, können auf Beschluß des Gerichts
in dem Sitzungszimmer entfernt, auch zur Haft abgeführt und während einer

ue dem Beschlusse zu bestimmenden Zeit, welche vierundzwanzig Stunden nicht
ersteigen darf, festgehalten werden. -

st» 8 179. Das Gericht kann gegen Parteien, Beschuldigte, Zeugen, Sachver-
andige oder bei der Verhandlung nicht betheiligte Personen, welche sich in
er Sitzung einer Ungebühr schuldig machen, vorbehaltlich der strafgerichtlichen
erfolgung, eine Ordnungsstrafe bis zu einhundert Mark oder bis zu drei

agen Haft festsetzen und sofort vollstrecken lassen.

R 8 180. Das Gericht kann gegen einen bei der Verhandlung betheiligten

nechtsanwalt oder Vertheidiger, der sich in der Sitzung einer Ungebühr schuldig

decht vorbehaltlich der strafgerichtlichen oder disziplinaren Verfolgung, eine
'onungsstrafe bis zu einhundert Mark festsetzen.

hat 8 181. Die Vollstreckung der vorstehend bezeichneten Ordnungsstrafen
der Vorsitzende unmittelbar zu veranlassen.

ein 5 182. Die in den §8 177—181 bezeichneten Befugnisse stehen auch einem

krun Richter bei der Vornahme von Amtshandlungen außerhalb der
zu.

Persc 184. Ist eine Ordnungsstrafe wegen Ungebühr festgesetzt, oder eine
entf on zur Haft abgeführt, oder eine bei der Verhandlung betheiligte Person

ernt worden, so ist der Beschluß des Gerichts und dessen Veranlassung in

rotokoll aufzunehmen.
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weigern, nachdem der angeführte Grund für unerheblich erklärt ist,
eine Geldstrafe bis zu dreihundert Mark festzusetzen. Kommt die

Verhängung oder Vollstreckung von Zwangsmaßregeln in Fragé,
so ist das Amtsgericht zu ersuchen, in dessen Bezirke die Zeugen
oder Sachverständigen ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines

solchen ihren Aufenthalt haben. Auf Militärpersonen, die dem
aktiven Heere oder der aktiven Marine angehören, finden die Vor-

schriften des § 380 Abs. 4, § 390 Abs. 4, 8 409 Abs. 3 der

Civilprozeßordnungt Anwendung.
Erfolgt nachträglich eine genügende Entschuldigung für das

Verhalten des Zeugen oder Sachverständigen, so sind die getroffenen
Anordnungen wieder aufzuheben.

Die Zeugen und Sachverständigen erhalten Gebühren nach
Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige
(Reichs-Gesetzbl. 1898 S. 689).

§ 27. Die vom Aufsichtsamt auf Grund der 88 25, 26 fest-

gesetzten Strafen werden in derselben Weise beigetrieben wie Ge-

meindeabgaben und fließen in die Reichskasse.
§ 28. Die Berathung über die Entscheidung erfolgt in nicht

öffentlicher Sitzung auch in den Fällen, in denen auf Grund öffent-
licher Verhandlung (8§ 75 Abs. 4 des Gesetzes) entschieden wird.

Bei den Entscheidungen, die auf Grund mündlicher Verhand-
lung ergehen, dürfen nur Mitglieder mitwirken, vor denen diese

Verhandlung stattgefunden hat. .

§ 29. In Rekurssachen verkündet der Vorsitzende das Ergebniß

der Berathung in öffentlicher Sitzung. Die Verkündung kann au
eine spätere Sitzung vertagt werden; diese soll in der Regel binnen
einer Woche stattfinden.

Wird die Verkündigung der Gründe für angemessen gehalten,
so erfolgt sie durch mündliche Mittheilung ihres wesentlichen Inhalts-

§ 30. Die Entscheidungen werden nebst Gründen von den

Berichterstattern entworfen und in der Urschrift von dem Vorsitzen-

1 CPO § 380 (345) Abs. 4.

Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen eine dem aktiven

Heere oder der aktiven Marine angehörende Militärperson erfolgt auf Ersuchen

durch das Militärgericht, die Vorführung einer solchen Person durch Ersuchen

der Militärbehörde.
§ 390 (355) Abs. 4.
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen eine dem aktiven

Heere oder der aktiven Marine angehörende Militärperson erfolgt auf Er-
suchen durch das Militärgericht.

§ 409 (374) Abs. 3. Wörtlich mit 8 390 Abs. 4 übereinstimmend.
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den, den Berichterstattern und einem anderen Senatsmitgliede, das

an der Entscheidung Theil genommen hat, unterzeichnet. Im Falle
der Behinderung des Vorsitzenden erfolgt die Unterzeichnung durch
das älteste mitwirkende ständige Mitglied.

§ 31. Im Eingange der Entscheidung sind die Mitglieder,
welche an der Entscheidung Theil genommen haben, namentlich auf-
zuführen, auch ist der Sitzungstag zu bezeichnen, an dem die Ent-
scheidung erfolgt ist.

Die Ausfertigungen der Entscheidungen werden mit der Ueber-
schrift versehen:

„Im Namen des Reichs.“
Sie enthalten neben dem Siegel des Kaiserlichen Aufsichtsamts

für Privatversicherung die Schlußformel:

„Urkundlich unter Siegel und Unterschrift.“

„Das Kaiserliche Aufsichtsamt für Privatversicherung.“
Die Vollziehung erfolgt durch den Vorsitzenden, im Falle

geiner Behinderung durch das dem Dienstalter nach älteste ständige
itglied des Aufsichtsamts, welches bei der Entscheidung mit-

gewirkt hat.

u 8 32. Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähnliche offenbare
nrichtigkeiten, die in der Entscheidung vorkommen, sind jederzeit

von Amtswegen zu berichtigen.
Ueber die Berichtigung einer auf Grund mündlicher Verhand-

Uung ergangenen Entscheidung kann ohne neue mündliche Verhand-
ung entschieden werden. Der Berichtigungsbeschluß wird von dem

orsitzenden und den Mitgliedern des Senats, die die Entscheidung
unterzeichnet haben, erlassen; er wird auf der Urschrift der Ent-

eidung und den Ausfertigungen vermertkt.

V. Schlußbestimmungen.

3 8 33. Alle Zustellungen des Aufsichtsamts können mittelst
ingeschriebenen Briefes durch die Post erfolgen.

eon Läßt sich die Zustellung an die Person, der zugestellt werden

dge- innerhalb des Deutschen Reichs nicht bewirken, so genügt
V. Bekanntmachung des Hauptinhalts der Entscheidung oder der
jerrfügung im Reichsanzeiger. Neben dieser Bekanntmachung soll
Auoch der Hauptinhalt des zuzustellenden Schriftstücks auch durch

chrhang während einer Woche in den Geschäftsräumen des Auf-
tsamts zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

dem Die Zustellung gilt in den Fällen des Abs. 2 als bewirkt, nach-
* eine Woche nach dem Tage verstrichen ist, an dem die be—

fende Nummer des Reichsanzeigers ausgegeben worden ist.
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§ 34. Das Verfahren vor dem Kaiserlichen Aufsichtsamte für

Privatversicherung ist kostenfrei; ein Ersatz der durch dieses Ver-
fahren dem Aufsichtsamte verursachten baaren Auslagen durch die
Antragsteller findet nur in den Grenzen des § 82 des Gesetzes statt.

Die auf Grund des 8 82 des Gesetzes den Antragstellern auf-

erlegten baaren Auslagen werden in derselben Weise beigetrieben
wie Gemeindeabgaben und fließen in die Reichskasse.

§ 35. Die Geschäftssprache ich die deutsche. Eingaben, welche
nicht in deutscher Sprache abgefaßt sind, werden nicht berücksichtigt.

Antragsteller, welche der deutschen Sprache nicht mächtig sind,
haben bei Verhandlungen vor dem Aufsichtsamte für ihre Ver-
tretung durch eine Person, welche der deutschen Sprache mächtig
ist, Sorge zu tragen.

Im Uebrigen finden die Bestimmungen der 88 187 bis 193

des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.
——.

1 GVG § 187. Wird unter Betheiligung von Personen verhandelt, welche

der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so ist ein Dolmetscher zuzuziehen. Die
Führung eines Nebenprotokolls in der fremden Sprache findet nicht statti-

jedoch sollen Aussagen und Erklärungen in fremder Sprache, wenn und sower
der Richter dies mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache für erforderlich

erachtet, auch in der fremden Sprache in das Protokoll oder in eine Anlage

niedergeschrieben werden. In den dazu geeigneten Fällen soll dem Protoko
eine durch den Dolmetscher zu beglaubigende Uebersetzung beigefügt werden.

Die Zuziehung eines Dolmetschers kann unterbleiben, wenn die be-

theiligten Personen sämmtlich der fremden Sprache mächtig sind.
8 188. Zur Verhandlung mit tauben oder stummen Personen ist, sofern

nicht eine schriftliche Verständigung erfolgt, eine Person als Dolmetscher
zuzuziehen, mit deren Hülfe die Verständigung in anderer Weise erfolgen kann-

§ 189. Ob einer Partei, welche taub ist, bei der mündlichen Verhand-
lung der Vortrag zu gestatten sei, bleibt dem Ermessen des Gerichts überlassen-

Dasselbe gilt in Anwaltsprozessen von einer Partei, die der deutschen

Sprache nicht mächtig ist. "
§ 190. Personen, welche der deutschen Sprache nicht mächtig sind,

leisten Eide in der ihnen geläufigen Sprache.

8 191. Der Dolmetscher hat einen Eid dahin zu leisten:
daß er treu und gewissenhaft übertragen werde.

Ist der Dolmetscher für Uebertragungen der betreffenden Art im allge“

meinen beeidigt, so genügt die Berufung auf den geleisteten Eid. #„
§ 192. Der Dienst des Dolmetschers kann von dem Gerichtsschreiber

wahrgenommen werden. Einer besonderen Beeidigung bedarf es nicht.
§ 193. Auf den Dolmetscher finden die Bestimmungen über Ausschließung

und Ablehnung der Sachverständigen entsprechende Anwendung. Die Ent-
scheidung erfolgt durch das Gericht oder den Richter, von welchem der

Dolmetscher zugezogen ist.
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836. Vorladungen und sonstige, nur dem Geschäftsbetriebe
dienende formularmäßige Schreiben werden durch die Unterschrift
eines dazu bestimmten Beamten und unter Beifügung des Siegels
des Kaiserlichen Aufsichtsamts für Privatversicherung beglaubigt.
Das Kaeiserliche Aufsichtsamt für Privatversicherung führt zwei

Siegel, nämlich
1. ein großes Siegel, welches dem Siegel des Reichsgerichts ent-

spricht und nur bei förmlichen Ausfertigungen, insbesondere
der Entscheidungen in den Fällen des § 73 Abs. 1, 88 74, 75
des Gesetzes, gebraucht wird,

2. ein kleineres Siegel, welches den bei den Gesandtschaften des

Deutschen Reichs eingeführten Siegeln entspricht, mit der Um-
schrift: „Kaiserliches Aufsichtsamt für Privatversicherung.“

Die Ausfertigungen und Reinschriften ergehen unter der Unter-
schrift: „Das Kaiserliche Aufsichtsamt für Privatversicherung.“

§ 37. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1902 in Kraft.

XVI3

Gesetz über den Versicherungsvertrag.

Vom 30. Mai 1908 (REBl 2653).

Erster Abschnitt. Vorschriften für sämtliche Versicherungszweige.

Erster Titel.

Allgemeine Vorschriften.

pfl; § 1. Bei der Schadensversicherung ist der Versicherer ver-
Rüchte, nach dem Eintritte des Versicherungsfalls dem Versicherungs-

hmer den dadurch verursachten Vermögensschaden nach Maßgabe

fan Vertrags zu ersetzen. Bei der Lebensversicherung und der Un-
ist bersicherung sowie bei anderen Arten der Personenversicherung
falls“- Versicherer verpflichtet, nach dem Eintritte des Versicherungs-
ürtv den vereinbarten Betrag an Kapital oder Rente zu zahlen

er die sonst vereinbarte Leistung zu bewirken.

richt Der Versicherungsnehmer hat die vereinbarte Prämie zu ent—
bei en. Als Prämien im Sinne dieses Gesetzes gelten auch die
d Versicherungsunternehmungen auf Gegenseitigkeit zu entrichten—

n Beiträge.

daß 8 2. Die Versicherung kann in der Weise genommen werden,
sie in einem vor der Schließung des Vertrags liegenden Zeit—

unkte beginnt.
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Weiß in diesem Falle der Versicherer bei der Schließung des

Vertrags, daß die Möglichkeit des Eintritts des Versicherungsfalls
schon ausgeschlossen ist, so steht ihm ein Anspruch auf die Prämie
nicht zu. Weiß der Versicherungsnehmer bei der Schließung des

Vertrags, daß der Versicherungsfall schon eingetreten ist, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei; dem Versicherer
gebührt, sofern er nicht bei der Schließung von dem Eintritte des

Versicherungsfalls Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schlusse

der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.
Wird der Vertrag durch einen Bevollmächtigten oder einen Ver-

treter ohne Vertretungsmacht geschlossen, so kommt in den Fällen des
Abs. 2 nicht nur die Kenntnis des Vertreters, sondern auch die

des Vertretenen in Betracht.

§ 3. Der Versicherer ist verpflichtet, eine von ihm unter-
zeichnete Urkunde über den Versicherungsvertrag (Versicherungsschein)

dem Versicherungsnehmer auszuhändigen.
Ist ein Versicherungsschein abhanden gekommen oder vernichtet,

so kann der Versicherungsnehmer von dem Versicherer die Aus-

stellung einer Ersatzurkunde verlangen. Unterliegt der Versicherungs-
schein der Kraftloserklärung, so ist der Versicherer erst nach der

Kraftloserklärung zur Ausstellung verpflichtet. »

Der Versicherungsnehmer kann jederzeit Abschriften der Erklä—-

rungen fordern, die er mit bezug auf den Vertrag abgegeben hat.

Der Versicherer hat ihn bei der Aushändigung des Versicherungs-

scheins auf dieses Recht aufmerksam zu machen.
Die Kosten der Ersatzurkunde sowie der Abschriften hat der

Versicherungsnehmer zu tragen und auf Verlangen vorzuschießen.
8 4. Wird ein Versicherungsschein auf den Inhaber ausgestellt,

so treten die im 8 808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmten

Wirkungen ein.
Ist im Vertrage bestimmt, daß der Versicherer nur gegen Rück-

gabe des Versicherungsscheins zu leisten hat, so genügt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer behauptet, zur Rückgabe außer stande zu sein, das

öffentlich beglaubigte Anerkenntnis, daß die Schuld erloschen sel.
Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der Versicherungs

schein der Kraftloserklärung unterliegt.
§ 5. Auf eine Vereinbarung, nach welcher die Annahme des

Versicherungsscheins die Wirkung haben soll, daß der Inhalt des
Scheines als von dem Versicherungsnehmer genehmigt gilt, kann

sich der Versicherer nur berufen, wenn durch die Vereinbarung dem
Versicherungsnehmer eine Frist von mindestens einem Monate für

die Erhebung eines Widerspruchs gegen die Richtigkeit des Scheines
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gewährt ist und der Versicherungsnehmer innerhalb dieser Frist Wider—
spruch nicht erhoben hat. Das Recht des Versicherungsnehmers, die
Genehmigung wegen Irrtums anzufechten, kann durch eine solche Ver-

Einbarung nicht ausgeschlossen werden.

866. Ist im Vertrage bestimmt, daß bei Verletzung einer Ob-
liegenheit, die vor dem Eintritte des Versicherungsfalls dem Ver-

sicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer zum Rücktritte be-

rechtigt oder von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so
tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als

eine unverschuldete anzusehen ist.
Ist eine solche Bestimmung für den Fall getroffen, daß eine

Sbliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritte des Versicherungs-
falls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die Rechts-

olge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf

grober Fahrlässigkeit beruht.
Auf eine Vereinbarung, durch welche von diesen Vorschriften zum

Nachteile des Versicherungsnehmers abgewichen wird, kann sich der

ersicherer nicht berufen.

§ 7. Ist die Dauer der Versicherung nach Tagen, Wochen,
Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Zeitraume

estimmt, so beginnt die Versicherung am Mittage des Tages, an
welchem der Vertrag geschlossen wird. Sie endigt am Mittage des

letzten Tages der Frist.

„S8SS. Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsver-
hältnis als stillschweigend verlängert gilt, wenn es nicht vor dem

lblaufe der Vertragszeit gekündigt wird, ist insoweit nichtig, als
die jedesmalige Verlängerung auf mehr als ein Jahr er-

strecken soll.
§ 9. Als Versicherungsperiode im Sinne dieses Gesetzes gilt,

falls nicht die Prämie nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen ist, der
eitraum eines Jahres.

 8§ 10. Hat der Versicherungsnehmer seine Wohnung geändert,
lre Anderung aber dem Versicherer nicht mitgeteilt, so genügt für
ine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber ab—

sügeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes nach der
iihten dem Versicherer bekannten Wohnung. Die Erklärung wird
änddem Zeitpunkte wirksam, in welchem sie ohne die Wohnungs-

erung bei regelmäßiger Beförderung dem Versicherungsnehmer
zugegangen sein würde.

at der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Ge-
erbebetriebe genommen, so finden bei einer Verlegung der gewerb-



—

846 Anhang XVI 3. Gesetz über den Versicherungsvertrag. § 11—20.

lichen Niederlassung die Vorschriften des Abs. 1 entsprechende An-

wendung.
§ 11. Auf eine Vereinbarung, nach welcher die Leistung des

Versicherers erst mit der Feststellung des Anspruchs durch Aner-
kenntnis, Vergleich oder rechtskräftiges Urteil fällig werden soll,

kann sich der Versicherer nicht berufen.

§ 12. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrage ver-

jähren in zwei Jahren, bei der Lebensversicherung in fünf Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schlusse des Jahres, in welchem

die Leistung verlangt werden kann.

Ist im Vertrage bestimmt, daß der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei sein soll, wenn der Anspruch auf die
Leistung nicht innerhalb einer bestimmten Frist gerichtlich geltend
gemacht wird, so beginnt die Frist erst, nachdem der Versicherer

dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter
Angabe der mit dem Ablaufe der Frist verbundenen Rechtsfolge

schriftlich abgelehnt hat. Die Frist muß wenigstens sechs Monate

betragen.
Auf eine Vereinbarung, durch welche die Verjährung der An-

sprüche gegen den Versicherer erleichtert oder von den Vorschriften

des Abs. 2 zum Nachteile des Versicherungsnehmers abgewichen wird,

kann sich der Versicherer nicht berufen.
8 13. Wird über das Vermögen des Versicherers der Konkurs

eröffnet, so endigt das Versicherungsverhältnis mit dem Ablauf eines

Monats seit der Eröffnung; bis zu diesem Zeitpunkte bleibt es der

Konkursmasse gegenüber wirksam. Soweit das Gesetz über die pri-
vaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 (Reichs-

Gesetzbl. S. 139)1 besondere Vorschriften über die Wirkungen der

Konkurseröffnung enthält, bewendet es bei diesen Vorschriften.
§ 14. Auf eine Vereinbarung, nach welcher im Falle der Er-

öffnung des Konkurses über das Vermögen des Versicherungsneh-
mers das Versicherungsverhältnis erlöschen oder der Versicherer befug
sein soll, das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist oder unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von weniger

als einem Monate zu kündigen, kann sich der Versicherer nicht berufen-
Das Gleiche gilt, wenn eine Vereinbarung der im Abst. 1 be-

zeichneten Art für den Fall getroffen ist, daß die Zwangsverwaltung
des versicherten Grundstücks angeordnet wird.

§ 15. Soveit sich die Versicherung auf unpfändbare Sachen
bezieht, kann die Forderung aus der Versicherung nur an solche

...

1 Siehe oben Anh. XVI, 1, S. 814.
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Gläubiger des Versicherungsnehmers übertragen werden, die diesem

zum Ersatze der zerstörten oder beschüdigten Sachen andere Sachen
geliefert haben.

Zweiter Titel.

Anzeigepflicht. Gefahrerhöhung.

8 16. Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des
Vertrags alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der

Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen.
Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Um-

standes unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrage zu-

rucktreten. Das Gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen
Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer

er Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht

angezeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden

es Versicherungsnehmers unterblieben ist.

§ 17. Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurück-
treten, wenn über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige

gemacht worden ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem

Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des

ersicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist.
§18. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich

und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an der Hand
chriftlicher von dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so
ann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes,

nach welchem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Falle
arglistiger Verschweigung zurücktreten.
v 8. 19. Wird der Vertrag von einem Bevöllmächtigten oder

für einem Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlossen, so kommt
Ur das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und

in- Arglist des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arg-
n des Versicherungsnehmers in Betracht. Der Versicherungs-

hemner kann sich darauf, daß die Anzeige eines erheblichen Um-ü
U ldes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist,

ur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden
zur Last fällt.

Die 8 20. Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen.
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von

Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.
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Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versiche—
rungsnehmer. Im Falle des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz
nicht in Ansehung der Prämie ein anderes bestimmt, beide Teile

verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren
eine Geldsumme ist von der Zeit des Empfanges an zu verzinsen.

§ 21. Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungs-
fall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleich-
wohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeige-

pflicht verletzt ist, keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungs“
falls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 22. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger

Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23. Nach dem Abschlusse des Vertrags darf der Versicherungs-

nehmer nicht ohne Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung
der Gefahr vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten

gestatten.
Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, daß durch

eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder

gestattete Anderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer

unverzüglich Anzeige zu machen.
§ 24. Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des 8 28

Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne

Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung
nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so braucht
dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monats gegen si

gelten zu lassen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines

Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Ver-

sicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn

der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

§ 25. Der Versicherer ist im Falle einer Verletzung der Vor-

schrift des 8 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn

der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt. ,

Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die

Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers
beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Falle von der

Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die im 8 23 Abs. 2 vorgesehene

Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfa
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt, in welchem die An-

zeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt, es sei denn, daß

ihm in diesem Zeitpunkte die Erhöhung der Gefahr bekannt war.
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Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch
dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine

Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen
Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Um—
fang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

8 26. Die Vorschriften der 88 23 bis 25 finden keine Anwen-
dung, wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr

durch das Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für
welches der Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlich—
keit veranlaßt wird.

§ 27. Tritt nach dem Abschlusse des Vertrags eine Erhöhung

der Gefahr unabhängig von dem Willen des Versicherungsnehmers
ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monate zu kün—
digen. Die Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden Anwendung.

Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der

oarfahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu
achen.

§ 28. Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht un-
berzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur

eistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat

nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer
ätte zugehen müssen.

Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm
die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkte bekannt war, in welchem
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur

eit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung

es Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist
oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den Ein—
tritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des

ersicherers gehabt hat.
§ 29. Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in

Betracht. Eine Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht in Betracht,
venn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, daß das

zeicherungsperbälins durch die Gefahrerhöhung nicht berührt wer-
ü0 U.

§ 30. Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer

hach den Vorschriften dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung
Eechtigt ist, in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Per-

Wen vor, auf welche sich die Versicherung bezieht, so steht dem
ersicherer das Recht des Rücktritts oder der Kündigung für den
Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 54
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übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, daß für diesen allein

der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen ni

geschlossen haben würde.
Macht der Versicherer von dem Rechte des Rücktritts oder der

Kündigung in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen

Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versiche—
rungsverhältnis in Ansehung des übrigen Teiles zu kündigen; die
Kündigung kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluß
der Versicherungsperiode geschehen, in welcher der Rücktritt des Ver-

sicherers oder seine Kündigung wirksam wird.
Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Per-

sonen, auf welche sich die Versicherung bezieht, die Voraussetzungen
vor, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der Vor-

schriften über die Gefahrerhöhung von der Verpflichtung zur Leistung

frei ist, so findet auf die Befreiung die Vorschrift des Abs. 1 ent-

sprechende Anwendung.
§ 31. Auf eine Vereinbarung, durch welche von den Vor-

schriften der §§ 16 bis 29 zum Nachteile des Versicherungsnehmers

abgewichen wird, kann sich der Versicherer nicht berufen. Jedoe
kann für die dem Versicherungsnehmer obliegenden Anzeigen die

schriftliche Form bedungen werden.

§ 32. Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungs-
nehmer bestimmte Obliegenheiten zum Zwecke der Verminderung der

Gefahr oder zum Zwecke der Verhütung einer Gefahrerhöhung über-
nimmt, wird durch die Vorschriften dieses Titels nicht berührt. Au

eine Vereinbarung, nach welcher bei Verletzung einer solchen Ob-

liegenheit der Versicherer zum Rücktritte berechtigt oder von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei sein soll, kann sich der Versicherer ni t

berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt de

Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers

gehabt hat.
§ 33. Nach dem Eintritte des Versicherungfalls hat der Ver—

sicherungsnehmer, sobald er von dem Eintritte Kenntnis erlangt,

dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.
Auf eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer von der

Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, wenn der Pflicht zur An-

zeige des Versicherungsfalls nicht genügt wird, kann sich der Ver-
sicherer nicht berufen, sofern er in anderer Weise, von dem Eintritte

des Versicherungsfalls rechtzeitig Kenntnis erlangt hat.

§ 34. Der Versicherer kann nach dem Eintritte des Versiche-

rungsfalls verlangen, daß der Versicherungsnehmer jede Auskunft
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erteilt, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Um—

fanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist.

Belege kann der Versicherer insoweit fordern, als die Beschaffung

em Versicherungsnehmer billigerweise zugemutet werden kann. Auf
eine Vereinbarung, durch welche von dieser Vorschrift zum Nach—
teile des Versicherungsnehmers abgewichen wird, kann sich der Ver—
sicherer nicht berufen.

Dritter Titel.

Prämie.

§ 35. Der Versicherungsnehmer hat die Prämie und, wenn
laufende Prämien bedungen sind, die erste Prämie sofort nach dem

Abschlusse des Vertrags zu zahlen. Er ist zur Zahlung nur gegen
Zushändigung des Versicherungsscheins verpflichtet, es sei denn, daß

le Ausstellung eines Versicherungsscheins ausgeschlossen ist.

8836. Leistungsort für die Entrichtung der Prämie ist der
leweilige Wohnsitz des Versicherungsnehmers; der Versicherungs-
nehmer hat jedoch auf seine Gefahr und seine Kosten die Prämie

em Versicherer zu übermitteln.

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Ge-
erbebetriebe genommen, so tritt, wenn er seine gewerbliche Nieder-

assung an einem anderen Orte hat, der Ort der Niederlassung
eän die Stelle des Wohnsitzes.

n § 37. Ist die Prämie regelmäßig bei dem Versicherungs-
ehmer eingezogen worden, so ist dieser zur Übermittelung der Prämie
rst verpflichtet, wenn ihm schriftlich angezeigt wird, daß die Über-

mittelung verlangt werde.

838. Wird eine Prämienzahlung, die vor oder bei dem Be-

ginne der Versicherung zu erfolgen hat, nicht rechtzeitig bewirkt, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn

*# Versicherungsfall vor der Zahlung eintritt.

wi Der Versicherer ist, wenn die Zahlung nicht rechtzeitig bewirkt

end, berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
ündigungsfrist von einem Monate zu kündigen. Die Wirkungen
r Kündigung treten nicht ein, wenn die Zahlung bis zum Ablaufe
r Kündigungsfrist erfolgt.

§ 39. Wird eine Prämienzahlung, die nach dem Beginne der

icherung zu erfolgen hat, nicht rechtzeitig bewirkt, so kann der

eorsicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten eine Zahlungs-
st bestimmen. Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablaufe der
rist ein und ist zur Zeit des Eintritts der Versicherungsnehmer

Vers



852 Anhang XVI 3. Gesetz über den Versicherungsvertrag. 8 40—45.
—.*

mit der Zahlung der Prämie oder der geschuldeten Zinsen oder

Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei. Der Versicherer ist nach dem Ablaufe der Frist,
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist, be-

rechtigt, das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist zu kündigen.

Die Bestimmung der Zahlungsfrist hat schriftlich zu geschehen
und die Rechtsfolgen anzugeben, welche nach Abs. 1 mit dem Ablaufe

der Frist verbunden sind. Die Frist darf nicht weniger als zwei
Wochen betragen. Eine Fristbestimmung, die ohne Beobachtung dieser

Vorschriften erfolgt, ist unwirksam.
Soweit die im Abs. 1 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen,

daß Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur
ein, wenn die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag

der Kosten angibt.
§ 40. Wird das Versicherungsverhältnis wegen unterbliebener

oder unrichtiger Anzeige von Gefahrumständen oder wegen Gefahr-
erhöhung auf Grund der Vorschriften des zweiten Titels durch Rück-
tritt oder Kündigung aufgehoben, so gebührt dem Versicherer gleich-
wohl die Prämie, jedoch nicht über die laufende Versicherungsperiode
hinaus. "

Das Gleiche gilt, wenn das Versicherungsverhältnis wegen nicht
rechtzeitiger Prämienzahlung gemäß § 39 gekündigt wird. Kündigt
der Versicherer gemäß § 38 Abs. 2, so kann er nur eine ang

messene Geschäftsgebühr verlangen. Ist mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde in den Versicherungsbedingungen ein bestimmter Be-

trag für die Geschäftsgebühr festgesetzt, so gilt dieser als angemessen.
Endigt das Versicherungsverhältnis infolge der Eröffnung des

Konkurses über das Vermögen des Versicherers, so kann der Ver-

sicherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Ver-

sicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug

der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.
§ 41. Ist die dem Versicherungsnehmer bei der Schließung des

Vertrags obliegende Anzeigepflicht verletzt worden, das Rücktritts-
recht des Versicherers aber ausgeschlossen, weil dem anderen Teile

ein Verschulden nicht zur Last fällt, so kann der Versicherer, falls mit
Rücksicht auf die höhere Gefahr eine höhere Prämie angemessen ist,
von dem Beginne der laufenden Versicherungsperiode an die höhere

Prämie verlangen. Das Gleiche gilt, wenn bei der Schließung de

Vertrags ein für die Übernahme der Gefahr erheblicher Umstand dem
Versicherer nicht angezeigt worden ist, weil er dem anderen Teile

nicht bekannt war.
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Wird die höhere Gefahr nach den für den, Geschäftsbetrieb des

Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen eine höhere Prämie
nicht übernommen, so kann der Versicherer das Versicherungsver—

kerbültnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monate
igen. *P

Der Anspruch auf die höhere Prämie erlischt, wenn er nicht
imnerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an geltend gemacht

wird, in welchem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
licht oder von dem nicht angezeigten Umstande Kenntnis erlangt.

as Gleiche gilt von dem Kündigungsrechte, wenn es nicht innerhalb
*s bezeichneten Zeitraums ausgeübt wird.

*&amp; 42. Auf eine Vereinbarung, durch welche von den Vor-

Griften der §§ 37 bis 41 zum Nachteile des Versicherungsnehmers
gewichen wird, kann sich der Versicherer nicht berufen.

Vierter Titel.

Versicherungsagenten.

Ve § 43. Ein Versicherungsagent gilt, auch wenn er nur mit der
rmittelung von Versicherungsgeschäften betraut ist, als bevollmäch—

gt, in dem Versicherungszweige, für den er bestellt ist:

I. Anträge auf Schließung, Verlängerung oder Anderung eines
Versicherungsvertrags sowie den Widerruf solcher Anträge ent-

gegenzunehmen;
die Anzeigen, welche während der Versicherung zu machen sind,

sowie Kündigungs= und Rücktrittserklärungen oder sonstige das

"ersicherungsverhältnis betreffende Erklärungen von dem Ver-

3 sicherungsnehmer entgegenzunehmen;
die von dem Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder

Verlängerungsscheine auszuhändigen;
Prämien nebst Zinsen und Kosten anzunehmen, sofern er sich

im Besitz einer vom Versicherer unterzeichneten Prämienrech-

nung befindet; zur Unterzeichnung genügt eine im Wege der

mechanischen Vervielfältigung hergestellte Namensunterschrift.
§ 44. Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kennt-

. des Versicherers von Erheblichkeit ist, steht die Kenntnis eines

age mit der Vermittelung von Versicherungsgeschäften betrauten
nten der Kenntnis des Versicherers nicht gleich.

sihe 45. Ist ein Versicherungsagent zum Abschlusse von Ver-
oder ungsverträgen bevollmächtigt, so ist er auch befugt, die Anderung

5 erlängerung solcher Verträge zu vereinbaren sowie Kündigungs-
ücktrittserklärungen abzugeben.

nis
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§ 46. Ist der Versicherungsagent ausdrücklich für einen be-

stimmten Bezirk bestellt, so beschränkt sich seine Vertretungsmacht aus
Geschäfte und Rechtshandlungen, welche sich auf Versicherungsverträge
über die in dem Bezirke befindlichen Sachen oder mit den im Be—

zirke gewöhnlich sich aufhaltenden Personen beziehen. In Ansehung
der von ihm vermittelten oder abgeschlossenen Verträge bleibt der

Agent ohne Rücksicht auf diese Beschränkung zur Vornahme von

Geschäften und Rechtshandlungen ermächtigt.
§ 47. Eine Beschränkung der dem Versicherungsagenten nach

den Vorschriften der 88 43 bis 46 zustehenden Vertretungsmacht

braucht ein Dritter nur dann gegen sich gekten zu lassen, wenn
die Beschränkung bei der Vornahme des Geschäfts oder der Rechts-

handlung kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. Au

eine abweichende Vereinbarung kann sich der Versicherer nicht berufeu.

§ 48. Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt odet
abgeschlossen, so ist für Klagen, die aus dem Versicherungsverhölt-
nisse gegen den Versicherer erhoben werden, das Gericht des Ortes

zuständig, wo der Agent zur Zeit der Vermittelung oder Schließung
seine gewerbliche Niederlassung oder in Ermangelung einer gewerb-

lichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte. .

Die nach Abs. 1 begründete Zuständigkeit kann durch Verein-

barung nicht ausgeschlossen werden.

Zweiter Abschnitt. Schadensversicherung.

Erster Titel.

Vorschriften für die gesamte Schadensversicherung.

I. Inhalt des Vertrags.

§ 49. Der Versicherer hat den Schadensersatz in Geld zu

leisten.
§ 50. Der Versicherer haftet nur bis zur Höhe der Versiche-

rungssumme. Q„
§ 51. Ergibt sich, daß die Versicherungssumme den Wert des

versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, so kann
sowohl der Versicherer als der Versicherungsnehmer verlangen,
zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme, unter
verhältnismäßiger Minderung der Prämie für die künftigen Ver—
sicherungsperioden, herabgesetzt wird. "

Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht,

sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorte“
zu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt,
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sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit

enntnis hatte, die Prämie bis zum Schlusse der Versicherungs—
periode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 52. Bezieht sich die Versicherung auf eine Sache, so gilt,
soweit sich nicht aus den Umständen ein anderes ergibt, der Wert

der Sache als Versicherungswert.
§ 53. Die Versicherung umfaßt den durch den Eintritt des

Versicherungsfalls entgehenden Gewinn nur, soweit dies besonders

ereinbart ist.
8 54. Ist die Versicherung für einen Inbegriff von Sachen ge-

Lmmmen, so umfaßt sie die jeweils zu dem Inbegriffe gehörigen
achen.

.855. Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme
höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Ver-

icherungsfalls, nicht verpflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als
en Betrag des Schadens zu ersetzen.

§ 56. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls (Unterver-
sicherung), so haftet der Versicherer für den Schaden nur nach dem.

Verhältnisse der Versicherungssumme zu diesem Werte.
 8§57. Der Versicherungswert kann durch Vereinbarung auf

einen bestimmten Betrag (Taxe) festgesetzt werden. Die Taxe gilt

duch als der Wert, den das versicherte Interesse zur Zeit des Ein-

likts des Versicherungsfalls hat, es sei denn, daß sie den wirk-
ichen Versicherungswert in diesem Zeitpunkt erheblich übersteigt. Ist

sa Versicherungssumme niedriger als die Taxe, so haftet der Ver-
ncherer, auch wenn die Taxe erheblich übersetzt ist, für den Schaden

ur nach dem Verhältnisse der Versicherungssumme zur Taxe.

8 58. Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren
icherern Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer von der

nderen Versicherung unverzüglich Mitteilung zu machen.

Ver In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere
sich sicherung genommen worden ist, zu bezeichnen und die Ver—

e

Vers

rungssumme anzugeben.
g §59. Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren

ersichererer versichert und übersteigen die Versicherungssummen zu-

v men den Versicherungswert (Doppelversicherung), so sind die Ver-
rer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, daß dem

. ersicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag haftet, dessen

lung ihm nach seinem Vertrag obliegt, der Versicherungsnehmer
im ganzen nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen

am
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Die Versicherer sind im Verhältnisse zu einander zu Anteilen

nach Maßgabe der Beträge verpflichtet, deren Zahlung ihnen dem
Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf
eine der Versicherungen ausländisches Recht Anwendung, so kann
der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den
anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend

machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Rechte zur

Ausgleichung verpflichtet ist.

Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der

Absicht genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Ver-

trag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung
des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis

zum Schlusse der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kennt-

nis erlangt.

§ 60. Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von der anderen

Versicherung geschlossen, so kann er von jedem Versicherer verlangen,

daß die Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger Minderung
der Prämie, auf den Betrag des Anteils herabgesetzt wird, den der

Versicherer im Verhältnisse zu dem anderen Versicherer zu tragen hat.

Die Herabsetzung der Versicherungssumme und der Prämie wirkt

von dem Beginne der Versicherungsperiode an, in welcher sie ver-

langt wird. Hatte die Gefahr für den einen Versicherer schon zu
laufen begonnen, bevor der Vertrag mit dem anderen Versicherer ge-
schlossen wurde, so wird dem ersten Versicherer gegenüber die Herab-
setzung erst mit dem Zeitpunkte wirksam, in welchem sie verlangt
wird.

Dem Versicherer steht im Falle der Herabsetzung der Prämie
eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

Das Recht, die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der

Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem
er von der Doppelversicherung Keuntnis erlangt hat.

§ 61. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsät-

lich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeiführt.

§ 62. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Ein-

tritte des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung
und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen

des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten,

solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt un



—

Vom 30. Mai 1908. 857

.——.

sind von ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der Ver—
sicherungsnehmer nach eigenem pflichtmäßigen Ermessen zu handeln.

§ 63. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß 862
macht, fallen, auch wenn sie erfolglos bleiben, dem Versicherer zur

ast, soweit der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für

geboten halten durfte. Der Versicherer hat Aufwendungen, die in Ge-
mäßheit der von ihm gegebenen Weisungen gemacht worden sind, auch

insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der übrigen Entschädigung
le Versicherungssumme übersteigen. Er hat den für die Aufwen-

ungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers vorzuschießen.

Bei einer Unterversicherung sind die Aufwendungen nur nach
dem in den §8§ 56, 57 bezeichneten Verhältnisse zu erstatten.

§ 64. Sollen nach dem Vertrag einzelne Voraussetzungen des
Anspruchs aus der Versicherung oder die Höhe des Schadens durch

Sachverständige festgestellt werden, so ist die getroffene Feststellung
nicht verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen Sachlage er-

eblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem Falle durch
Urteil. Das Gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die Feststellung

nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

Sind nach dem Vertrage die Sachverständigen durch das Ge-
richt zu ernennen, so ist für die Ernennung das Amtsgericht zu—
ständig, in dessen Bezirke der Schaden entstanden ist. Durch eine
ausdrückliche Vereinbarung der Beteiligten kann die Zuständigkeit
eines anderen Amtsgerichts begründet werden. Eine Anfechtung

er Verfügung, durch welche dem Antrag auf Ernennung der Sach-
verständigen stattgegeben wird, ist ausgeschlossen.

Eine Vereinbarung, durch welche von der Vorschrift des Abs. 1
Satz 1 abgewichen wird, ist nichtig.

r 8 65. Auf eine Vereinbarung, nach welcher sich der Versiche—

senssnehmer bei den Verhandlungen zur Ermittelung und Fest-
tellung des Schadens nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten
assen darf, kann sich der Versicherer nicht berufen.

mi 8 66. Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Er—
ittelung und Feststellung des ihm zur Last fallenden Schadens

ntstehen, dem Versicherungsnehmer insoweit zu erstatten, als ihre
ufwendung den Umständen nach geboten war.

Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zu-

ung eines Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat
nnr Versicherer nicht zu erstatten, es sei denn, daß der Versicherungs-

hmer nach dem Vertrage zu der Zuziehung verpflichtet war.

Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur Last

zieh
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fallenden Kosten nur nach dem in den §§ 56, 57 bezeichneten Ver-

hältnisse zu erstatten.
§ 67. Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Er-

satz des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf

den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den

Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteile des Ver-

sicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungs-

nehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung

des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von
seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder

dem Rechte hätte Ersatz erlangen können.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen

einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienange=
hörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch
über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

§ 68. Besteht das Interesse, für welches die Versicherung ge-
nommen ist, bei dem Beginne der Versicherung nicht oder gelangt,
falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für
ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Ent—

stehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur
Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Ge-

schäftsgebühr verlangen. .

Fällt das Interesse, für welches die Versicherung genommen *

nach dem Beginne der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer

die Prämie für die laufende Versicherungsperiode.

II. Veräußerung der versicherten Sache.

§ 69. Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer
veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die

während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
hältnisse sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsneh-
mers ein.

Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende
Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Er-

werber als Gesamtschuldner.

Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungs-
verhältnis gegen ihn begründeten Forderungen die Veräußerung erst

dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis er-

langt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs finden entsprechende Anwendung.
§ 70. Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-

sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monate
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zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer
es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in

welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt.

Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Er-

werb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versicherung keine
Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats

von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der

ersicherung Kenntnis erlangt.
Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften

gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu
zahlen, jedoch nicht über die zur Zeit der Beendigung des Ver-

icherungsverhältnisses laufende Versicherungsperiode hinaus; eine
aftung des Erwerbers für die Prämie findet in diesen Fällen

nicht statt.

 8§ 71. Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzu-
zeigen. Wird die Anzeige weder von dem Erwerber noch von dem

eräußerer unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Ver-
bflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als

eiinen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige

em Versicherer hätte zugehen müssen. 1

Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen,
wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkte bekannt war, in welchem

ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das Gleiche gilt, wenn zur
Beit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung

des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist.

§ 72. Auf eine Bestimmung des Versicherungsvertrags, durch
welche von den Vorschriften der §§ 69 bis 71 zum Nachteile des

#rwerbers abgewichen wird, kann sich der Versicherer nicht berufen.
Vedoch kann für die Kündigung, zu der nach § 70 Abs. 2 der Er-

werber berechtigt ist, sowie für die Anzeige der Veräußerung die
schriftliche Form bedungen werden.

 8§ 73. Bei einer Zwangsversteigerung der versicherten Sache
finden die Vorschriften der §§ 69 bis 72 entsprechende Anwendung.

III. Versicherung für fremde Rechnung.

§ 74. Die Versicherung kann von demjenigen, welcher den Ver-

mit dem Versicherer schließt, im eigenen Namen für einen anderen,

z oder ohne Benennung der Person des Versicherten, genommen
erden (Versicherung für fremde Rechnung).

trag
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Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so ist, auch

wenn der andere benannt wird, im Zweifel anzunehmen, daß der

Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern im eigenen Namen

für fremde Rechnung handelt.

§ 75. Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die
Rechte aus dem Versicherungsvertrage dem Versicherten zu. Die

Aushändigung eines Versicherungsscheins kann jedoch nur der Ver-

sicherungsnehmer verlangen.
Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungs-

nehmers über seine Rechte nur verfügen und diese Rechte nur ge-

richtlich geltend machen, wenn er im Besitz eines Versicherungs-

scheins ist.

§ 76. Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, welche

dem Versicherten aus dem Versicherungsvertrage zustehen, im eigenen

Namen verfügen.
Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, so ist der Versicherungs-

nehmer ohne Zustimmung des Versicherten zur Annahme der Zah-
lung sowie zur Übertragung der Rechte des Versicherten nur befugt,
wenn er im Besitze des Scheines ist.

Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsnehmer

nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber nachweist, daß der Ver-
sicherte seine Zustimmung zuder Versicherung erteilt hat.

§ 77. Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Ver-

sicherten oder, falls über das Vermögen des Versicherten der Kon-

kurs eröffnet ist, der Konkursmasse den Versicherungsschein aus-
zuliefern, bevor er wegen der ihm gegen den Versicherten in bezug

auf die versicherte Sache zustehenden Ansprüche befriedigt ist. Er
kann sich für diese Ansprüche aus der Entschädigungsforderung gegen
den Versicherer und nach der Einziehung der Forderung aus der

Entschädigungssumme vor dem Versicherten und dessen Gläubigern

befriedigen.

§ 78. Der Versicherer kann gegen die Entschädigungsforderung
eine Forderung, die ihm gegen den Versicherungsnehmer zusteht,

insoweit aufrechnen, als sie auf der für den Versicherten genommenen
Versicherung beruht.

8§ 79. Für das dem Versicherer im Falle der Verschweigung
oder der unrichtigen Anzeige eines Gefahrumstandes zustehende Rück-

trittsrecht kommt nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Ver-

sicherungsnehmers, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des

Versicherten in Betracht. Der Einwand, daß die Anzeige eines
erheblichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig
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gemacht ist, kann dem Versicherer nur entgegengesetzt werden, wenn

weder dem Versicherungsnehmer noch dem Versicherten ein Ver-
schulden zur Last fällt.

Ist die Versicherung so genommen, daß sie in einem vor der
Schließung des Vertrags liegenden Zeitpunkte beginnt, so ist der
"ersicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Ver-

sicherungsnehmer oder der Versicherte bei der Schließung weiß, daß
der Versicherungsfall schon eingetreten ist.

Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der

ertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder eine rechtzeitige
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war.

Haat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Ver-
sicherten geschlossen und bei der Schließung den Mangel des Auf-

trags dem Versicherer nicht angezeigt, so braucht dieser den Ein-

wand, daß der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen ist,
nicht gegen sich gelten zu lassen.

§ 80. Ergibt sich aus den Umständen nicht, daß die Versiche-
rung für einen anderen genommen werden soll, so gilt sie als für
eigene Rechnung genommen.

Ist die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ genommen
oder ist sonst aus dem Vertrage zu entnehmen, daß unbestimmt ge—

assen werden soll, ob eigenes oder fremdes Interesse versichert ist,
v" kommen die Vorschriften der 8§ 75 bis 79 zur Anwendung, wenn

ich ergibt, daß fremdes Interesse versichert ist.

Zweiter Titel.

Feuerversicherung.

§ 81. Bei der Feuerversicherung erlischt ein dem Versicherer

gemachter Antrag auf Schließung, Verlängerung oder Anderung des
ertrags, wenn er nicht binnen zwei Wochen angenommen wird.

die Vorschriften des § 149 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleiben

unberührt.
Wird der Antrag einem Abwesenden gemacht, so beginnt die

Frist mit der Absendung des Antrags.

Iri Abweichende Bestimmungen sind nichtig. An die Stelle der
rist von zwei Wochen kann jedoch eine andere festbestimmte Frist

gesetzt werden.

od § 82. Der Versicherer haftet für den durch Brand, Explosion
er Blitzschlag entstehenden Schaden.

die 8 83. Im Falle eines Brandes hat der Versicherer den durch
* Zerstörung oder die Beschädigung der versicherten Sachen ent-

benden Schaden zu ersetzen, soweit die Zerstörung oder die Be-
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schädigung auf der Einwirkung des Feuers beruht oder die unver-
meidliche Folge des Brandereignisses ist. Der Versicherer hat auch

den Schaden zu ersetzen, der bei dem Brande durch Löschen, Nieder-

reißen oder Ausräumen verursacht wird; das Gleiche gilt von einem

Schaden, der dadurch entsteht, daß versicherte Sachen bei dem Brande

abhanden kommen.

Auf die Haftung des Versicherers für den durch Explosion oder
Blitzschlag entstehenden Schaden finden diese Vorschriften entsprechende
Anwendung. # .

§ 84. Der Versicherer haftet nicht, wenn der Brand oder die

Explosion durch ein Erdbeben oder durch Maßregeln verursacht wird,

die im Kriege oder nach Erklärung des Kriegszustandes von einem

militärischen Befehlshaber angeordnet worden sind.
§ 85. Ist die Versicherung für einen Inbegriff von Sachen ge-

nommen, so erstreckt sie sich auf die Sachen der zur Familie des

Versicherungsnehmers gehörenden sowie der in einem Dienstverhält-

nisse zu ihm stehenden Personen, sofern diese Personen in häus-
licher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben. Die Ver-

sicherung gilt insoweit als für fremde Rechnung genommen.
§ 86. Als Versicherungswert gilt bei Haushalts= und sonstigen

Gebrauchsgegenständen, bei Arbeitsgerätschaften und Maschinen det-

jenige Betrag, welcher erforderlich ist, um Sachen gleicher Art an-
zuschaffen, unter billiger Berücksichtigung des aus dem Unterschiede

zwischen alt und neu sich ergebenden Minderwerts.

8 87. Ist bei der Versicherung beweglicher Sachen eine Tare
vereinbart, so gilt die Taxe als der Wert, den das versicherte Interesse
zur Zeit der Schließung des Vertrags hat, es sei denn, daß sie

den wirklichen Versicherungswert in diesem Zeitpunkt erheblich über-

steigt. Eine Vereinbarung, nach welcher die Taxe als der Wer!
gelten soll, den das versicherte Interesse zur Zeit des Eintritts des

Versicherungsfalls hat, ist nichtig. »

8 88. Als Versicherungswert gilt bei Gebäuden der ortsüb-
liche Bauwert unter Abzug eines dem Zustande des Gebäudes, ins-

besondere dem Alter und der Abnutzung entsprechenden Betrags.

§ 89. Bei der Versicherung des durch den Eintritt des Ver
sicherungsfalls entgehenden Gewinns kann eine Taxe nicht vereinbat
werden.

Bestimmungen über die Berechnung des entgehenden Gewinns
können mit Genehmigung der Aussichtsbehörde in den Versicherungs-
bedingungen getroffen werden. üÜbersteigt das Ergebnis der Be-

rechnung den der wirklichen Sachlage entsprechenden Betrag, so hat
der Versicherer nur diesen Betrag zu ersetzen.



— —

Vom 30. Mai 1908. 863
——

 „ S890. Wer in Ansehung derselben Sache bei dem einen Ver—

sicherer für entgehenden Gewinn, bei einem anderen Versicherer für
sonstigen Schaden Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer von

er anderen Versicherung unverzüglich Mitteilung zu machen.
In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere

ersicherung genommen worden ist, zu bezeichnen und die Versiche—

rungssumme anzugeben.
§ 91. Bei der Gebäudeversicherung muß die im Falle einer nicht

rechtzeitigen Zahlung der Prämie nach § 39 zu bestimmende Zahlungs-
rist mindestens einen Monat betragen.

§ 92. Der Pflicht zur Anzeige des Versicherungsfalls wird
genügt, wenn die Anzeige binnen zwei Tagen nach dem Eintritte

des Versicherungsfalls erfolgt. Durch die Absendung der Anzeige
wird die Frist gewahrt.

Auf eine Vereinbarung, durch welche die Dauer oder die Be-

bechnung der Frist zum Nachteile des Versicherungsnehmers anders
estimmt ist, kann sich der Versicherer nicht berufen.

§ 93. Bis zur Feststellung des an einem Gebäude entstehenden

chadens darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Ver-
icherers nur solche Änderungen vornehmen, welche zur Erfüllung
er ihm nach 8§ 62 obliegenden Pflicht oder im öffentlichen Interesse

geboten sind.

feit 8 94. Die Entschädigung ist nach dem Ablauf eines Monats
bas der Anzeige des Versicherungsfalls mit vier vom Hundert für

wei Jahr zu verzinsen, soweit nicht aus besonderen Gründen eine
eitergehende Zinspflicht besteht.

ei Ist der Schaden bis zum Ablauf eines Monats seit der An—

*7 des Versicherungsfalls noch nicht vollständig festgestellt, so kann
ga Versicherungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforderung die
ahlung des Betrags verlangen, den der Versicherer nach Lage
r Sache mindestens zu zahlen hat.

sola Der Lauf der in den Abs. 1,2 bezeichneten Fristen ist gehemmt,

8 infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers die
tsetzung des Schadens nicht erfolgen kann.

si then 95. Der Versicherer haftet nach dem Eintritt eines Ver—
utnasfaus für den durch einen späteren Versicherungsfall ver—
run ten Schaden nur bis zur Höhe des Restbetrags der Versiche-

urk summe. Für die künftigen Versicherungsperioden gebührt ihm
ein verhältnismäßiger Teil der Prämie.

bere §96. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls ist jeder Teil
chtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen.
Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem
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Abschlusse der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. Der

Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten.
Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als

den Schluß der laufenden Versicherungsperiode kündigen.
Kündigt der Versicherungsnehmer, so gebührt dem Versicherer

gleichwohl die Prämie für die laufende Versicherungsperiode. Kündig!
der Versicherer, so gilt das Gleiche in Ansehung desjenigen Teiles

der Prämie, welcher auf den dem Schaden entsprechenden Betrag
der Versicherungssumme entfällt; von der auf den Restbetrag der

Versicherungssumme entfallenden Prämie gebührt dem Versicherer
nur der Teil, welcher der abgelaufenen Versicherungszeit entspricht.

8 97. Ist der Versicherer nach den Versicherungsbestimmungen
nur verpflichtet, die Entschädigungssumme zur Wiederherstellung de

versicherten Gebäudes zu zahlen, so kann der Versicherungsnehmer
die Zahlung erst verlangen, wenn die bestimmungsmäßige Verwen—

dung des Geldes gesichert ist.
8 98. Im Falle des 8 97 kann die Forderung des Versiche-

rungsnehmers auf die Entschädigungssumme vor der Wiederherstei-
lung des Gebäudes nur an den Erwerber des Grundstücks oder am

solche Gläubiger des Versicherungsnehmers übertragen werden, welche
Arbeiten oder Lieferungen zur Wiederherstellung des Gebäudes über

nommen oder bewirkt haben. Eine Übertragung an Gläubiger des

Versicherungsnehmers, die bare Vorschüsse zur Wiederherstellung ge
geben haben, ist wirksam, wenn die Verwendung der Vorschüsse zur

Wiederherstellung erfolgt. ,

§99.JmFalledesHNistcineZahlung,welcheohUE »wer
Sicherung der bestimmungsmäßigen Verwendung des Geldes geleiste

wird, dem Hypothekengläubiger gegenüber nur wirksam, wenn#
der Versicherer oder der Versicherungsnehmer angezeigt hat, da

ohne Sicherung geleistet werden soll, und seit dem Empfange der

Anzeige ein Monat verstrichen ist.
Soweit die Entschädigungssumme nicht zu einer den Versiche

rungsbestimmungen entsprechenden Wiederherstellung verwendet wer-
den soll, kann der Versicherer mit Wirkung gegen den Hypothelen
gläubiger erst zahlen, wenn er oder der Versicherungsnehmer di

Absicht, von der bestimmungsmäßigen Verwendung abzuweichen,
Hypothekengläubiger angezeigt hat und seit dem Empfange der

zeige ein Monat verstrichen ist.
Die Vorschriften des § 1128 Abs. 1 Satz 2, 3 des Bürger

lichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwendung. —

1 B6B F 1128 Abs. 1 Satz 2, 3. Der Hypothekengläubiger kann és•
zum Ablaufe der Frist dem Versicherer gegenüber der Zahlung widersprecher“

e

An-
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8 100. Hat im Falle der Gebäudeversicherung ein Hypo—
thekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so wirkt
eine Kündigung, ein Rücktritt oder eine sonstige Tatsache, welche
die Beendigung des Versicherungsverhältnisses zur Folge hat, gegen—
über dem Hypothekengläubiger erst mit dem Ablauf eines Monats,

nachdem die Beendigung und, sofern diese noch nicht eingetreten war,
der Zeitpunkt der Beendigung ihm durch den Versicherer mitgeteilt

orden oder in anderer Weise zu seiner Kenntnis gelangt ist. Dies
gilt jedoch nicht, wenn das Versicherungsverhältnis wegen nicht recht-
zeitiger Prämienzahlung gekündigt oder durch den Konkurs des Ver-
sicherers beendigt wird.
Aunf die Wirksamkeit einer Vereinbarung zwischen dem Ver-

sicherer und dem Versicherungsnehmer, durch welche die Versiche-

rungssumme oder der Umfang der Gefahr, für die der Versicherer
aftet, gemindert wird, finden diese Vorschriften entsprechende An—

wendung.
Eine sich aus dem § 51 Abs. 2 oder dem § 59 Abs. 3 ergebende

Nichtigkeit des Versicherungsvertrags kann gegenüber einem Hypo-

ekengläubiger, der seine Hypothek dem Versicherer angemeldet hat,
nicht geltend gemacht werden. Das Versicherungsverhältnis endigt
sedoch ihm gegenüber mit dem Ablauf eines Monats, nachdem die

Nichtigkeit ihm durch den Versicherer mitgeteilt worden oder in

anderer Weise zu seiner Kenntnis gelangt ist.

§ 101. Ist bei der Gebäudeversicherung der Versicherer wegen
des Verhaltens des Versicherungsnehmers von der Verpflichtung zur
deistung frei, so bleibt gleichwohl seine Verpflichtung gegenüber einem

hpothekengläubiger bestehen, ohne Unterschied, ob die Hypothek an-
gemeldet ist oder nicht. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherer nach

m Eintritte des Versicherungsfalls von dem Vertrage zurücktritt.

d Die Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 findet keine Anwendung, wenn

9e- Versicherer wegen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung von der
rpflichtung zur Leistung frei ist.

de 8 102. Soweit der Versicherer auf Grund der Vorschriften
tEr. 58 100, 101 den Hypothekengläubiger befriedigt, geht die Hypo-
- auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil eines

gleich- oder nachstehenden Hypothekengläubigers geltend gemacht wer-

*j*;v dem gegenüber die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung
estehen geblieben ist.

die Anzeige darf unterbleiben, wenn sie unthunlich ist; in diesem Falle wird
sumr onat von dem Zeitpunkt an berechnet, in welchem die Versicherungs—

mme fällig wird.

Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 55
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§ 103. Bei der Gebäudeversicherung hat der Versicherer dem
Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, unverzüglich
Mitteilung zu machen, wenn dem Versicherungsnehmer nach den

88 39, 91 für die Zahlung der Prämie eine Frist bestimmt wird. Das
Gleiche gilt, wenn das Versicherungsverhältnis nach dem Ablaufe

der Frist wegen unterbliebener Prämienzahlung gekündigt wird.
§ 104. Hat der Hypothekengläubiger seine Wohnung geändert,

die Anderung aber dem Versicherer nicht mitgeteilt, so genügt für eine
Mitteilung der in den 88 100, 103 bezeichneten Art die Ab-

sendung eines eingeschriebenen Briefes nach der letzten dem Ver-
sicherer bekannte Wohnung. Die Mitteilung wird in dem Zeit-

punkte wirksam, in welchem sie ohne die Wohnungsänderung bei
regelmäßiger Beförderung dem Hypothekengläubiger zugegangen sein
würde.

§ 105. Bei der Gebäudeversicherung darf der Versicherer, auch

wenn der Versicherungsnehmer widerspricht, die von einem Hypo-

thekengläubiger angebotene Prämienzahlung nicht ablehnen.
§ 106. Ist das Grundstück mit einer Reallast, Grundschuld

oder Rentenschuld belastet, so finden die Vorschriften der 88 99 bis

105 entsprechende Anwendung. "

§ 107. Die durch die Vorschriften der 88 100 bis 106 begrün-

deten Rechte können nicht zu Gunsten solcher Hypotheken, Grund-
schulden oder Rentenschulden geltend gemacht werden, die dem Ver-

sicherungsnehmer zustehen.

Dritter Titel.

Hagelversicherung.

§ 108. Bei der Hagelversicherung haftet der Versicherer für
den Schaden, der an den versicherten Bodenerzeugnissen durch die Ein-

wirkung des Hagelschlags entsteht.
§ 109. Bei der Hagelversicherung braucht die Frist, die nach

§5 Satz 1 dem Versicherungsnehmer für die Erhebung eines Wider-
spruchs gegen die Richtigkeit des Versicherungsscheins zu gewähren
ist, nur eine Woche zu betragen. ·

8 110. Der Pflicht zur Anzeige des Versicherungsfalls wird
genügt, wenn die Anzeige binnen vier Tagen nach dem Eintritte

des Versicherungsfalls erfolgt. Durch die Absendung der Anzeig
wird die Frist gewahrt.

Auf eine Vereinbarung, durch welche die Dauer oder die Be-

rechnung der Frist zum Nachteile des Versicherungsnehmers anders

bestimmt ist, kann sich der Versicherer nicht berufen.
§ 111. Bis zur Feststellung des Schadens darf der Versiche-
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rungsnehmer an den von dem Hagelschlage betroffenen Bodenerzeug—
nissen ohne Einwilligung des Versicherers nur solche Änderungen

vornehmen, welche nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirt—
schaft nicht aufgeschoben werden können.

8112. Tritt nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls in
derselben Versicherungsperiode ein neuer Versicherungsfall ein, so
haftet der Versicherer für den dadurch verursachten Schaden nur bis

zur Höhe des Restbetrags der Versicherungssumme.

§ 113. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls ist jeder
Teil berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen, der Ver-

icherer nur für den Schluß der Versicherungsperiode, in welcher der

Lersicherungsfall eingetreten ist, der Versicherungsnehmer spätestens
ur diesen Zeitpunkt. Kündigt der Versicherungsnehmer für einen
rüheren Zeitpunkt, so gebührt dem Versicherer gleichwohl die Prämie
ur die laufende Versicherungsperiode.

§ 114. Im Falle der Veräußerung oder der Zwangsversteige-

rung der versicherten Bodenerzeugnisse kann der Versicherer dem

Trwerber das Versicherungsverhältnuis nur für den Schluß der Ver-

Icherungsperiode kündigen, in welcher er von dem Eigentumsübergange

enntnis erlangt; die im § 70 Abs. 1 vorgesehenen Beschränkungen
es Kündigungsrechts finden keine Anwendung.

Wird der Eigentumsübergang dem Versicherer nicht rechtzeitig

angezeigt, so ist der Versicherer, wenn der Versicherungsfall nach
am Schlusse der Versicherungsperiode eintritt, in welcher ihm die

Drdzeige hätte zugehen müssen, von der Verpflichtung zur Leistung

vel Die Verpflichtung bleibt jedoch bestehen, wenn der Versicherer
on dem Eigentumswechsel so früh Kenntnis erlangt hat, daß er

zum Schlusse der Versicherungsperiode kündigen konnte.

Auf eine Vereinbarung, durch welche von diesen Vorschriften

sum Nachteile des Erwerbers abgewichen wird, kann sich der Ver-
cherer nicht berufen.
p § 115. Erwirbt jemand auf Grund eines Nießbrauchs, eines
achtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses die Berechtigung,

ein bersicherten Bodenerzeugnisse zu beziehen, so finden die im Falle

zelte Veräußerung oder Zwangsversteigerung der Bodenerzeugnisse
tenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

Vierter Titel.

Viehversicherung.

Sch 8 116. Bei der Viehversicherung haftet der Versicherer für den
der aden, der durch den Tod des versicherten Tieres entsteht. Wird

Tod durch eine Krankheit oder einen Unfall herbeigeführt, so
55
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gilt als Betrag des Schadens der Wert, den das Tier unmittelbar

vor Eintritt der Erkrankung oder des Unfalls gehabt hat.

Die Versicherung kann auch für den Schaden genommen werden,

der durch eine Krankheit oder einen Unfall entsteht, ohne daß der
Tod des Tieres eintritt.

§ 117. Die Versicherung umfaßt nicht:
1. den infolge einer Seuche oder Krankheit entstehenden Schaden,

soweit dem Versicherungsnehmer nach gesetzlicher Vorschrift ein
Anspruch auf eine Entschädigung aus öffentlichen Mitteln zu-
steht oder zustehen würde, wenn der Anspruch nicht durch eine

Zuwiderhandlung gegen seuchenpolizeiliche Vorschriften verwirkt
worden wäre; "

2. den Schaden, welcher durch Maßregeln verursacht wird, die
im Kriege oder nach der Erklärung des Kriegszustandes von

einem militärischen Befehlshaber angeordnet worden sind.
§ 118. Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ge-

währleistung wegen eines Mangels des versicherten Tieres gegen
einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über,

soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der
Übergang kann nicht zum Nachteile des Versicherungsnehmers geltend
gemacht werden. Geht ein Anspruch auf Gewährleistung durch Ver-
schulden des Versicherungsnehmers verloren, so wird der Versicherer
von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch Er-

satz hätte erlangen können.
§ 119. Der Versicherer haftet nach dem Eintritt eines Ver-

sicherungsfalls für den durch einen späteren Versicherungsfall ver-
ursachten Schaden nur bis zur Höhe des Restbetrags der Versicherungs-

summe. Für die künftigen Versicherungsperioden gebührt ihm nur
ein verhältnismäßiger Teil der Prämie. »

§ 120. Der Versicherer ist befugt, jederzeit auf seine Kosten eine
Besichtigung und Untersuchung der versicherten Tiere vorzunehmen-

§ 121. Außer dem Tode ist auch jede erhebliche Erkrankung
sowie jeder erhebliche Unfall eines versicherten Tieres dem Ver-

sicherer unverzüglich anzuzeigen. Auf die Anzeige der Erkrankung
oder des Unfalls finden, auch wenn die Versicherung nur gegen den
Schaden genommen ist, der durch den Tod des Tieres entsteht, die

für die Anzeige des Versicherungsfalls geltenden Vorschriften ent-

sprechende Anwendung.
§ 122. Erkrankt das versicherte Tier oder erleidet es einen

Unfall, so hat der Versicherungsnehmer, sofern nicht die Erkrankung
oder der Unfall unerheblich ist, unverzüglich einen Tierarzt oder,

wenn dies untunlich ist, einen Sachkundigen zuzuziehen.
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§ 123. Die Kosten der Fütterung und der Pflege sowie die
Kosten der tierärztlichen Untersuchung und Behandlung gehören nicht
zu den nach § 63 von dem Versicherer zu erstattenden Aufwendungen.

Die Kosten der ersten tierärztlichen Untersuchung bei Erkran-
kung eines versicherten Tieres haben der Versicherungsnehmer und

er Versicherer zu gleichen Teilen zu tragen.

§ 124. Die Verzinsung der Entschädigungsforderung sowie das
Recht des Versicherungsnehmers auf eine Abschlagszahlung bestimmt

sich nach § 94.

§ 125. Hat der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder aus grober
Fahrlässigkeit das Tier schwer mißhandelt oder schwer vernachlässigt,
v ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es

sei denn, daß der Schaden nicht durch die Mißhandlung oder die

Vernachlässigung entstanden ist. Als schwere Vernachlässigung gilt
* insbesondere, wenn bei einer Erkrankung oder einem Unfalle

lte Zuziehung eines Tierarztes oder eines Sachkundigen der Vor-
schrift des § 122 zuwider unterlassen worden ist.

 § 126. Der Versicherungsnehmer darf eine Nottötung nur mit
Einwilligung des Versicherers vornehmen, es sei denn, daß die Er-

lärung des Versicherers nicht abgewartet werden kann. Ist durch
das Gutachten des Tierarztes oder, falls die Zuziehung eines Tier-

arztes untunlich ist, zweier Sachkundigen vor der Tötung fest-
gestellt, daß die Tötung notwendig ist und die Erklärung des Ver-
licherers nicht abgewartet werden kann, so muß der Versicherer die
Geststellung gegen sich gelten lassen.
 JItt der Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 zuwider eine Nottötung
erfolgt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 127. Endigt das Versicherungsverhältnis, nachdem das ver-
sicherte Tier erkrankt ist oder einen Unfall erlitten hat, so hat die

Kendigung auf die Haftung des Versicherers keinen Einfluß, wenn
le Erkrankung oder der Unfall den Tod binnen zwei Wochen nach

er Beendigung herbeiführt.

A 8 128. Wird ein versichertes Tier veräußert, so endigt in
nsehung dieses Tieres das Versicherungsverhältnis; dem Versicherer

zebührt gleichwohl die Prämie, jedoch nicht über die laufende Ver—
icherungsperiode hinaus. Tritt vor dem Schlusse der laufenden

ersicherungsperiode oder binnen zwei Wochen nach der Veräußerung
„olge eines Hauptmangels der Tod des Tieres ein, so bleibt der

errsicherer dem Versicherungsnehmer insoweit haftbar, als dieser
m Erwerber kraft Gesetzes zur Gewährleistung verpflichtet ist.

Geht das Eigentum an dem Inventar eines Grundstücks mit
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dem Eigentum oder dem Besitze des Grundstücks auf einen anderen

über, so behält es in Ansehung der zum Inventar gehörenden Tiere

bei den Vorschriften der §§ 69 bis 73 sein Bewenden.

Fünfter Titel.

Transportversicherung.

§ 129. Bei der Versicherung von Gütern gegen die Gefahren

der Beförderung zu Lande oder auf Binnengewässern trägt der Ver-
sicherer alle Gefahren, denen die Güter während der Dauer der

Versicherung ausgesetzt sind.

Bei der Versicherung eines Schiffes gegen die Gefahren der
Binnenschiffahrt trägt der Versicherer alle Gefahren, denen das Schiff

während der Dauer der Versicherung ausgesetzt ist. Der Versicherer
haftet auch für den Schaden, den der Versicherungsnehmer infolge
eines Zusammenstoßes von Schiffen dadurch erleidet, daß er den

einem Dritten zugefügten Schaden zu ersetzen hat.

§ 130. Der Versicherer haftet nicht für einen Schaden, der
von dem Versicherungsnehmer vorsätzlich oder fahrlässig verursacht
wird. Er hat jedoch den von dem Versicherungsnehmer durch eine

fehlerhafte Führung des Schiffes verursachten Schaden zu ersetzen,
es sei denn, daß dem Versicherungsnehmer eine bösliche Handlungs-
weise zur Last fällt.

§ 131. Bei der Versicherung von Gütern haftet der Versicherer

nicht für einen Schaden, der von dem Absender oder dem Empfänger

in dieser Eigenschaft vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wird.
Das Gleiche gilt von einem Schaden, der durch die natürliche

Beschaffenheit der Güter, namentlich durch inneren Verderb, Schwin-
den, gewöhnliche Leckage, sowie durch mangelhafte Verpackung der
Güter oder durch Ratten oder Mäuse verursacht wird; ist jedoch
die Reise durch einen Unfall, für den der Versicherer haftet, unge-
wöhnlich verzögert worden, so fällt der Schaden dem Versicherer
insoweit zur Last, als er infolge der Verzögerung eingetreten ist.

§ 132. Bei der Versicherung eines Schiffes haftet der Ver-
sicherer nicht für einen Schaden, der daraus entsteht, daß das Schiff
in einem nicht fahrtüchtigen Zustand oder nicht gehörig ausgerüstet
oder bemannt die Reise antritt.

Das Gleiche gilt von einem Schaden, der nur eine Folge der

Abnutzung des Schiffes im gewöhnlichen Gebrauch ist oder nur durch
Alter, Fäulnis oder Wurmfraß verursacht wird.

8 133. Die Versicherung gegen die Gefahren der Binnenschiff-
fahrt umfaßt die Beiträge zur großen Haverei. Sind ausschließlich
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Güter des Schiffseigners verladen, so umfaßt die Versicherung auch
die Aufopferungen, welche zur großen Haverei gehören würden, wenn
das Eigentum an den Gütern einem anderen zustände.

Diie Vorschriften der 88 835 bis 839 des Handelsgesetzbuchs
finden entsprechende Anwendung. Eine vom Schiffer aufgestellte
Dispache ist für den Versicherer nur verbindlich, wenn er der Auf-

stellung durch den Schiffer zugestimmt hat.

§ 134. Die Versicherung von Gütern erstreckt sich auf die

ganze Dauer der versicherten Reise.
Die Versicherung beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem die

Güter von dem Frachtführer zur Beförderung oder, wenn die Be-

orderung nicht sofort erfolgen kann, zur einstweiligen Verwahrung
angenommen werden. Sie endigt mit dem Zeitpunkt, in welchem
dle Güter dem Empfänger am Ablieferungsort abgeliefert oder, wenn
sich ein Ablieferungshindernis ergibt, rechtmäßig hinterlegt oder ver-
auft werden.

 § 135. Unter die Versicherung gegen die Gefahren der Be-

förderung von Gütern auf Eisenbahnen fällt auch die Beförderung
zur Eisenbahn sowie die Beförderung von der Eisenbahn an den

Smpfänger, wenn sie durch die Eisenbahnverwaltung oder unter

ihrer Verantwortlichkeit erfolgt.
 8§ 136. Sind Güter gegen die Gefahren der Beförderung auf

Binnengewässern versichert, so trägt der Versicherer die Gefahr der

enutzung von Leichterfahrzeugen bei der Verladung oder der Aus-

ladung, wenn die Benutzung ortsüblich ist.

 8§ 137. Werden die versicherten Güter in anderer Art als
mit dem Schiffe befördert, mit welchem sie nach dem Versicherungs-
vertrage befördert werden sollen, so haftet der Versicherer nicht.

Werden jedoch die Güter nach dem Beginne der Versicherung
insolge eines Unfalls, für den der Versicherer haftet, mit einem
anderen als dem im Versicherungsvertrage bestimmten Schiffe oder

zu Lande befördert, so fällt die Beförderung unter die Versicherung.

as Gleiche gilt, wenn nach dem Beginne der Versicherung ohne
Ustimmung des Versicherungsnehmers die Beförderung geändert oder

die Reise des Schiffes aufgegeben wird.
Die Versicherung umfaßt in den Fällen des Abs. 2 die Kosten

Umladung und der einstweiligen Lagerung sowie die Mehrkosten
er Weiterbeförderung.

— 8 138. Die Versicherung eines Schiffes beginnt, wenn sie für
ener Reise genommen ist, mit dem Zeitpunkt, in welchem mit der

innahme der Ladung angefangen wird, oder, wenn keine Ladung

der
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einzunehmen ist, mit der Abfahrt. Sie endigt mit dem Zeitpunkt,
in welchem die Löschung der Ladung am Bestimmungsorte beendigt

ist, oder, wenn keine Ladung zu löschen ist, mit der Ankunft am

Bestimmungsorte. Wird die Löschung von dem Versicherungsnehmer
ungebührlich verzögert, so endigt die Versicherung mit dem Zeitpunkt,

in welchem die Löschung beendigt sein würde, falls die Verzögerung

nicht stattgefunden hätte.
Wird vor der Beendigung der Löschung für eine neue Reise

Ladung eingenommen, so endigt die Versicherung mit dem Zeitpunkt,
in welchem mit der Einnahme angefangen wird.

Wird nach dem Beginne der Versicherung die versicherte Reise

aufgegeben, so tritt in Ansehung der Beendigung der Versicherung
der Ort, wo die Reise aufhört, an die Stelle des Bestimmungsorts.

§ 139. Ist ein auf Zeit versichertes Schiff bei dem Ablaufe
der vereinbarten Versicherungszeit unterwegs, so gilt das Versiche-

rungsverhältnis als verlängert bis zur Ankunft des Schiffes am

nächsten Bestimmungsort und, falls an diesem gelöscht wird, bis zu dem

nach § 138 für die Beendigung der Versicherung maßgebenden Zeit-
punkte. Der Versicherungsnehmer kann die Verlängerung, solange
das Schiff noch nicht unterwegs ist, durch eine gegenüber dem Ver-

sicherer abzugebende Erklärung ausschließen.
§ 140. Als Versicherungswert der Güter gilt der gemeine

Handelswert und in dessen Ermangelung der gemeine Wert, den
die Güter am Orte der Absendung in dem Zeitpunkte haben, welcher

nach den 88 134 bis 136 für den Beginn der Versicherung maß-

gebend ist, unter Hinzurechnung der Versicherungskosten sowie der-
jenigen Kosten, welche bis zur Annahme der Güter durch den Fracht-

führer entstehen. "

Der sich nach Abs. 1 ergebende Wert der Güter gilt auch bet

dem Eintritte des Versicherungsfalls als Versicherungswert.

Haben die Güter eine Beschädigung erlitten, so ist bei der Be-

rechnung des Schadens festzustellen, in welchem Verhältnisse der
Handelswert oder gemeine Wert, den die Güter im unbeschädigten
Zustand am Ablieferungsorte haben würden, zu dem Werte steht,

den sie dort im beschädigten Zustande haben; ein diesem Verhältnis
entsprechender Bruchteil des Versicherungswerts gilt als Betrag des

Schadens.

§ 141. Als Versicherungswert des Schiffes gilt der Wert, den
das Schiff bei dem Beginne der Versicherung hat. Dieser Wert gilt

auch bei dem Eintritte des Versicherungsfalls als Versicherungswert.

Bei einer Beschädigung des Schiffes gelten, falls das Schiff aus-
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besserungsfähig ist, die nach den §§ 709, 710 des Handelsgesetz-
buchs zu berechnenden Ausbesserungskosten als Betrag des Schadens.

 § 142. Bei der Versicherung von Gütern ist der Versicherer

nicht berechtigt, das Versicherungsverhältnis wegen einer unabhängig
von dem Willen des Versicherungsnehmers eingetretenen Erhöhung
der Gefahr oder wegen einer Veräußerung der versicherten Güter

du kündigen. Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, eine
solche Gefahrerhöhung oder eine Veräußerung dem Versicherer an—

zuzeigen.

§ 143. Wird bei der Versicherung eines Schiffes das Versiche-
kungsverhältnis, während das Schiff unterwegs ist, von dem Ver-
icherer wegen einer unabhängig von dem Willen des Versicherungs—

nehmers eingetretenen Erhöhung der Gefahr oder wegen Veräußerung
es Schiffes gekündigt, so wirkt die Kündigung nicht vor der Be—

endigung der Reise. Tritt während des bezeichneten Zeitraums ein
Oersicherungsfall ein, so wird die Verpflichtung des Versicherers zur

Elstung nicht dadurch berührt, daß die Anzeige der Gefahrerhöhung
"der der Veräußerung unterblieben ist.

Jcst die Verpflichtung zur Anzeige schon vor dem Beginne der
Reise verletzt, so finden die Vorschriften des Abs. 1 nur Anwendung,

enn die Gefahrerhöhung oder die Veräußerung dem Versicherer
vor dem Beginne der Reise bekannt geworden ist.

Bei einer Zwangsversteigerung des versicherten Schiffes finden
w Vorschriften über die Veräußerung entsprechende Anwendung.

66. 144. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß
s.zzur Abwendung oder Minderung des Schadens macht, fallen,
woeit der Versicherungsnehmer sie für geboten halten durfte, dem

übrssicherer ohne Rücksicht darauf zur Last, ob sie zusammen mit der
eigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.

Er Sind Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung oder zur
unnittelung und Feststellung eines Schadens oder zur Wiederherstel-

Saar oder Ausbesserung der durch einen Versicherungsfall beschädigten
ein )je gemacht oder Beiträge zur großen Haverei geleistet oder ist

 uu- persönliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers zur Ent-
den ung solcher Beiträge entstanden, so haftet der Versicherer für

wir Schaden, der durch einen späteren Versicherungsfall verursacht
wend ohne Rücksicht auf die ihm zur Last fallenden früheren Auf-

ungen und Beiträge.

run 8 145. Der Versicherer ist nach dem Eintritt eines Versiche—
d 95falls berechtigt, sich durch Zahlung der Versicherungssumme

allen weiteren Verbindlichkeiten zu befreien. Der Versicherer
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bleibt jedoch zum Ersatze der Kosten verpflichtet, welche zur Ab-

wendung oder Minderung des Schadens oder zur Wiederherstellung
oder Ausbesserung der versicherten Sache verwendet worden sind,

bevor seine Erklärung, daß er sich durch Zahlung der Versicherungs-

summe befreien wolle, dem Versicherungsnehmer zugegangen ist.

§ 146. Bei der Versicherung gegen die Gefahren der Binnen-
schiffahrt hat der Versicherungsnehmer jeden Unfall, der das Schiff
oder die Ladung trifft, auch wenn dadurch ein Entschädigungsanspruch

für ihn nicht begründet wird, dem Versicherer unverzüglich anzu-
zeigen, sofern der Unfall für die von dem Versicherer zu tragende

Gefahr von Erheblichkeit ist.

8 147. Ist die Versicherung für eine Reise genommen, die teils

zur See, teils auf Binnengewässern oder zu Lande ausgeführt wird,

so finden auf die Versicherung, auch soweit sie die Reise auf Binnen-
gewässern oder zu Lande betrifft, die Vorschriften des Handelsgesetz-
buchs über die Seeversicherung entsprechende Anwendung. Unbe-
rührt bleiben die Vorschriften des § 133 Abs. 2 Satz 2, des 8 134

Abs. 2 und des 8§ 135 über die Dispache des Schiffers, über

den Beginn und das Ende der Versicherung sowie über die Haftung

des Versicherers für die Beförderung zu und von der Eisenbahn-

§ 148. Die Vorschrift des § 67 Abs. 1 Satz 2 findet auf

die Transportversicherung keine Anwendung.

Sechster Titel.

Haftpflichtversicherung.

§ 149. Bei der Haftpflichtversicherung ist der Versicherer ver-
pflichtet, dem Versicherungsnehmer die Leistung zu ersetzen, die dieset
auf Grund seiner Verantwortlichkeit für eine während der Versiche-
rungszeit eintretende Tatsache an einen Dritten zu bewirken hat.

§ 150. Die Versicherung umfaßt die gerichtlichen und außer
gerichtlichen Kosten, die durch die Vertcidigung gegen den von einem

Dritten geltend gemachten Anspruch entstehen, soweit die Aufwel

dung der Kosten den Umständen nach geboten ist. Dies gilt aul!
dann, wenn sich der Anspruch als unbegründet erweist. Der Vel-

sicherer hat die Kosten auf Verlangen des Versicherungsnehmer=

vorzuschießen.
Ist eine Versicherungssumme bestimmt, so hat der Versicherer

Kosten, die in einem auf seine Veranlassung geführten Rechtsstrei

entstehen, auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit derübrigen
Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Das Gleiche 9
von Zinsen, die der Versicherungsnehmer infolge einer vom Vel-
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sicherer veranlaßten Verzögerung der Befriedigung des Dritten diesem
ön entrichten hat.

Ist dem Versicherungsnehmer nachgelassen, die Vollstreckung einer
gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung
abzuwenden, so hat auf sein Verlangen der Versicherer die Sicher-
heitsleistung oder Hinterlegung zu bewirken. Diese Verpflichtung

esteht nicht über den Betrag der Versicherungssumme hinaus; haftet
er Versicherer nach Abs. 2 für einen höheren Betrag, so tritt der

ersicherungssumme der Mehrbetrag hinzu. Der Versicherer ist von
er Verpflichtung frei, wenn er den Anspruch des Dritten dem Ver-

icherungsnehmer gegenüber als begründet anerkennt.

 8§ 151. Ist die Versicherung für die Haftpflicht aus einem ge-
schäftlichen Betriebe des Versicherungsnehmers genommen, so er-

treckt sie sich auf die Haftpflicht der Vertreter des Versicherungs—

nehmers sowie auf die Haftpflicht solcher Personen, welche er zur
deitung oder Beaufsichtigung des Betriebs oder eines Teiles des

etriebs angestellt hat. Die Versicherung gilt insoweit als für
remde Rechnung genommen.

Wird im Falle des Abs. 1 das Unternehmen an einen Dritten

ußert oder auf Grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags
dder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen,

o tritt an Stelle des Versicherungsnehmers der Dritte in die während

er Dauer seiner Berechtigung sich aus dem Versicherungsverhältnis

cgebenden Rechte und Pflichten ein. Die Vorschriften des § 69
bs. 2, 3 und der 88 70, 71 finden entsprechende Anwendung.

n § 152. Der Versicherer haftet nicht, wenn der Versicherungs-
ehmer vorsätzlich den Eintritt der Tatsache, für die er dem Dritten

erantwortlich ist, widerrechtlich herbeigeführt hat.
» 8 153. Der Pflicht zur Anzeige des Versicherungsfalls wird

genügt, wenn die Anzeige innerhalb einer Woche erfolgt; die Frist
eginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Dritte seinen Anspruch

wegenüber dem Versicherungsnehmer geltend macht. Durch die Ab-
rudung der Anzeige wird die Frist gewahrt. Wird der Versiche-
gelihsnehmer zu einer gerichtlichen Verhandlung über den Anspruch
undden. so hat er, wenngleich die Frist noch läuft, die Anzeige

erzüglich nach Empfang der Ladung zu machen.

rech Auf eine Vereinbarung, durch welche die Dauer oder die Be—

besinung der Frist zum Nachteile des Versicherungsnehmers anders
immt ist, kann sich der Versicherer nicht berufen.

W § 154. Der Versicherer hat die Entschädigung binnen zwei
chen von dem Zeitpunkt an zu leisten, in welchem der Dritte von

verä

e
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dem Versicherungsnehmer befriedigt oder der Anspruch des Dritten

durch rechtskräftiges Urteil, durch Anerkenntnis oder Vergleich fest-
gestellt worden ist. Soweit gemäß 8§ 150 Kosten zu ersetzen sind, ist
die Entschädigung binnen zwei Wochen von der Mitteilung der Be-

rechnung an zu leisten.

Auf eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer von der

Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, wenn ohne seine Einwilligung
der Versicherungsnehmer den Dritten befriedigt oder dessen Anspruch

anerkennt, kann sich der Versicherer nicht berufen, falls nach den
Umständen der Versicherungsnehmer die Befriedigung oder die An-

erkennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern konnte.
§ 155. Ist der Versicherungsnehmer dem Dritten zur Ge-

währung einer Rente verpflichtet, so kann er, wenn die Versicherungs-

summe den Kapitalwert der Rente nicht erreicht, nur einen vet-

hältnismäßigen Teil der Rente verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer für die von ihm geschuldete Rente

dem Dritten kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten, so erstreckt sich die

Verpflichtung des Versicherers auf die Leistung der Sicherheit.

§ 156. Der Versicherer ist berechtigt, die dem Versicherungs-

nehmer gebührende Entschädigung, soweit der Versicherungsnehmer
dem Dritten zur Leistung verpflichtet ist, diesem zu entrichten. Vor
der Zahlung an den Dritten hat der Versicherer dem Versicherungs-

nehmer Mitteilung zu machen. Auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers ist der Versicherer verpflichtet, die Zahlung an den Dritten

zu bewirken.

§ 157. Ist über das Vermögen des Versicherungsnehmers der

Konkurs eröffnet, so kann der Dritte wegen des ihm gegen den Ver-

sicherungsnehmer zustehenden Anspruchs abgesonderte Befriedigung
aus der Entschädigungsforderung des Versicherungsnehmers verlangen-

§ 158. Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls der

Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber seine Verpflichtung
zur Leistung der Entschädigung anerkannt oder die Leistung der

fälligen Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt, das
Versicherungsverhältnis zu kündigen. Das Gleiche gilt, wenndet
Versicherer dem Versicherungsnehmer die Weisung erteilt, es über
den Anspruch des Dritten zum Rechtsstreite kommen zu lassen-

Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats seit der An-
erkennung der Entschädigungspflicht oder der Verweigerung der Ent-

schädigung oder seit der Rechtskraft des im Rechtsstreite mit dem

Dritten ergangenen Urteils zulässig. Der Versicherer hat eine
Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungs-
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nehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluß
der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

Kündigt der Versicherungsnehmer, so gebührt dem Versicherer
gleichwohl die Prämie für die laufende Versicherungsperiode. Kün-
digt der Versicherer, so gebührt ihm nur derjenige Teil der Prämie,

welcher der abgelaufenen Versicherungszeit entspricht.

Dritter Abschnitt. Lebensversicherung.

 § 159. Die Lebensversicherung kann auf die Person des Ver-

sicherungsnehmers oder eines anderen genommen werden.

Wird die Versicherung für den Fall des Todes eines anderen

genommen, so ist zur Gültigkeit des Vertrags die schriftliche Ein-
willigung des anderen erforderlich. Ist der andere geschäftsunfähig

oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt und steht die Vertretung

in den seine Person betreffenden Angelegenheiten dem Versicherungs-
nehmer zu, so kann dieser den anderen bei der Erteilung der Ein-

willigung nicht vertreten.
Nimmt der Vater oder die Mutter die Versicherung auf die

Person eines minderjährigen Kindes, so bedarf es der Einwilligung

es Kindes nur, wenn nach dem Vertrage der Versicherer auch bei
Eintritt des Todes vor der VollendT#ung des siebenten Lebensjahrs

zur Leistung verpflichtet sein soll und die für diesen Fall vereinbarte

deistung den Betrag der gewöhnlichen Beerdigungskosten übersteigt.
dat für solche Versicherungen die Aufsichtsbehörde einen bestimmten

döchstbetrag festgesetzt, so ist dieser an Stelle des Betrags der ge-

wöhnlichen Beerdigungskosten maßgebend.
§ 160. Durch die Vereinbarung, daß derjenige, auf dessen

Person eine Versicherung genommen werden soll, sich zuvor einer

arztlichen Untersuchung zu unterwerfen hat, wird ein Recht des
ersicherers, die Vornahme der Untersuchung zu verlangen, nicht

egründet.

als § 161. Wird die Versicherung auf die Person eines anderen

* des Versicherungsnehmers genommen, so kann vereinbart werden,
in Ansehung des Rechtes des Versicherers, wegen Verletzung der

en Persicherungsnehmer bei der Schließung des Vertrags obliegen-
und Anzeigepflicht von dem Vertrage zurückzutreten, die Kenntnis
"" das Verhalten des anderen der Kenntnis oder dem Verhalten

*. Versicherungsnehmers gleichstehen soll.

sich 8 162. Ist das Alter desjenigen, auf dessen Person die Ver—
unrun g genommen werden soll, unrichtig angegeben worden

infolge der unrichtigen Angabe die Prämie zu niedrig
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bestimmt, so mindert sich die Leistung des Versicherers nach dem
Verhältnis, in welchem die dem wirklichen Alter entsprechende Prämie
zu der vereinbarten Prämie steht. Das Recht, wegen Verletzung
der Anzeigepflicht von dem Vertrage zurückzutreten, steht dem Ver-

sicherer nur zu, wenn das wirkliche Alter außerhalb der Grenzen

liegt, welche durch den Geschäftsplan für den Abschluß von Verträgen

festgesetzt sind.
§ 163. Wegen einer Verletzung der dem Versicherungsnehmer

bei der Schließung des Vertrags obliegenden Anzeigepflicht kann der
Versicherer von dem Vertrage nicht mehr zurücktreten, wenn sei

der Schließung zehn Jahre verstrichen sind. Das Rücktrittsrecht
bleibt bestehen, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt worden ist.

§ 164. Als Erhöhung der Gefahr gilt nur eine solche Anderung

der Gefahrumstände, welche nach ausdrücklicher Vereinbarung als Ge-
fahrerhöhung angesehen werden soll; die Erklärung des Versicherungs-

nehmers bedarf der schriftlichen Form.
Eine Erhöhung der Gefahr kann der Versicherer nicht mehr

geltend machen, wenn seit der Erhöhung zehn Jahre verstrichen find.
Der Versicherer bleibt jedoch zur Geltendmachung befugt, wenn die

Pflicht, seine Einwilligung einzuholen oder ihm Anzeige zu machen,
arglistig verletzt worden ist.

§ 165. Sind laufende Prämien zu entrichten, so kann der Ver-

sicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis jederzeit für den Schlu
der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

Ist eine Kapitalversicherung für den Todesfall in der Art 96
nommen, daß der Eintritt der Verpflichtung des Versicherers zur

Zahlung des vereinbarten Kapitals gewiß ist, so steht das Kündigungs-
recht dem Versicherungsnehmer auch dann zu, wenn die Prämie in

einer einmaligen Zahlung besteht.
§ 166. Bei einer Kapitalversicherung ist im Zweifel anzu-

nehmen, daß dem Versicherungsnehmer die Befugnis vorbehalten ist,

ohne Zustimmung des Versicherers einen Dritten als Bezugsberech“
tigten zu bezeichnen sowie an die Stelle des so bezeichneten Drittem

einen anderen zu setzen. Die Befugnis des Versicherungsnehmers,
an die Stelle des bezugsberechtigten Dritten einen anderen zu setzen,

gilt im Zweifel auch dann als vorbehalten, wenn die Bezeichnung

des Dritten im Vertrag erfolgt ist.
§ 167. Soll bei einer Kapitalversicherung die Leistung des

Versicherers nach dem Tode des Versicherungsnehmers erfolgen und ist

die Zahlung an die Erben ohne nähere Bestimmung bedungen,

sind im Zweifel diejenigen, welche zur Zeit des Todes als Erben
berufen sind, nach dem Verhältnis ihrer Erbteile bezugsberechtigt.
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Eine Ausschlagung der Erbschaft hat auf die Berechtigung keinen

Einfluß.
 IIt der Fiskus als Erbe berufen, so steht ihm ein Bezugsrecht
im Sinne des Abs. 1 Satz 1 nicht zu.

§ 168. Wird bei einer Kapitalversicherung das Recht auf die
Leistung des Versicherers von dem bezugsberechtigten Dritten nicht

erworben, so steht es dem Versicherungsnehmer zu.

§ 169. Bei einer Versicherung für den Todesfall ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn derjenige, auf

essen Person die Versicherung genommen ist, Selbstmord begangen
hat. Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Tat

lin einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krank-
hafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist.

§ 170. Ist die Versicherung für den Fall des Todes eines
anderen als des Versicherungsnehmers genommen, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer

vorsätzlich durch eine widerrechtliche Handlung den Tod des anderen

herbeiführt.
Ist bei einer Versicherung für den Todesfall ein Dritter als

Bezugsberechtigter bezeichnet, so gilt die Bezeichnung als nicht er-

solgt, wenn der Dritte vorsätzlich durch eine widerrechtliche Handlung

den Tod desjenigen, auf dessen Person die Versicherung genommen
ist, herbeiführt.

 &amp;. 171. Eine Anzeige von dem Eintritte des Versicherungsfalls

it dem Versicherer nur zu machen, wenn der Tod als Versicherungsfall
estimmt ist. Der Anzeigepflicht wird genügt, wenn die Anzeige

Annen drei Tagen nach dem Eintritte des Versicherungsfalls er—
Uolgt: durch die Absendung der Anzeige wird die Frist gewahrt.
* Steht das Recht auf die Leistung einem anderen als dem Ver-

sicherungsnehmer zu, so liegt die Anzeigepflicht dem anderen ob;

0P Gleiche gilt von der Pflicht zur Auskunft und zur Beschaffung
on Belegen.

n *§ 172. Auf eine Vereinbarung, durch welche von den Vor-
Oriften der §§ 162 bis 165, 169 oder des l 171 Abs. 1 Satz 2

zum Nachteile des Versicherungsnehmers abgewichen wird, kann sich
ersicherer nicht berufen. Jedoch kann für die Kündigung, zu

I. ach § 165 der Versicherungsnehmer berechtigt ist, die schrift-
che Form bedungen werden.

best 8 173. Hat das Versicherungsverhältnis mindestens drei Jahre
anden und ist die Prämie für diesen Zeitraum bezahlt, so gelten
besonderen Vorschriften der 88 174 bis 176.

der

E
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§ 174. Der Versicherungsnehmer kann jederzeit für den Schluß

der laufenden Versicherungsperiode die Umwandlung der Versiche-

rung in eine prämienfreie Versicherung verlangen.
Wird die Umwandlung verlangt, so tritt mit dem bezeichneten

Zeitpunkt an die Stelle des vereinbarten Kapital= oder Rentenbetrags

der Betrag, der sich für das Alter desjenigen, auf dessen Person die

Versicherung genommen ist, als Leistung des Versicherers ergibt,
wenn die auf die Versicherung entfallende Prämienreserve als einmalige

Prämie angesehen wird.
Die Prämienreserve ist für den Schluß der laufenden Versiche-

rungsperiode zu berechnen. Prämienrückstände werden von dem Be-

trage der Prämienreserve abgesetzt.
Der Versicherer ist zu einem angemessenen Abzuge berechtigt. Ist

für den Abzug mit Genehmigung der Aussichtsbehörde in den
Versicherungsbedingungen ein bestimmter Betrag festgesetzt, so gilt
dieser als angemessen. 4n

§ 175. Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnts
nach § 39, so wandelt sich mit der Kündigung die Versicherung im
eine prämienfreie Versicherung um. Auf die Umwandlung finden

die Vorschriften des § 174 Abs. 2 bis 4 Anwendung.
Im Falle des § 39 Abs. 1 Satz 2 ist der Versicherer zu der

Leistung verpflichtet, die ihm obliegen würde, wenn sich mit dem
Eintritte des Versicherungsfalls die Versicherung in eine prämien-

freie Versicherung umgewandelt hätte. «

Die im § 39 vorgesehene Bestimmung einer Zahlungsfrist muß
einen Hinweis auf die eintretende Umwandlung der Versicherung
enthalten. «

§ 176. Wird eine Kapitalversicherung für den Todesfall, die in

der Art genommen ist, daß der Eintritt der Verpflichtung des Ver—

sicherers zur Zahlung des vereinbarten Kapitals gewiß ist, durch
Rücktritt oder Kündigung aufgehoben, so hat der Versicherer den Be-
trag der auf die Versicherung entfallenden Prämienreserve zu er-

statten.

Das Gleiche gilt bei einer Versicherung der im Abs. 1 be—
zeichneten Art auch dann, wenn nach dem Eintritte des Versicherungs“

falls der Versicherer von der Verpflichtung zur Zahlung des verein-

barten Kapitals frei ist. Im Falle des § 170 Abs. 1 ist jedo
der Versicherer zur Erstattung der Prämienreserve nicht verpflichtet.

Bei der Ermittelung des zu erstattenden Betrags ist die Prämien“
reserve für den Schluß der Versicherungsperiode zu berechnen, in

deren Laufe das Versicherungsverhältnis endigt.
Der Versicherer ist zu einem angemessenen Abzuge berechtigt.
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Ist für den Abzug mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in den

Versicherungsbedingungen ein bestimmter Betrag festgesetzt, so gilt
dieser als angemessen.

§ 177. Ist bei einer Versicherung der im § 176 Abs. 1 be-

zeichneten Art eine einmalige Prämie entrichtet, so gelten die Vor-
schriften des § 176 auch dann, wenn das Versicherungsverhältnis

noch nicht drei Jahre bestanden hat.

§ 178. Auf eine Vereinbarung, durch welche von den Vor-
schriften der §§ 173 bis 177 zum Nachteile des Versicherungsnehmers

abgewichen wird, kann sich der Versicherer nicht berufen. In den

Jersicherungsbedingungen kann jedoch mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde eine andere als die in den §§ 174, 175 vorgesehene Art

er Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung sowie eine andere
als die im § 176 vorgesehene Berechnung des zu erstattenden Be-

trags bestimmt werden.

Vierter Abschnitt. Unfallversicherung.

§ 179. Die Unfallversicherung kann gegen Unfälle, die dem
Versicherungsnehmer, oder gegen Unfälle, die einem anderen zustoßen,

genommen werden.

Eine Versicherung gegen Unfälle, die einem anderen zustoßen,
gilt im Zweifel als für Rechnung des anderen genommen. Die

Vorschriften der §§ 75 bis 79 finden entsprechende Anwendung.

Wird eine Versicherung gegen Unfälle, die einem anderen zu-
soßen, von dem Versicherungsnehmer für eigene Rechnung genommen,
v ist zur Gültigkeit des Vertrags die schriftliche Einwilligung des

anderen erforderlich. Ist der andere geschäftsunfähig oder in der

eschäftsfähigkeit beschränkt und steht die Vertretung in den seine
erson betreffenden Angelegenheiten dem Versicherungsnehmer zu, so

ann dieser den anderen bei der Erteilung der Einwilligung nicht
ertreten.

d Im Falle des Abs. 3 kann vereinbart werden, daß in Ansehung
es Rechtes des Versicherers, wegen Verletzung der dem Versicherungs-

nehmer bei der Schließung des Vertrags obliegenden Anzeigepflicht

den dem Vertrage zurückzutreten, die Kenntnis und das Verhalten
1n anderen der Kenntnis oder dem Verhalten des Versicherungs-

ehmers gleichstehen soll.

K § 180. Ist als Leistung des Versicherers die Zahlung eines
apitals vereinbart, so gelten die Vorschriften der 8§ 166 bis 168.

frei 8 181. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
rei, wenn der von dem Unfalle Betroffene den Unfall vorsätzlich

Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 56
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herbeigeführt hat. Das Gleiche gilt, wenn im Falle des 8 179
Abs. 3 der Versicherungsnehmer vorsätzlich durch eine widerrechtliche

Handlung den Unfall herbeigeführt hat. "

Ist ein Dritter als Bezugsberechtigter bezeichnet, so gilt die
Bezeichnung als nicht erfolgt, wenn der Dritte vorsätzlich durch eine

widerrechtliche Handlung den Unfall herbeiführt.
§ 182. Die Pflicht zur Anzeige des Versicherungsfalls liegt,

wenn das Recht auf die Leistung einem bezugsberechtigten Dritten
zusteht, diesem ob; das Gleiche gilt von der Pflicht zur Auskunst

und zur Beschaffung von Belegen. ·

§ 183. Der Versicherungsnehmer hat für die Abwendung und

Minderung der Folgen des Unfalls nach Möglichkeit zu sorgen und
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen, soweit ihm nich

etwas unbilliges zugemutet wird. Auf eine Vereinbarung, durch
welche von dieser Vorschrift zum Nachteile des Versicherungsnehmer"

abgewichen wird, kann sich der Versicherer nicht berufen.

§ 184. Sollen nach dem Vertrag einzelne Voraussetzungen
des Anspruchs aus der Versicherung oder das Maß der durch den

Unfall herbeigeführten Einbuße an Erwerbsfähigkeit durch Sachver-
ständige festgestellt werden, so ist die getroffene Feststellung nicht
verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich
abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem Falle durch urteil
Das Gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht

treffen können oder wollen oder sie verzögern. "

Sind nach dem Vertrage die Sachverständigen durch das Gericht

zu ernennen, so finden auf die Ernennung die Vorschriften des § 5

Abs. 2 entsprechende Anwendung.
Eine Vereinbarung, durch welche von der Vorschrift des Abs. 1

Satz 1 abgewichen wird, ist nichtig.
§ 185. Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten,

welche durch die Ermittelung und Feststellung des Unfalls sowie
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers entstehen, insoweit
zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach geboten war.

Fünfter Abschnitt. Schlußvorschriften.

§ 186. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf die See-

versicherung und auf die Rückversicherung keine Anwendung.
§ 187. Die in diesem Gesetze vorgesehenen Beschränkungen der

Vertragsfreiheit bleiben bei der Transportversicherung von Gütern,

bei der Kreditversicherung, der Versicherung gegen Kursverluste un

der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit außer Anwendung.
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Das Gleiche gilt von einer Schadensversicherung, die in der

eise genommen wird, daß die versicherten Interessen bei der Schlie—
ßung des Vertrags nur der Gattung nach bezeichnet und erst nach

ihrer Entstehung dem Versicherer einzeln aufgegeben werden (laufende

Versicherung).
§ 188. Durch Kaiserliche Verordnung kann mit Zustimmung

des Bundesrats bestimmt werden, daß bei den im zweiten, dritten

und vierten Abschnitte nicht besonders geregelten Versicherungszweigen,
auch soweit sie nicht unter den § 187 fallen, sowie bei der Ver-
sicherung von Schiffen gegen die Gefahren der Binnenschiffahrt die

vin diesem Gesetze vorgesehenen Beschränkungen der Vertragsfreiheit
ganz oder zum Teil außer Anwendung bleiben.

§ 189. Die Vorschriften der 88 38, 39, 42 über die nicht
rechtzeitige Zahlung einer Prämie und die Vorschriften der 88 173

is 178 über die Gewährung einer prämienfreien Versicherung und

le Erstattung der Prämienreserve finden, soweit mit Genehmigung

er Aufsichtsbehörde in den Versicherungsbedingungen abweichende

estimmungen getroffen sind, keine Anwendung:

I. auf Versicherungen, die bei einem Vereine genommen werden,

der als kleinerer Verein im Sinne des § 53 des Gesetzes über

die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901

(Reichs-Gesetzbl. S. 139)1 anerkannt ist;

2. auf die Sterbegeldversicherung, die Volksversicherung sowie auf
sonstige Arten der Lebensversicherung mit kleineren Beträgen.

Sind für Versicherungen mit kleineren Beträgen im Sinne des
#Abs. 1 Nr. 2 mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde abweichende

estimmungen getroffen, so kann deren Gültigkeit nicht unter Be-
rufung darauf angefochten werden, daß es sich nicht um Versicherungen
mit kleineren Beträgen handle.

d 8 190. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwen—
ung auf Versicherungsverhältnisse, die bei den auf Grund des Ge—

Ebes über die eingeschriebenen Hilfskassen (Reichs-Gesetzbl. 1876
126, 1884 S. 54) errichteten Kassen oder bei den auf Grund

Vir Gewerbeordnung von Innungen oder Innungsverbänden er-
achteten Unterstützungskassen begründet werden. Das Gleiche gilt

on Versicherungsverhältnissen, die bei Berufsgenossenschaften gemäß
 6 „23 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungs-

- vom 30. Juni 1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 335) begründet
rden.

— .

1 S. oben Anh. XVI, 1, S. 806.
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§ 191. Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften
über Versicherungsverhältnisse, die bei den im § 75 Abs. 4 des

Krankenversicherungsgesetzes bezeichneten auf Grund landesrechtlicher
Vorschriften errichteten Hilfskassen oder bei den auf Grund berg-
gesetzlicher Vorschriften errichteten Knappschaftskassen begründet
werden.

§ 192. Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über

Versicherungsverhältnisse, die bei einer nach Landesrecht errichteten
öffentlichen Anstalt unmittelbar kraft Gesetzes entstehen, sowie über
Versicherungen, die bei einer solchen Anstalt infolge eines gesetzlichen

Zwanges genommen werden.

Auf sonstige Versicherungen, die bei einer nach Landesrecht el-
richteten öffentlichen Anstalt genommen werden, finden die in diesem
Gesetze vorgesehenen Beschränkungen der Vertragsfreiheit sowie die

Vorschriften über die Versicherungsagenten keine Anwendung.
Wird eine Versicherungsunternehmung von dem Aussichtsamte

für Privatversicherung oder von der nach den §8 2, 3 des Gesetzes
über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 19

(Reichs-Gesetzbl. S. 139) zuständigen Landesbehörde als öffentliche
Anstalt im Sinne des § 119 des genannten Gesetzes anerkannt,

so gilt sie auch im Sinne dieses Gesetzes als öffentliche Anstalt.

§ 193. Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften,
nach welchen der Versicherer verpflichtet ist, die Entschädigungssumme
nur zur Wiederherstellung des versicherten Gegenstandes zu zahlen-

Die Landesgesetze können bestimmen, in welcher Weise im Falle

des 8 97 die Verwendung des Geldeszusichern ist.
§ 194. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch

Klage oder Widerklage ein Anspruch aus einem den Vorschriften

dieses Gesetzes unterliegenden Versicherungsverhältnisse geltend 9“
macht ist, wird die Verhandlung und Entscheidung letzter Instanz im
Sinne des § 8 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungs-

gesetze dem Reichsgerichte überwiesen.
.

1 EG z. G 8§8. Durch die Gesetzgebung eines Bundesstaates,
in welchem mehrere Oberlandesgerichte errichtet werden, kann die Verhandlung
und Entscheidung der zur Zuständigkeit des Reichsgericht gehörenden Revisionen
und Beschwerden in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten einem obersten Landes--

gerichte zugewiesen werden.
Diese Vorschrift findet jedoch auf bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, welche

zur Zuständigkeit des Reichs-Oberhandelsgerichts gehören oder durch besonder
Reichsgesetze dem Reichsgerichte zugewiesen werden, keine Anwendung.
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XVI 4.

Einführungsgesetz zu dem Gesetz über den Versicherungs-

vertrag.

Vom 30. Mai 1908. (R#Bl 365.)

Art. 1. Das Gesetz über den Versicherungsvertrag tritt an

einem durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundes-

rats festzusetzenden Tage, spätestens am 1. Januar 1910, in Kraft.

Art. 2. Die Vorschriften des Gesetzes über den Versicherungs-

bertrag und dieses Gesetz erlangen im Königreiche Bayern für das
Immobiliarversicherungswesen nur mit Zustimmung der Königlich

ayerischen Regierung Geltung. Die erfolgte Zustimmung wird
vom Reichskanzler im Reichs-Gesetzblatte bekannt gemacht.

Art. 3. Wird ein zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes über
den Versicherungsvertrag bestehendes Versicherungsverhältnis nicht
nach dem Inkrafttreten für den ersten Termin gekündigt, für den

beide Teile nach den bisherigen Gesetzen zur Kündigung berechtigt
und, so finden von diesem Termin an die Vorschriften des Gesetzes

über den Versicherungsvertrag Anwendung.

Art. 4. Auf ein zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes über

Versicherungsvertrag bestehendes Versicherungsverhältnis finden
deser Zeit an die folgenden Vorschriften des Gesetzes An-
ndung:
l. die Vorschriften des § 3 Abs. 2 bis 4 und des § 4 Abs. 2

über den Versicherungsschein und über das Recht des Versiche-

rungsnehmers, Abschriften der von ihm abgegebenen Erklärungen
zu verlangen;

2. die Vorschriften des 8 11 und des 8 12 Abs. 2 über die Fällig—

keit der Leistung des Versicherers und die Verwirkung eines

nicht rechtzeitig geltend gemachten Anspruchs sowie die Vorschrift
des § 12 Abs. 3, soweit sie sich auf die Verwirkung des An-

spruchs bezieht;
die Vorschriften des § 13 über den Konkurs des Versicherers;

die Vorschriften der §8 39, 91 über die nicht rechtzeitige Zahlung
einer nach dem Beginne der Versicherung zu entrichtenden Prämie

sowie die Vorschriften der §§ 40, 42, 189, soweit sie sich auf
die nicht rechtzeitige Zahlung einer solchen Prämie beziehen;
die Vorschriften über die Befugnisse der Versicherungsagenten;

die Vorschriften der §§ 64, 184 über die Mitwirkung von Sach-

verständigenbeiderFeststellungder Leistung des Versicherers;

den
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7. die Vorschriften des § 94 Abs. 2, 3 und des § 124 über die

Verpflichtung des Versicherers zu einer Abschlagszahlung;
8. die für Hypotheken und andere Rechte an Grundstücken geltenden

Vorschriften der §§ 99 bis 107;
9. die Vorschriften des § 183 über die Verpflichtung des Ver-

sicherungsnehmers, für die Abwendung und Minderung der

Folgen des Unfalls zu sorgen.

Art. 5. Die Rechte, welche einem Hypothekengläubiger oder
Einem anderen, für den ein Recht an einem Grundstücke begründet ist,

gegenüber dem Versicherer zustehen, bestimmen sich, bis das Grund=

buch für das belastete Grundstück als angelegt anzusehen ist, na

den bisherigen Gesetzen.

Art. 6. Die Vorschriften des Gesetzes über den Versicherungs-

vertrag, welche die Verjährung der Ansprüche aus dem Vertrage

betreffen, finden auf die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes ent-
standenen, noch nicht verjährten Ansprüche Anwendung. Der Beginn
sowie die Hemmung und die Unterbrechung der Verjährung bestimmen
sich jedoch für die Zeit vor dem Inkrafttreten nach den bisherigen

Gesetzen. „

Ist die Verjährungsfrist nach dem Gesetz über den Versicherungs
vertrag kürzer als nach den bisherigen Gesetzen, so wird die kürzere
Frist von dem Inkrafttreten des Gesetzes über den Versicherungs-
vertrag an berechnet. Läuft jedoch die in den bisherigen Gesetzen be-

stimmte längere Frist früher als die in dem Gesetz über den Ver-

sicherungsvertrag bestimmte kürzere Frist ab, so ist die Verjährung
mit dem Ablaufe der längeren Frist vollendet.

XVII

Gesetz über das Verlagsrecht.

Vom 19. Juni 1901. (RE#l 217.)

§ 1. Durch den Verlagsvertrag über ein Werk der Literatur
oder der Tonkunst wird der Verfasser verpflichtet, dem Verleger das

Werk zur Vervielfältigung und Verbreitung für eigene Rechnung z#
überlassen. Der Verleger ist verpflichtet, das Werk zu vervielfältigen
und zu verbreiten.

§ 2. Der Verfasser hat sich während der Dauer des Vertrage
verhältnisses jeder Vervielfältigung und Verbreitung des Werke
zu enthalten, die einem Dritten während der Dauer des Urheber-

rechts untersagt ist.
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